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Kreis-Schreiben
an die Oberämter.

Competenz der Ober - Amtmänner als
Friedens - Richter.

(Band 5. Seite SS.)

sehr Wir auch den eifrigen und uneigennützigen Be.
mühungen Rechnung trage», welche sich so viele Uuferer
Ober-Amtmänner gegeben haben, um die sich erhebenden

Streitigkeiten durch ihre Vorstellungen und klugen Vor.
schlage / noch ehe sie leidenschaftlich betriebe» werden oder

beträchtliche Hosten ergangen sind, in der Minne zu ver.
gleichen; so sehr auch diese ihnen auferlegte heilige Pflicht,
aller Orten deu Frieden zu stiften, von dem ganzen Land

als eine wahre Wohlthat anerkennt wird; so haben Wir
jedoch wahrzunehmen Anlaß gehabt, daß einige Unserer

Obcr-Amtleute in Mißkennung des Umfangs der Befugnisse
und Obliegenheiten, die ihnen nach dem Art. 25. u. s. w.
der Verordnung vom I5ten, i7ten und 20sten Juny
1803 in ihrer Stellung als Friedens»Richter zustehen,
die Partheyen in den Fall fetzen, sich über Competenz.

Ueberschreitung beschweren zu müssen und denselben da«

durch Unmuß und Kosten verursachen.

Um nun den .Herren Ober. Amtmännern jeden Anlaß

dazn/ dex von der Unvollständigkeit des EesetzeK

III. Vd, A



über diesen Gegenstand hergenommen werden komm/ zu

benehmen, haben Wir nöthig befunden denselben insgesamt

folgende Vorschrift zu ertheilen / welche sie pünktlich zu

befolgen und ihrem Instruktionen-Buch einzuverleiben be,

auftragt werden.

1) Der Ober. Amtmann als Friedens. Nichter wird
sich bestens angelegen seyn lassen,, die Partheyen durch

angemessene Vorstellungen zu vermögen / ihrc Streitigkeit
in dcr Minne beyzulegen/ und ihnen nöthigen Falls zu

dem Ende dahin abzweckende Vorschläge thun.

2) Hingegen steht dem Ober-Amtmann in seiner Qualität

als Friedens-Richter keine Befugniß zu, und foll

ihm als solcher auch untersagt sey«/ einen Spruch oder

Urtheil über die ihm vorgetragene Streitigkeit auszufällen;

Sach fey denn, daß beyde Partheyen ihm von freyen

Stücken die endliche Beseitigung ihrer Streitigkeit zu

todter Hand übergeben hätten / als welches jedesmal auö.

drücklich im Protokoll angemerkt werdcn soll.

3) Wenn die Partheyen weder in Freundlichkeit ihre

Streitigkeit vor dem Ober-Ammann als Friedens - Rich,

ter ausgleichen können/ noch auch in einen schiedrichterli.

chen Spruch sich einlassen wollen / fo wird der Ober-Amtmann

dem Kläger alsogleich das Recht öfnen/ und über

öiese Rechts-Erösnung den Partheyen auf ihr Begehren

einen Auszug auS dem friedenSrichmlichen Audtenj.Pro-
tokoll gestatten.

4) In denjenigen Civil-Streitigkeiten/ welche den

Werth der 26 Franken nicht übersteigen und die nach dem

Art. 29. der mehrgedachten Verordnung umer der Comp«,



ten; des Ober-Amtmanns als absoluter Richter siehe«/

soll die Erscheinung vor dem FriedenS-Richter dennoch

Platz haben / und über diese Fälle erst/ nachdem dem

Kläger das Recht eröfnet worden seyn wird/ von dem

Ober-Amtmann als Richter entschieden werden / und zwar
nach der bestimmten Vorschrift des angeführten §. 29. fum.

mansch nnd ohne daß eine schriftliche Prozedur darüber

verführt werden darf.

Bern/ den Nen Jenner isos.

Canzley Bern.

Verordnung.
Entfernung Französischer Conscribirter.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Demnach Seine Excellenz der Französische

Herr Großbottfchafter bey Löbl. Eidgenossenschaft,

mit Beschwerden bey Sr. Excellenz dem Landammann der

Schweiz eingekommen, daß mehrere Jünglinge in Fran-
zösischer BottMäßigkeit, die deö MilitärdienstS fähig und

dcr Conscription unterworfen sind, sich nach der Schweiz

begeben uud daselbst durch Verdingen a!S Arbeiter auf
dem Lande oder auf andere Weise zu verbergen suchen;

Als haben Wir/ infolge der von des Herrn
Landammanns der Schweiz Excellenz erhaltenen bestimmten

Aufforderung, so wic in Rücksicht auf die zwifchen Frankreich

und dcr Schweiz buchenden Bundes'Verhäunisse uud in
A 2



Eemäßheit des Ansuchens Seiner Exellenz des Kaiserl.

Königl. Französischen Herrn Großbom'chafters Uns bewo-

gen gefunden/ zu

verordnen:
1) Allen / der Französischen Militär - Conscription

unterworfenen Französischen Unterthanen/ welche keine

auchentifchen Pässe vorweisen können, soll der Eintritt
übcr die Grenze des CantonS verweigert wcrdcn.

2) Ebcn so soll auch allen denjenigen, welche sich

im Canton betteten lassen, und keine authentische Pässe

haben, kein fernerer Aufenthalt gestattet, sondern diefelben

üder die Grenze gewiesen werden.

Z) Alle Polizey « Beamte und GemeindS - Vorgefetzte

erhalten hiemit den Bcfchl, ihre Wachsamlcit gegen
Französische Unterthanen, welche sich/ um de? Militär
«Conscription zu entgehen, in die Schweiz werfen möchten, zn

verdoppeln, und allfällig entdeckte Flüchtlinge ihrem Ober-

Amtömann zuzuführen.

4) Unsere Ober-Amtmänner werdcn auf die Befolgung

gcgcnwärtiger Verordnung mit aller Strenge wachen,

und die ihnen allfällig zugefnhrten Französischen

Unterthanen auf die nächste CantonS - Grenze gegen daS

Französische Gebiet abführen lassen.

Geben in Bern, den 2. Januar iso7.

Der AmtS-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
Namens des Rath6,

der RachF^ Schreiber,

G r u b e r.
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Dekret.
Administration der Criminal-Casse und der

hiesigen Gefängnisse.

(Siehe Bd. II. S- 6l>7. das Gesetz wegen AnSe^ung des

Verhör'Richters.)

Äer Kleine Rath des CantonS Bern, nach

angehörtem Vortrag seines Justitz- und Polizey «Raths
und in Betrachtung der Zweckmäßigkeit, die Ausübung

der Polizey in den hiesigen Gefängnissen, «nd die Admi-

nistration derfelben in Hinsicht auf den ökonomischen Theil

einem einzigen Beamten zu übertragen.

Jn Betrachtung ferners, daß die befonderen

Verhältnisse und übrigen Beschäftigungen deS AmtftatthalterS

von Bern demselben nicht gestatten, die daherige« Oblie-

genheiren zu übernehmen, zumal auch die Gefangeney

deö Oberamts in den hiesige» Gefängnissen die geringere

Zahl ausmachen;

beschließt:
1) Die durch Resignation »erledigte Verwaltung der

Criminal-Casse ist aufgehoben, und der Cantons. Verhör.

Richter von nun an mit der Administration der hiesigen

Gefängnisse für Rechnung des Staats beauftragt. Die

daherigen Auslagen hat er aus der Casse des Justitz- und

Polizey - Raths zu erhebe».

2) Der Verhör-Richter wird auch mit der Ausübung

der innern Polizey diefer Gefängnisse beauftragt, und

der Amtsstatthalter von Bern derselben entledigt; wobey

iedoch Letzterm die Ausübung der dem inqmrirenden Rich-



ter zukommenden Personal-Polizey-Aufsicht üöer die Ge-

fangenen feines Oberamts vorbehalten bleibt.

Z) Oer Verhör-Richter hat die Gefangenwärter unter

feiner unmittelbaren Aufsicht, und kann dieselben

anstellen, oder dcö Diensts entlassen.

4) Für alles, was die Sicherheit - Polizey in und

um die Gefangenfchafts-Gcbäude betrift, hat er nicht nnr
über die Thurmweibel zu disponireu, fondern er^kann von

dem Stadt-Commandant die benöthigte bewaffnete Macht
unmittelbar requiriren, und die diesfalsigen zweckmäßigen

Aufforderungen ergehen lassen.

5) Er wird jedem Gefangenen für die gewöhnliche

Kost alle Tage zweymal gesunde Suppe oder Muß, zweymal

frisches Wasser, ein und ein halbes Pfund rauhes

Beckerbrod, ,und das benöthigte Stroh zum Nachtlager

reichen lassen.

6) Der Verhör-Richter wird von jedem Gefangenen,
der zu bezahlen im Stande ist, und dazu verfällt wird,
er mag auf feinen Befehl oder den einer andern kompetenten

Behörde eingefetzt worden feyn, beziehen, und dem

Staat verrechnen:

s. Für die Einfchliessung, - Btz. 7. Rp. 5.

b. Für die Loslassuug, - — 7. — 6.

c. Für die Atzung täglich, » — 8. — -

Die Arrestanten der Stadt-Polizey ausgenommen, als

welche nach bereits ergangener Erkanntniß, neben obigem

Atzungsgeld!. für die Ein. und AuSthürmnng zusammen

ein mehreres nicht als Btz. 7. Rp. 6. zu bezahlen haben.

7) Er wird sich insbesondere angelegen seyn lassen,

sowohl die rückständigen Gefangenschafts - und übrigen Cri-



minal-Koste»/ die bisher von der Criminal-Casse bezogen

wurden/ einzutreiben/ als auch künftighin die daherigen

Kostenslisten über die hiestgen Gefangenen, dem betreffenden

Richreramt zur Betreibung einzusenden / und auf derm

richtigen Eingang zu achten.

8) Alljährlich wird er über sämtliche Artikel feines-

EinnehmenS und Ausgcbens für hiesige Gefangenschaften

Unserm Justitz - und Polizey - Rath nach dem erhaltenen

Formular / Rechnung ablegen.

9) Er steht in Hinsicht auf alle ihm hiemit übertragenen

Obliegenheiteu unter den direkten Befehlen UnferS

Justitz- und Polizey - Raths / welcher ihm diesortS eine

nähere Instruktion ertheilen wird.

to) Die Vollziehung diefes Beschlusses ist Unserm

Justitz. und Polizey-Rath aufgetragen / zu welchem Ende

auch von Zeit zu Zeit ein Mitglied desselben sich in die

Gefangnisse verfüge»/ und durch eine genaue, Besichtigung

von dem Zustand und der Nahrung der Gefangenen,

so wie überhaupt von der Polizey des Haufes und der

Handhabung gegenwärtigen Beschlusses überzeugen wirk

Gegenwärtiger Beschluß / dessen Dauer auf eine

Probezeit von vier Jahren beschränkt ist, foll in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete eingerückt werden.

Gegeben in BerN/ den 12. Januar isoT.

Der Amts-Schnltheiß,
C. F. Freudenreich.

Namens des Raths,
der Raths-Schreiber,

Grti b er.



Verordnung.
Chen von Werbern oder Soldaten der Schwei¬

zer-Regimenter in Frankreich.

Ä5ir Schultheiß und Rath des CantonS
Bern, thun kund hiemit: daß, da UnS von Sr. Excellenz

dem Landammann der Schweiz angezeigt worden ist,
eS haben sich einige Werber für die in ftanzösifchen Diensten

stehenden Schweizer-Regimenter, zuwider der vo«

ihnen als Militairs eingegangenen Verpflichtungen, in Ehe-

Versprechungen eingelassen, Wir nöthig, gefunden, durch

gegenwärtige Bekanntmachung zu

verordnen:
1) Zu Vorkomnmng gemeldte» Jnsubordinations-

PergehenS ist hiemit allen Herren Geistlichen untersagt,

dergleichen Ehen von Werbern und Soldaten in franzö-

Men Diensten, es sey mit hiesigen oder fremden WeibS-

Personen, zu verkünden, noch weniger aber einznsegnen,

ohne daß ihnen eine förmliche Bewilligung des Chefs des

betreffenden Werbers, oder Soldaten mit dem Siegel
und Unterfchrift des Präsidenten der Rekrurenkammer

vorgewiesen werde.

2) Alle hiesigen Weibspersonen werden andurch ge-

warnt und ernstlich vermahnt, sich durch keine folchen

eitlen, an sich ungültigen Heirathsverfprechungen bechoren

zu lassen, indem ihnen für diefelben kein Recht gehalten

werden könnte.



3) Diese Verordnung soll von Kanzeln verlesen, »nd

in die Sammlung der Gesetze eingetragen werden, und

ist allen Pfarrern oder betreffenden Geistlichen zur genauesten

Beobachtung^ unter besonderer Verantwortlichkeit/
empfohlen.

Geben m Ber?n, den 12. Jenner iso7.

Der AmtS-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.

Namens deS Raths,
der Raths-Schreiber,

G r u b e r.
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Beschluß.
Publikation der Gesetze und anderer Gegenstände

von Kanzeln zu Ferenbalm und Kerzers.

Der Kleine Rath des Cantons Bern,
iu der Absicht den Schwierigkeiten und Unannehmlichkeit

ten inskünftig vorzukommen, welche in Betreff der Bekannt»

machung der Gesetze, Beschlüsse und anderer das Publikum

intereßierenden Berichte, der zwey Pfarreyen von

Kerzers und Ferenbalm, deren Umfang zwischen den Cantone»

Bern und Freyburg getheilt ist, statt gehabt haben;

Auf de» von Seite deö Löbl. Standes Bern gemachten

und von dem Löbl. Stande Freyburg durch feinen

Beschluß vom 2ten Jenner 1807 angenommenen Vorschlag,

beschließt:
1) Alle Verkündungen, wie sie immer seyn können, die

vom Canton Bern herkommen und bestimmt sind, zu Kerzers

für den Verhalt und die Bekanntschaft der Angehörigen

des CantonS Bern, die zu dieser Pfarrey gehören,

von der Kanzel verlefen zu werden, sollen vorläufig mit
der Erlaubniß oder dem Visa des Herrn Ober-AmtmannS

zu Laupen versehen seyn.

Diesem wird eS desgleichen obliegen, dem Herr«
Pfarrer von Kerzers alle Verordnungen, die vsn der

Kanzel zu verlefen sind, unmittelbar zu übersenden.

2) Dagegen und nach einer gerechten Reziprozität,

soll in der. Pfarrkirche zu Ferenbalm keine Berkündung



II
von der Kanzel von Obrigkeitlichen Verordnungen, offiziell
len oder andern Berichten, die von dem Canton Frey,
bürg herkommen, gemacht werden, wenn sie nicht durch

die betreffenden Herren Regierungs. Statthalter des Can.

tons Freybnrg dem Herrn Pfarrer zugeschickt werden

oder mit ihrem Visa versehen werden.

3) Gegenwärtiger Beschluß foll in der Pfarrey Ferenbalm

und in den benachbarten Bernerifchen Gemeinden

zum Wissen und Verbalt aller Internierten von der Kanzel

verlefen werden. Der Herr Ober-Amtmann zu Laupen
ist beauftragt, denselben dem Herrn Pfarrer zu Ferenbalm

amtlich mitzutheilen, mit Befehl, ihn zu befolgen.

Geben Bern, den 23. Jenner 1807.

Canzley Bern.

Beschluß.
Competenz des Justiz-Raths für Ertheilung

von Toleranz. Bewilligungen.

Der Kleine Rath des Cantons Bern,
anf angehörten Vortrag feines Justiz - und Polizey. Raths,

beschließt:
1) Der Justiz, und Polizey-Rath wird hiermit be-

gwâltiget, in der Zwischenzeit bis zu feinem hierüber

alljährlich dein Klemm Rath vorzulegenden General-Tableau,

Toleranzen an Fremde zum Aufenthalt im Land ertheilen

zu können, doch nur
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An Familien oder Personen die bereits im Canton

angesessen waren, und nicht an solche, die erst aus dem

Ausland sich in denselben begeben wollen; und

K. Niemals dcr nehmlichen Familie oder Person mehr

als einmal, ohne darüber dem Kleinen Nach den Vor-

trag abzustatten.

2) Diese Interims-Toleranzen sollen in der nehmlichen

Form ausgefertiget werde», wie die übrigen.

Z) Gegenwärtiger Beschluß soll dem Justiz, und Po-

lizen-Rath zu seiner Vorschrift und Verhalt mitgetheilt
werden.

Geben ie« 2Z. Jenner 1807.

Canzley Vm?.

Verordnung
über die

Antrittszeit und Benutzung der Obrigkeit¬

lichen Wohnungen.

Ä5ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Demnach Wir in Betrachtung geigen
haben, daß für diejenigen Beamten und Angestellten

sowohl geistlichen als weltlichen Standes, welchen Obrigkeitliche

Gebäude zur Bewohnung angewiesen sind, wegen

der Besitznahme und Benutzung dieser Wohnungen,
gewisse Reglen vorgeschrieben werde» sollten; als habe«
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Wir, auf den Vortrag UnferS Finanz-Raths erkennt und

verordnet, was hienach folget, wie Wir denn

verordnen:
1) Bey denjenigen Stellen, deren Amtö-Dauer durch

die Verordnung vom 20sten Juny 1803, 7ten Oktober

1803 und 30gen May isos auf eine gewisse Anzahl Jahre
gesetzlich bestimmt ist, tritt der neue Beamte ordentlicher

Welse in den Genuß de? seiner Stelle anhängigen Amts.

Wohnung, gleich auf denfelben Tag auf welchen ex

seine amtlichen Funktionen anzutreten hat.

2) Geräth eine solche Stelle ausser der gesetzlich be-

stimmten Zeit in Verledigung, so gebührt dem abtretenden

Beamten ode? seinen Erben, der Genuß seiner ingehabten

AmtS-Wohnung noch drey Monate lang von dem Tage

an, an welchem dessen Stelle wird ledig erkennt oder der

Beamte wird beerdiget worden styn.

3) Eben diefer Zeitraum von drey Monaten wird
auch auch für diejenigen Beamten oder deren Erben

festgesetzt, welche Stellen bekleiden, deren Amts-Dauer nicht

auf eine bestimmte Anzahl Jahre beschränkt ist.

4) Be» den Pfarrstellen gilt eben diese Regel für
diejenigen Stellen, welche nicht durch Beförderung in
Verledigung gerathen, alldieweil hingegen derjenige Pfarrer

welcher auf eine andere Pfarre befürdert wird, feine

bisher ingehable Pfarr. Wohnung feinem Nachfolger auf
den Tag überlassen muß, auf welchen er in den Besitz der.

jenigen feines Vorgängers tritt.

6) Kein Beamter und Angestellter darf die ihm zu

feiner Wohnung und feinem Gebrauche angewiesenen

Obrigkeitlichen Gebräude, weder ganz noch zum Theil an
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Jemanden anders iiberlassen oder vermuthen, es sey deNn,'

daß er ssch dafür bey Uns anmelde und Unsere Erlaubniß
dazu erhalte.

6) Hierunter ist iedoch nicht begriffen das Ueberlas.

fen einzelner Zimmer an solche Personen, welche mit zu

der Haushaltung gehören, auch denn nicht, wenn sie

schon ein Kostgeld bezahlen.

7) Eben fo ist nicht darunter begriffen, das Einrau.
men der landwirtschaftlichen Gebäude samt zudienenden

Wohnungen an Hausknechte und Küher.

s) Uebrigens behalten Wir Uns vor, bey besondern

Fällen, von den hier festgèfetzten Regeln, je nach den

Umständen, die nöthig findenden Ausnahmen machen zu

können.

9) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt und der

Sammlung der Gesetze und Dekrete einverleibt werden.

Geben Bern, den 4. Hornung 1807.

Der AmtS-Schnlthciß,

C. F. Freudenreich.

Namens des Raths,
der StaatS-Schrciber,

Thormann.



Verordnung
wegen

Ausübung der Censur über die Mitglieder
des Grossen Raths.

(Siehe Bd. II. Seite

Der Kleine Rath des Cantons Bern, in
Betrachtung daß alle zwey Jahre auf Ostern eine Cenfur
über die Mitglieder des Grossen Raths vorgenommen werden

muß, und daß jetzt diefer' Zeitpunkt wieder eintritt /
hat auf angehörten Vortrag seiner Organisations -
Commißion beschlossen und

beschließt:
1) Die Verordnung vom I5ten Hornung iso5 wegen

Ergänzung der Zunftmeister und in Betreff deö Censur-

Rechts der Zünfte über die Mitglieder des Grossen Raths,
wird für eben diefe auf nächstkünftige Ostern wieder

vorzunehmende Verrichtungen neuerdings bestätigt.

2) Jn Folge dessen foll diefe Verordnung für gegen,

wärcigcs Jahr isu7 unter dem heutigen Datum neuer,

dingS gedruckt, nach Vorschrift bekannt gemacht, und im

ganzen Canton in Vollziehung gesetzt werden, mit der

einzigen Veränderung, daß die Versammlungen der Censur-

Commißionen, fo wie die allfälligen Zufammenberufnngen
der Zünfte selbst für alle fünf Bezirke am' den gleichen
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Tag statt habe« sollen, und daß fiir sämtliche daherige

Verrichtungen folgende Tage bestimmt werden, als:

». Zu Ergänzung der Zunft- Register der erste Montag,
Dienstag nnd Mittwoch nach Ostern.

b. Zu der Wahl der Cenfur-Commißion der erste Sam-
stag nach Ostern.

c. Zu der Zufammenkunft und den Verhandlungen der

Cenfur - Commißionen der zweyte Montag nach

Ostern und

ä. Zu der Zufammenberufung und den Verhandlungen
der Zunft. Verfammlungen, da wo ste statt haben

mögen, der zweyte Donstag nach Ostern.

Z) Gegenwärtiges Dekret foll, anstatt der Verordnung

selbst, als welche ausser diesen Veränderungen blos

neu umgedruckt wird, in die Sammlung der Gesetze uud

Dekrete aufgenommen werden.

Geben, Bern, den IZ. Hornung iso7.

Canzley Bcrn.

Puöli-
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Proklamation.
Werbung für den Franz. Kriegs - Dienst.

(Siehe Bd. II. Seite «s. 36S.)

Äöir Schultheiß und Rath des CantonS Bern,
thun kund hiemit: Die beförderliche Aufstellung der, ver.
möge der geschlossenen Capitulation, in Franz. Dienste

tretenden vier Schweizer. Regimenter, ist eine für Unfer
Vaterland höchst wichtige Angelegenheit. Seine Majestät

der Kaifer von Frankreich und König von Italien, Unser

mächtige Bundesgenosse, hat neuerdings den hohen Werth,
den Hochderselbe auf die unverweilte Vollzähligmachung
diefer Regimenter fetzt, auf eine eben fo bestimmte als für
das Schweizerische Militair ehrenvolle Weife zu erkennen

gegeben. Es muß UnS daher vorzüglich angelegen feyn,
die Wünsche des Hohen GewK'hrleisierS Unserer Unabhö».
gigkeit möglichst zu befördern und durch die Erhaltung Sei.
ner wohlwollenden Gesinnungen, Unferm Vaterlande die

Fortdauer aller derjenigen Vortheile zuznsichern deren es

sich gegenwärtig vor fs vielen andern Ländern zu erfreuen hat.

Von diefen, alle Unfere Löbl. Mißstände belebenden

Empfindungen durchdrungen, haben Wir bereits durch
zweckdienliche Anordnungen die fteywilligen Werbungen
fiir gedachte Regimenter, auf jede Weife zu begünstigen

gesucht. Um aber den Fortgang derselben noch mehr zu

beschletmigen, habe» Wir verordnet: daß vom i6ten Hör.
nung an, bis de» isten May nächstkünftig, jedem in hie.

Ul. Ld. B
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ßgcm Canton rechtmäßig angeworbenen Cantons - Angeht
rigen oder darin angesessenen Schweizer / deni von seinem

Werber wenigstens drey Duplonen Handgeld versprochen

worden/ und der bey seiner Vorstellung Unserer Nekruten-

Kammer erklären «nd bescheinigen wird/ daß er die Hälfte

davon, also wenigstens sechs Neuethaler, baar auf die

Hand wirtlich erhalten habe, alSdann von Unferer Rekru.

ten-Kammer, im Namen der Cantons-Regierung, eine

Zulage von zwey Duplonen eknfalls baar auf die Hand

gegeben werden folle; alles jedoch nur fo lange, biS die

erforderliche Mannfchaft, für die Unserm Canton angezeigte

verhältnißmäßige Anzahl Compagnien, vollzählig seyn wird.

Desgleichen haben Wir/ um die Werber zu verdop-

pelter Thätigkeit aufzumuntern / in Wieder-Aufhebung
Unseres Beschlusses vom Asten Christmonat isu6, den Wer,
bern für jeden im Canton rechtmäßig angeworbenen und

hier vorgestellten Rekrmeu, der cm Angehöriger des CantonS

oder ein in demselben angesessener Schweizer ist, eine

Prämie von vier Schweizer-Franken verordnet, welche

ihnen vom isten Merz an bis den Isten May nächstkünftig,

von Unferer Rekruten. Kammer auf diefem Fuß aus-

gerichtet werden wird.

Wir follen mit Recht ermatten, daß Unfere Cantons-

Angehörigen hierin« eine neue Aufmunterung sinden werden

sich unter die Schwerzerifchen Fahnen in einem aus-

landifchcn Dienste zu sammeln, wo der Werth braver und

getreuer Soldaten fo hoch geschätzt wird, und wo sie die

Achtung und Vortheile geniessen werden, welche sich die

Schweizerischen Wassen im Auslande zu allen Zeilen

erworben baben.
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Unsere Ober-Amtmänner, ihre Unterbeamten und

GemeindS-Vorgesetzten fordern Wir dann ernstlich auf, zu

pflichtmäßiger Beförderung Unferer Absichten, die

Werbungen in Ihrem Amt und Gemeinde, möglichst zu

unterstützen und zu begünstigen, fo wie such Ihr amtliches

Ansehen zu gebrauchen, um zu verhindern, daß durch

Ausstreuung falscher Gerüchte die Leute vom Dienst abge«

hatten, die Werber und Angeworbenen dann auf irgend

eine Weise gekränkt, oder ihnen Schwierigkeiten in den

Weg gelegt werden; wie sie dann die Widerhandelnden,
dem Ober-Amtmann sogleich anzeige» sollen, welcher

dieselben nach erhaltener Vorschrift bestrafen wird.

Hingegen sollen die Umerbeamten und GcmeindS-Vor-

gesetzten ihrem Ober. Amtmann auch diejenigen Werber

zur gebührenden Ahndung anzeigen, welche sich Kunstgriffe,

Prellereye« oder unerlaubte eigenmächtige Loslas.

sung angeworbener Rekruten, zu Schulden kommen

lassen, oder die sich zuwider Unserm Werb-Reglement, so

betragen würden, daß die Werbung dadurch benachthet-

ligt wird. x

Gegenwärtige Pudlikatton soll gedruckt, überall ve»

Kanzeln verlefen und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Gebett Bern, den 16. und 25. Hornunz 1507.

Der AmtS-Schultheis

F. Freudenreich.
Namens des Raths,

der Rachs-Schrelbu,

G r » öe r.



Beschluß.
Mandaten-Bücher auf den Ober, Aemtern

und Schaffnereyen.

Äöir Schultheiß undRath des CantonS Bern,
thun kund hiemit: Demnach Wir in Unserer Instruktion

an die Ober-Amtmänner und Schaffner vom ZO. Dezember

180Z, dem vormaligen Herkomme« gemäß/ denselben

vorgeschrieben haben: alle ihnen zukommende gedruckte und

geschriebene Mandate und Ordnungen/ so ihnen

einzuschreiben anbefohlen werde«/ in daS Mandatenbuch ein-

schreiben und registrieren zu lasse«/ mit der Weifung/
diese Bücher Ends ihrer Amtöverwaltung an die Canzley

einzusenden/ damit durch dieselbe die richtige Nachtragung

nachgesehen und ihre Vollständigkeit bescheinigt werden

könne; dieses letztere aber bey den seither in Verledigung

gerathenen Oberanttstellen nicht statt gehabt hat: als

haben Wir für nöthig erachtet/ über diefen Gegenstand und

die Exekution diefer Vorschrift einen eigenen Beschluß

zu nehmen / wie Wir dann auf den Vortrag Unserer

Organisations-Commißisn

verordnen:
i) Uusere Ober-Amtmänner und Schaffner stnd

angewiesen/ nach vormals eingeführter Ordnung/ eigene Man«

baten-Bücher zu halten / um in dieselben diejenigen Ver-

ordnungen / Instruktionen und Weisungen einschreiben

und registrieren zu lassen/ welche ihnen entweder von Unö

oder von ResierungS-Departementern/ Kammern und Con»
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mistione», mtt dem Auftrage zugesendet werde», dieselb«

einschreiben zu lassen.

2) Davon sind jedoch ausgenommen, diejenigen Ver^

ordnungen, welche gedruckt und der Sammlung der

Gesetze und Dekrete einverleibet werden.

Z) Hingegen wird ihnen überlassen, solche

Verfügungen, deren Aufbewahrung in den Schloß-Büchern, ihnen,

für sie und ihre Nachfahrer, von wefentlichem Nutzen z«
seyn fcheinen möchte, auch dannzumal einschreibe» zu

lassen, wen» ihnen solches schon nicht ausdrücklich iK an»

befohlen worden.

4) Was aber in den Urbarien nachgetragen Md «Ld«

eingefchrieben werden muß, ist unnöthig auch in die Man«

daten-Bücher einschreiben zu lassen.

6) Diese Mandaten-Bücher sollen jeweilen bey dem

Abtritte eines Ober-AmtmannS und Schaffners vo« der

Canzley eingefordert und untersucht werden. Die einzu,
schreiben anbefohlenen Verordnungen oder Weisungen,
welche stch nicht darinn vorfinden möchten, wird die Canzley

auf Kosten deö betreffenden Beamten nachtragen

lassen, und das Mandaten-Buch auf jeden Fall mit beygesetzter

Bescheinigung der Vollständigkeit zurücksenden.

6) Zu dem Ende wird die Canzley über alle diejenigen

Verordnungen, Beschlüsse, Weifungen und Verfii-
gungen der Regierung, deren Einfchreiburg entweder alle»

Ober-Amtmäunern und Schaffnern, oder auch «ur Einzelnen

anbefohlen worden, eine ordentliche Controlle fuhren,

und ste zu dem Ende in einen besondern Rodel aufzeich-
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«en, um dann nach demselben die Vollständigkeit oder

die Lücken der Mandaten - Bücher prüfen zu können.

7) Was diejenigen Weisungen und Verfügungen be»

trift, welche von RegierungS. Departemcntcrn, Kammern
und Commißionen überlassen worden, und von welchen

die Einschreibung ebenfalls anbefohlen wird; fo werden
die betreffenden Sekretarien angewiesen und aufgefordert,
bey jedem folchen Falle der Canzley davon Anzeige zu

thun, damit sie einen folchen Auftrag, unter Anmerkung
der Behörde, von welcher derfelbe ertheilt worden, eben,

falls auf ihre Controlle eintrage.

8) Da die Führung diefer Mandaten. Bücher durch

die Instruktion vom Z0. Dezember 180Z anbefohlen wor.
den, fo wird die Canzley ihre Controlle von diefem

Zeitpunkte an, und eben mit diefer Instruktion anfangen,
gleichwohl aber auch die frühere Amts.Jnstruktion vom
6. August 180Z und die Evde der Ober-Amtmänner und

Schaffner darauf tragen, und es werden die Sekretariate,

welche im Falle sich besinden dergleichen Einschreibungen

aufgetragen zu haben, angewiesen, dieselben der Canzley

fürdersamst anzuzeigen.

9) Die Canzley wird auch angewiesen, die- durch

eben jene erstere Instruktion anbefohlene Controllirung der

Mmdaren-Bücher, alsogleich von denjenigen Oberämtern

vorzunehmen, welche seither in Verledigung gerathen

und anderwärtig besetzt worden sind.

10) Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt, allen Re-

gierungs.Departementern, Kammern und Commißionen

so wie anch allen Ober-Amtmännern und Schaffnern und

Unserem StaatSschretber zur Befolgung mitgetheilt, und



der Sammlung der Gesetze und Dekrete beygeruckt/ mchlS

destowemger aber auch in die Mandaten-Biicher der Ober«

Amtmänner und Schaffner eingeschrieben werde».

Geben Bern, den 18. Hsrnung iso7.

Der Amtö-Schulthcif,

C. F. Freudenreich.
Ramens des Rath«,

der Gtaats-Schreiber,

T h o r m a n u.

Vergleich
mit Löbl. Canton Freyburg, wegen Auslie¬

ferung der Ausreisser.

Ä)ir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir zu Befestigung Unserer bnnds-

eidgenößifchen nnd fteunduachbarlichen Bande, zu näherer

Bestimmung gegenseitiger Verhältnisse, zur Erlangung neuer

Vortheile uud endlich damit zu Beförderung der guten
Ordnung der Strafbare feiner gerechten Strafe nicht entzogen

werde, mit Unfern getreuen lieben Eid-und Bundsgenossen

Schultheiß undRath des CantonS Freyburg,
folgenden Vertrag in Rücksicht von Auslieferung der Aus-
reisser der bevdfeitig angeworbenen stehenden Truppen, so

wie auch des militärisch organisme» Landjäger-Corps
beschlossen haben, als :
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1) Die beydseitigen Camons-Regierungen verpflichte»

stch, einander gegenseitig die Auslieferung dcr Ausreisser

ihrer stehenden und angeworbenen Truppen, sie möge»

Angehörige dcr eontrahierenden Cantone oder andere

Schweizer, oder auch Landsfremde feyn, unverweigerlich

in allen und jeden Fällen zu gestatten.

2) Die Auslieferung gefchieht auf Begehren der an,
suchenden Cantons - Regierung von Seite der angefuchten

Cantons-Regierung; die Verhaftung hingegen kann von

einer jeder Cantons - Behörde anverlangt, und foll auch

von jeder angesuchten Cantons - Behörde der respektiven

hohen Stände alsogleich verfügt werden.

Z) Die Kleiduungsstücke, Wassen, Pferde und

Equipagen welche der hohen Regierung des AusreisserS znge-

hören, und bey dem Verhafteten oder anderswo gefunden

werden, werdcn auch uuentgeldlich ausgeliefert.

Falls auch ein Angehöriger der respektiven hohen Stände

von den Truppen des andern Cantons ausreißt, und zu

Haufc einige Mittel besitzen follte, fo werden die beyden

hohen Regierungen dahin beforgt feyn, daß die mitgenommenen

und nicht mehr sich vorsindenden Kleidcrwaaren,

Pfcrde und Equipagen der beschädigte« Regierung
vergütet werden.

4) Die Auslieferung gefchieht auf Unkosten des

ansuchenden hohen Standes, jedoch follen die daherigen Taxen

nach gewohnter Uebung, verlangt werden.

5) Die Polizeybeamten und Landjäger sollen gehal-

ten seyn, jcden Unter-Ossizier, Corporal oder Soldat der

sichenden Truppen Unserer beydseitigen Cantone, der nich;

mit einem gedruckten Paß versehen wäre, anzuhalten,
«nd ihrcr Regierung einzuliefern, welche sodann alsogleich
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den Vorfall an den mitimereßierten Löbl. Stand einberichten

wird.

Geben B ern / den löten Hornung 18«7.

Der Amts - Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
NamenS des RathS/ der Staats-Schreiber,

T h o r m a n n.

Vergleich mit Luzern.

Ä5ir Schultheiß und Rath deS CantonS Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir zu Befestigung Unferer bunds-

eidgenößifchen und fteundnachbarlichcn Bande, zu näherer

Bestimmung gegenseitiger Verhältnisse, zur Erlangung neuer

Vortheile, und endlich damit zu Beförderung der guten

Ordnung der Strafbare feiner gerechten Strafe nicht entzogen

werde, mit Unfern getreuen lieben Eid- und Bundgenossen

Schultheiß und Rath des CantonS Luzern,
folgenden Vertrag in Rücksicht von Auslieferung der Aus-
reisser der beydseitigen angeworbenen stehenden Truppen,
so wie auch des militairifch organismen Landjäger- Corps

beschlossen haben, alS:

(Artikel t) bis und mit 6) sind vollkommen gleich.wie obe»

Seite 23 bis 25.)

Geben in Bern, den 9ten Merz iso7.

Der AmtS - Schultheiß,

CF. Freudenreich.
NamenS des Raths, derSraawSchre,ber,

T h o r m an n.
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Privilegium
für

Herrn Fellenbcrg zu Hofwyl/ für Fabrikation

von ihm verbesserter Ackergeräthe.

23 ir Schultheiß und Rath deö Cantons Bern,
tbun kund hiemit: Da zu Hofwyl verschiedene landwirth-

schaftliche Geräthschaften zur Aufnahme des Landbaues,

theils erfunden, theils verbessert worden sind, und nu«

der Besitzer von Hofwyl zum allgemeinen Nutzen überneh-

men will, diefe höchst nützliche Pflüge, Saamen-Reini-

gungs-Maschinen, Pferdhacken u. f. w. durch möglichste

Vollendung, und Wohlfeilmachung derfelben gemeinnütziger

zu machen, so haben Wir dem Herrn Philipp Emanuel

Fellenbcrg zu Hofwyl, auf 12 Jahre das Privilegium

ertheilt, in dem Canton Bern ausschließlich zum

Werkauf zu verfertigen, oder verfertigen zu lassen:

1) Wägessen und Säch von gegossenem Eifen.

2) Die zu Hofwyl erfundenen oder auf unser Land an¬

wendbar gemachten Pferdhacke» aller Art.

Z) Die zu Hofwyl erfundene Saamen-ReinigungS-
Maschine für Klee und andere Saamen-Körner

kleiner Art.

Hingegen wird Herr Fellenbcrg die aus gegossenem

Eifen zu liefernden Theile oder Stücke von Ackergeräth-

schaftcn, einstweilen und bis allfällig ein anderer Preis

festgesetzr werden würde, auf folgendem Fuß liefern:
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Die, welche über sechs Pfund an Gewicht halten

nicht höher als eilf Kreutzer das Pfund, und die, fo un-
ter fechS Pfund find, zu zwölf Kreutzer das Pfund.

Damit aber jedermann mit gleicher Beförderung die

zn bestellenden Gerätkfchaften erhalten möge, fo follen die

grösser« von dem Unternehmer innert JahrSftist von Zeit
der Bestellung an, geliefert werden, die kleinern und

minder kostbaren aber, so viel möglich, im Vorrath bey

ihm vorhanden seyn.

Endlich verpflichtet stch Herr Fellenberg von allen

in gegenwartigem Privilegium begriffenen Maschinen, der

Lands-Oekonomie-Commißion Modelle oder Zeichnungen

zu Unfern Handen zu übergeben.

Geben in Bern, den 27^ Merz is«7.

Verordnung
über

Fertigung und Schreib-Emolumente bey Hand-

ättderung durch Ausübung des ZugreHts.

Äöir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit; demnach durch daS von dem Grossen

Rathe unterm 7ten Januar 1806 erlassene Gcfetz das

Zugrecht in gewissen Fällen wiederum eingeführt worden

ist, in demfelben aber nicht vorgefchrieben steht/ wie eö in
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Absicht aufdie gerichtliche Fertigung der Zugbriefe, und

Bezahlung der Schreib - Emolumente gehalten feyn folle,
als haben Wir nöthig gefunden, hierüber zu verordnen,
was hienach von dem einen zum andern folgt:

1) Falls ein Kauf nach Vorschrift des Gesetzes vom

7ten Januar 18«6 gezogen wird, soll kein besonders Zug«

instrument ausgefertigt, fondern der Zug lediglich in die

vorhandenen Doppel des Kaufbriefs eingefchrieben wer«

den, da dann der Züger bezahlen wird:

Für die Eintreibung und Einprotokollierung des

Zugs in den Kaufbrief und Protokoll btz. 15

und für die Einschreibung in das Nebendoppel, wenn

eines vorhanden ist btz. 7 rp. 5.

2) Würde aber der Käufer kein Doppel des Kaufbriefs

in Händen haben, foll der Züger folches ausfertigen

lassen, damit er einen Titel zu feinem Eigenthum in
die Hände bekomme, und selbiges als ei» Nebendoppel

mit 4 btz. ?er Seite bezahlen; gleichwie er auch schuldig

ist, dem Käufer die Emolumente, die derfelbe bezahlt
haben mag, zu restituire».

3) Die Fertigung des Zugs, und der daherigen
Urkunde foll alsdann unter den nehmlichen Formen geschehen

welche durch die Verordnung vom 2Men Dezember

1803 §. 8 für die Fertigung der Gant- und Geldötags-
Steigerungökäufe überhaupt vorgeschrieben stnd.

4) Jm Fall jedoch die Kaufhandlung, welche dm

Zug veranlaßt, noch nicht gerichtlich gefertigt wäre, fo

mag diefelbe mit dem Zug in dem nehmlichen Fertignngs-
Urkuud begriffen, und nicht über jede Verhandlung ei»
besonderes Urkund ausgefertigt werden.
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5) Die Gebühren für die Zufertigung eines Zugs
sind die nehmlichen, welche der Emolument-Tarif Tit. XIII.
für die Fertigung überhaupt festfetzt.

6) Gegenwärtige Verordnung, die auf die nehmliche

Probzeit/ wie der Emolument-Tarif vom 16. Jan. 4804,
beschränkt iit, foll gedruckt und der Sammlung Unferer
Gefetze und Dekrete einverleibt werden.

Geben in Bern, den i. April 1807.

Der AmtS-Schultheifj,

C. F. Freudenreich.
Namens des Raths,

der Raths - Schreiber,

G x u b e r.

Weisung
über das Verhalten der Oberamtmänner bey

ausgeschlagenen Erbschaften.
—^—

Cirkulare an alle Herren Oberamtmänner.

Auf die von verfchiedenen Oberamtmännern geschehenen

Einfragen: wie eö in Fällen gehalten werden folle, wo

Erbschaften ausgeschlagen werden, und wo von niemand

der Geldstag angerufen wird, erhalten Sie hiemit die Wei«

sung, daß in Gemäßheit der Satzung 16. Fol. xxvi. des

Anhangs derGerichtsfatzung,und der Saßung Ii. Fol. 272.

in allen Fällen wo eine Erbschaft ausgeschlagen wird, der

Geldsmg von selbst und ohne weiters erfolgen folle. In
Betreff der Kosten bey folchen Geldstagen, haben Wir, in Vesta«



tigung der Verordnung vom 2isten Febr. 1794 / und in
näherer Bestimmung Unsers KreisschreibcnS vom 3ten

Weinmon« 180Z verordnet: daß iin FM Unvermögens

die Publikationen in dem Avisblatt und von den Canzeln,
so wie auch die daherigcn unbeträchtlichen Skripturen von

Seiten der Amtschreibereyen unentgeldlich geschehen sollen:

daß aber für die Ausfertigung der Anweisungen zur Geduld

odcr auf Bürge«/ die Kosten des dazu erforderlichen Stempel-

papiers neöst dem dafür bestimmten Emolument der btz. 3 kr. 3

von denjenigen bezahlt werden follen / welche diefelbe

anbcgehren. Dessen Sie zur Exekution berichtet werden, mit
dem Auftrag/ folches dem Amtfchretber zu feinem Ver-

halt bekannt zu machen/ und folches bchörigen OrtS
einschreiben zu lassen.

Bern/den Sten April 1807.

Canzley Bern.

Publikation.
Empfehlung der Unternehmung zur Austrok-

nung der Verfumvfungeu der Linth.

Dag Publikum ist sowohl durch die öffentlichen Blätter,
als durch eine cigcnö im Druck erschienene Schrift, mit

jcncm grossen durchgreifenden Unternehmen bekannt

gemacht worden, das zu Rettung der dnrch Versumpfungen

inS Elend gestürzt«: Bewohner dcr Gestade des Wal-
lenseeS und des ümern Linththales, vo:. nun an tns Werk

gesetzt werden soll. Da nun dieses kostbare aber gemeinnützige

auf Sicherung vsn grosse» Strecken Landes und

Rettung von Taufenden von Menfchen abgesehene

National-Unternehmen, aller mögliche» Auftnumeruug bedarfs
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so hat die Regierung des Cantons Bern / nicht nur durch

eigene Bewilligung einer bedeutenden Summe, nach dem

Beyspiele anderer Eidgenössischer Stände einen wirksamen

Antheil daran genommen; sondern sie soll auch einem

Tagsayungs- Beschluß zufolge/ die Corporationen/ Stif-
tungen/ Fonds / nnd Privatpersonen deS Cantons, zur
Theilnahme und zur Uebernahme von Aktien / einladen.

Indem nun dieses andurch öffentlich bekannt gemacht

wird / nährt die Regierung zugleich die / «Uf die fo oft
bewiesene Wohlthätigkeit des Publikums gegründete Soff-

nung / daß die vermöglicheren Corporationen und Partikularen

dieses rühmliche Unternehme»/ gerne nach ihren
Kräften werden befördern helfen.

Zu diefem Ende wird allen denjenigen, welche Theil
daran nehmen wollen, andurch angezeigt, daß Herr Can-

tvnö-Caßierer Sinner/ welcher alle Vormittage in
seinem Büreau auf dem untern Posthause anzutreffen ist,
fowohl die daherigen Unterzeichnungen sammeln, als auch

seiner Zeit die in Stössen zu bezahlenden Gelder/ in
Empfang nehmen wird.

Damit man aber die Anzahl der genommenen Aktionen

bald an Behörde einberichten könne/ werden die

Beförderer diefes Unternehmens ersucht, sich mit möglicher

Beschleunigung und so viel es feyn ^ann^ noch vor dem

isten Julius zu melden.

Geben Bern, den Men April isu7.

Canzley Bern.
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Dekret
(Siehe Bd.. II. Seite Z«7.)

Verrichtungen des Verhör-Richters.

2öir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hieinit: Daß Wir zufolge der Verordnung des

Grossen RathS vom isten und Msten Dezember iso6
über die Aufstellung eines Cantons - Verhörrichters,
und der darin UnS ertheilten Vollmacht befchlossen

haben, diefer Verordnung folgende reglementarifche

Bestimmungen über die Competenz und Obliegenheiten deö Ver-

hörrichtcrS hinzuzufügen.

Wir befchlieffen demnach und fttzen fest, was von

einem zum andern folget.

Erster Theil.
Jn Rücksicht auf die Ausübung der Criminal-

Polizey.

l. Competenz des' Verhörrichters.
Ueber sämtliche Polizey-Sebiente.

5-

Der Chef der Landjäger und die unteren Polizcy-

Behörden, Beamten und Bediente/ haben alle Aufträge

anzunehmen und zu vollziehen/ die ihnen der Verhör-

Richter in Sachen feines Amtes ertheilen wird. Sie wer-

den stch auch den befonderen Instruktionen umerziehen/

welche



welche derselbe in Rücklicht auf Handhabung der Criminal.

Polizey ertheilen wird.

§. 2. Er hat dcn Vorschlag zur Ernennung und

jährlichen Bestätigung sowohl der Thurmwcibel/ als auch

derjenigen Criminalpolizey-Bediente / welche Wir allfällig
noch in Znkunft aufzustellen gmstnden werden, und

nimmt auch diefelben in Eidespfticht auf.

L. Ueber den Scharfrichter.
§. Z. Der Verhörrichter hat den Vorfchlag zur Er.

»ennung des Scharfrichters aus der Zahl der patentier,

ten Wafenmeister des Cantons.

§. 4. Jhm steht die Aufsicht über den Scharftich-

ter in dem nehmlichen Verhältniß zu, wie ehmals dem

Großweibel, mit Ausschluß der Verrichtungen des Scharfrichters

als Wafenmeister von Bern / als in deren Bctrcf
derfelbe gleich allen anderen Wasenmeistern unter Unferm

Sanität-Rathe steht.

c. In Rücksicht auf Gefängnisse und Straf.
Anstalten.

§. 6. Durch eine besondere Verordnung vom l Aen

Jenner 1L07 ist dem Berhörrichter die Ausübung der

Polizey und die ökonomische Administration der Gefängnisse

in hiesiger Hauptstadt übertrugen; und zugleich

durch die Instruktion vom 27sten Jenncr das Verhältniß

bestimmt/ in welchem er/ mit dem hiesigen Amtsstatthalter/

rücksichtlich dieser Gefängnisse und derGefangenwärter/ steht.

§. 6. Die übrigen Gefängnisse des CamonS stehen

unter dcr Aufsicht der betreffenden Ober-Amtmämicr. Falls
Ul. Ld. s
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aber dem Verhörrichter in Ausübung der Obliegenheiten

seines AmtS, Bemerkungen übcr dcn Zustand und die

Zweckmäßigkeit dicscr Gefängnisse, oder über die Haltung
der Gefangenen auffallen würden, so wird er solche

Unserm Justiz-und Polizey-Rath mittheilen.

§. 7. Der Verhörrichter hat daS Eintritsrecht in
die öffentlichen Strafanstalten, und die Befugniß, stch

einzelne Züchtlinge vorführen zu lassen, so oft er solches

in Sachen feines Anns nöthig finden wird.

Er ist vermöge seiner Stelle Mitglied der bestehenden

Direktion dieser Hänser.

v. Straf - Competenz.

tz. 8. Der Verhörrichter hat die Befugniß, die

Thnrmweibel odcr andere künftig aufzustellenden Crimi-
nalpolizey-Beoieme für Dienst-Vergehungen mit Arrest,
Gefängniß und Einstellung zu belegen, oder Uns zur
Diensts^Entlassung zu verleiden. In wichtigeren Fällen

dann wird er dieselben dcm ordentlichen Richtcr-Amte
überantworten. — Landjäger über die er stch zn beschweren

hätte, wird er dem Chef des Landjäger-CorpS oder

Unserm Staats-Rath zur Bestrafung und Entsetzung

verleiden.

Z. 9. Denne hat er die Competenz, alle Vagabnnden,

Jauner und Berusiose der gemeinen Sicherheit gefährliche

Lcuce, die nicht CantonS-Angehörige stnd / und ihm

zugeführt werden, von Polizeywegen ans dem Canton

führen zu lassen, und folchen, nachdem er zuvor daö

Präsidium UnferS Justiz-und Polizey, R«HS dafür begrüßt

haben wird, den Wieder-Eintritt zu verbieten. Er kann
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bey unanständigem oder polizey-widrigem Betragen, so

wie auch bey allfälligem unerlaubten Wieder-Siutritt
ftlbige M einer Tr«cht von höchstens 12 Prügeln körperlich

züchtigen lassen.

§. 10. FernerS hat er, wenn er in seiner

Amtspflicht steht, die Competenz, Fehler gegen die Achtung

«nd Würde seines Charakters, fo wie Ungehorfam gegen

gegebene Befehle mit höchstens Zmal 24stündiger Getan«

genschaft, oder je nach den Umständen mit körperlicher

Züchtigung bestrafen zu lassen.

§. ii. Vergehen die fchärfere Ahndung verdienen,
wird er dem Justiz.und Polizey-Rath verleiden.

L. Für polizey-Ausgaben und Belohnungen.
tz. 12. Zu Bestreitung aller Bedürfnisse der dem

Verhörrichrer übertragenen Criminalpolizey, fo wie der

Kosten feines Bureau U. f. w. ivird der Verhörrichter eine

eigene Casse führen, die gespiefen wird:
1) Aus den eingehenden Spötteln, welche der Verhör»

richter und fein Aktuar in den ihm übertragenen

Criminalprozcduren tarifmäßig anzurechnen haben,

und

2) Aus Vorschüssen durch die Casse Unsers Justiz, und

Polizey-RathS.

§. IZ. In Ertheilung von Rekompenzen für geleistete

Dienste oder bey Entdeckung des GcthüterS eines

mit besonderen Umständen begleiteten wichtigen Vergehens,
hat der Berhörrichter, für jeden Fall eine Competenz von

Fr. 20, in fo ferne nicht bereits von der Regierung eine

Belohnung ausgefegt ist. Für höhere Belohnungen wird
er Unferm Justiz.«nd Polizey-Rath die Anzeige machen.

C 2
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tz. 14. Dcr Berhörrichter bestreit« alle AuSlieferungs-
und Herführunzs-Koste« / mch dcn bcfoslderS abgeschlossenen

Verträgen / und läßt sich alSdann selbige von demjeni-

gen Oberamt vergüten / welches den Eingelieferten
erstinstanzlich beurtheilen wird.

tz. 15. Diejenigen Auslieferung«; - und HerfiihnmgS-
Kosten/ welche entwichene Schallenwerk - oder Zuchrhaus-

Znchtlinge becreffen / wird er stch von der Schallenhauö-
Casse vergüten lassen.

Verhältnisse zwifchen dein Verhörrichter als

Central-Criminal-polizey-Veamten des

Cantons, und den verfchiedenen Obcr-Aemtern.

tz. 16. Die sämtlichen Obcr-Aimsmänner sind

angewiesen/ dem Verhörrichrcr in allen seinen Funktionen/wo
er ihrer Mitwirkung bedarf/ hulfreich an die Hand zu

gehen, fo wie ihnen auch scincrseicö dcr Bci Hörrichter fo

viel an ihm / bcysichen wird.

tz. 17. Alle Monate werden sie Unserm Justiz-und
Polizey-Nach zu Handen dcs VcrhörrichtcrS einen

Gefangenschafts - Rapport / ein Verzeichniß der angezeigten

Vergehen und cin Verzeichniß alicr im Monat ausgefällten

korrektionellen Sentenzen mit Inbegriff dcr Verweisungen/

welche nicht an das Appellations-Kcncht rekurriert

worden, auf den ihnen »on deni Berhörrichter zu übcr.

sendenden Tabellen mittheilen.

tz. 18. Von allen Capital-Verbrechen, als Meuchelmord/

Todschlag, Giftinischnng, Srassenraub, Brand,

stiftnng, Kindermord, beträchtliche Diebstähle mit Ein-

bruch oder ab Weiden, Bleiken zc./ soll dem Verhörrich.

tek/ falls der Gcthärcr nicht behäudigt ist ungesäumt
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Nachricht gegeben, und derselbe zugleich von allen

Indizien/ welche gegen die Gechäter obwalten / instruirt

werden, damit derselbe auch seinerseits auf hienach

genannte Weise, die Spuren verfolge» / und dem Oberamt

daö allfällige Entdeckende alsogleich mittheilen könne.

tz. 19. Siud gar keine oder unzureichende Indizien

vorhanden/ um einen inquisitorischen Prozeß anzuheben/

so sendet das Oberamt die aufgenommenen Verbal-Prozesse

und Déposition?» an den Berhörrichter.

tz. 20. Eben fo werden diefelben dem Verhörrichter

alle bekannt gewordenen Gechäter von konstatierten

Verbrechen / wenn folche flüchtig sind / odcr derselben Aufenthalt

unbekannt ist/ mit wo möglich genauer Beschreibung

derselben/ alfogleich bekannt machen.

tz. 2l. Sie werdcn auch demselben / durch considen-

ziellc Bekanntmachung / beruflosc/ eines verdächtigen der

gemeinen Sicherheit gefährliche'« Wandels und Verkehrs,

bekannte Subjekte, zur Aufsicht und Notiz designieren ; fo wie

umgekehrt dcr Vcrhörrichter die berrcffeudcn Obcr-Amtman.

ner von dem Aufenthalt folcher Subjekte unterrichten wird.

23. So wie die Obcr-Amtmänncr befugt sind/
alle aufgefangenen Vagabunden, Immer zc. dcncn blos

der Canton verboten ist/ und bey denen keine mehrere

verdächtige Umstände sich erzeigen, sogleich über die Gren»

zen führen zu lassen, diejenigen dann, welche znr Behält-

digung ausgeschrieben sind, oder sich den Bruch eines

Bannisation EidS haben zu Schulden kommen lassen, dcr

eompetcnden Behörde zu überliefern, — so werden diefelben

jedoch dem Verhörrichrcr m dicscn Fällen ihre
getroffene Verfügung anzeigen, «nd in zweifelhaften Fällen
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ie nach den Umständen ihm die Individuen alsogleich

zuführen lassen, oder selbigem Notiz davon geben und

seinen antwortliche» Bericht gewärtigen.

tz. 23. Von dcr Entwcichung von Gefangenen aus

den oberamtlichvn Gefängnisse«/ oder dem Austritt vo»

reinlich Beklagten/ welchen der HauS,Arrest intimirt,
oder welche auf Caution entlassen worden / foll ebenfalls

dem Verhörrichter die Anzeige fogleich gemacht / und die

Beschreibung beygefügt werden; welche Anzeige der Ver-
hörrichter der Criminal,Commißion deS Appellations-Ge-
richts / fo wie in wichtigen Fällen Uns uneingestellt

mittheilen wird.

tz. 24. Alle in das Schallenwerk und Zuchthaus

verurtheiltcn Personen sollen dem Perhörrichter zugeführt/

und in diesen Häusern ohne sein Visum nicht aufgenommen

werden. Von denjenigen/ welche zur Verweifung
aus dem Canton odcr der Eidgenossenschaft verurtheilt

werden / und bey ihrer Fortführung nicht die Hauptstadt

paßieren / werden genaue Signalements demselben

zugesandt/ solche aber/ welche die Hauptstadt paßiere»/ sollen

ebenfalls vorgestellt werden.

tz. 25. Von allen oberinstanzlich aus dem Canton

oder dcr Eidgenosscnfchaft bannisterten oder per 6omu.

nrscism bcnrtheilten Verbrechern foll die Amtschreiberey

desjenigen Oberamts / hinter welchem der Beurtheilte ge-

fangen gesessen / dem Verhörrichter uneingestellt das

Signalement desselben einsenden / und darauf den Tag anzei-

gen, an welchem der Beurtheilte die Urphede beschwo-

ren hatte / oder beurtheilt worden ist,
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tz. 26. Endlich yst jeder Ober.Amtmann das Recht,
-zlle in dem Criminal-Bürcau befindlichen Register einzu,

sehen, Extrakte anzubegehren, und überhaupt von dem

Verhörrichter Auskunft, über eingezogene i» seinem Amte

gefangen fitzende Verbrecher zu fordern.

Verhältnisse des verhorrichters mit auswärtigen
Behörden.

tz. 27. Da allen Schweizerifchen Cantone» und be.

nachbarten Staaten, von der Aufstellung des VcrhZrrich,

terS Bekanntschaft gegeben, und sämtliche rcspekt. Regie,

rungen eingeladen worden stnd, diejenige Behörde bekannt

zu machen, welcher in ihrer Botmäßigkeit ungefehr die

nehmlichen Verrichtungen obliegen, so wird der Verhör,

richter stch mit diefen Beamten zum Besten dcr gemeinen

Sicherheit in Verbindung fetzen und mit denfelben Ver,
träge über die Art und die Kosten der Auslieferungen der

Verbrecher, nach MaaSgabe des mit der Löbl. CantonS,

Regierung von Waadt dieSortö abgeschlossenen Conkor-

dats, unter behörigem Vorbehalt Unserer Genehmigung

projektieren.

tz. 28. Der Verhörrichter wird auch trachten, stch

mit diesen Beamten, auf einen folchen Fuß zu fetzen,

daß ihm von dcnfelbcn alle Verfügungen ihrcr respekt.

Regierungen mitgetheilt werden, welche die hiesige Cri-

miNttl.Polizey wesentlich intereßiren könnten.

fl. Verhältniß in Rücksicht auf die Staats-Archwe
und Canzleyen.

tz. 29. Von allen Verfügungen der Regierung im

Fache der Criminal.Polizey, foll dem Verhörrichter mit

Beförderung auö der Staats-Canzley Mittheilung geschehen.
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tz. 30. Die Canzley des Appellations-Genchts wird

dem Verhörrichter auSnahmlos alle höchstinstanzliche Straf-
Urtheile durch einen fummarischen Extrakt mittheilen.

tz. 31. Dcm Berhörrichter stehen alle Staatsarchive
in Bezug auf Criminal - und Polizey-Sichen zur, Einsicht

offen. Die verfchiedenen Canzleye» sind gehalten,
deinselben die bcnöthigten Auszüge von Dekreten, Senken-

zcn tt. unentgeldlich zu liefern. Er kann auch die Einsicht

aller beurtheilten Criminal - Prozeduren verlangen, um

daraus Notizen von nicht eingestandenen Vergehen von

Beklagten, und nicht entdeckten Sechstem, und endlich von

folchen Personen zu erhalten, welche sich der Hchlercy und

Einzugs von schlechten Leuten fchuldig machen.

tz. Z2. Eben fo stehen ihm alle Protokolle und

Register der unteren Polizey-Behörocn offen.

j I. Competenz für Vorführungs - und verhafts«
Befehle.

tz. 33. Der Berhörrichter hat das Recht, da wo cr

es nöthig finden wird, in den ganzcn Canton Citationen,

Steckbriefe, Vorführungs-und Verhafts-Befehle ergehen

zu lassen, jedoch nur auf rogatorische Weise, und mit

behöriger Bewilligung dcr bctreffendcn Ober-Amtmä»ner,

so wie jcdcr Ober-Amtmann ausser seinem Amtsbezirke

dazu durch die vorhandenen Gesetze und Uebungen

berechtige ist.

tz. 34. Dergleichen Befehle zur Vorführung oder Ver-

haftnchmung sollcn aber jcwcilen von ihm und dem Aktuar

unterschrieben und besiegelt feyn.

tz. 35. Falls die Verhaftnehmung eines entwichenen,

oder sonst eines bereit» von UnS auSgefchriebenen Verbre-
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chers a usser dem Canton statt hat/ so soll Unserm

Fürgeliebten Ehrenhaupt, dem Herrn Amtsschultheiß oder

dessen Statthalter m seiner Abwesenheit, davon Kenntniß

gegeben, und eine Begwältigung zur Herführung erwartet

werden.

tz. 36. Solche die iu hiesigem Cantone aufgefangen

werden, follen alfogleich, wenn es hiesige ausgeschriebene

Verbrecher oder Flüchtlinge betrift, in Verhaft gefetzt, und

der betreffenden Behörde zur Bestrafung oder zur Wieder-

einbringn««, in den vorigen Strafort überliefert werden.

tz. 37. Es foll kein aufgefangener Verbrecher, welcher

nicht bereits znr Behäydigung ausgeschrieben war,
an auswärtige Behörden ausgeliefert werden, ohne vorerst

Unfere Genehmigung erhalten zu haben.

tz. 38. Der Verhörrichter wird Unö am Ende eines

jeden JahrS einen Namens-Etat aller, fowohl an

auswärtige Behörden ausgelieferten, als von denfelben

eingelieferten Verbrecher mit Anzeige der Vergehen, vorlegen.

tz. 39. Jn allen ausserordentlichen Fällen, als

Entweichung aus den Verhaftsörtern, oder wo die geringste

Zögeruug von nachtheiligen Folgen feyu könnte, wird
der Verhörrichter alfogleich das Zweckmäßigste zur
Festsetzung anordnen, UnS aber von dem Erfolg Bericht erstatten.

II. Obliegenheiten des Verhörrichters als
Centr al-Criminal-Polizey-Behörde.

à. Verhinderung und Entdeckung der Verbrechen
überhaupt.

tz. 4«. Dem Verhörrichter ist aufgetragen, sowohl

durch zweckmäßige Instruktionen an die unter ihm stehen-
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den Polizeydiener, als auch überhaupt durch Anwendung

erlaubter Mittel die Verheimlichung geschehener Verbrechen

zu hindern / geheime Verbrechen, ben denen kein

natürlicher Kläger auftreten kann, zu entdecken, und von

Obrigkeitöwegen bey dem kompetenten Richter anzuzeigen.

tz. 41. Entdeckt derselbe auf einem dieser Wege,
Spuren cines Todeswürdigen oder sonst schweren Vergehens/

fo zeigt er UnS feine Entdeckung zur Verfügung

an; trägt aber das Vergehen keinen der gemeinen Sicherheit

in höherm Maaße gefährlichen Charakter, fo theilt

er bloßerdingS daö Entdeckte demjenigen Oberamt, hinter

welchem folches verübt worden, zur weiter« Verfügung

mit.

tz. 42. Er wird strenge auf alle beruflofe und

herumziehende Vagabunden, fo wie auf die Vollziehung der

in Betreff der Pässe und diesörtigen Register erlassenen

Verordnungen achten, und zu allfälligen zweckmäßigeren

Einrichtungen in diefer Hinstcht feine Vorfchläge

eingeben.

tz. 4Z. Der Verhörrichter wird fein Büreau

instruiren, daß die einkommenden Anzeigen zweckmäßig in
eiu Protokoll angemerkt werden, damit dasselbe zu jeder-

zeit im Stande fey, den richterlichen Behörden über

alle Vergehen Auskunft zu geben, die denfelben zur Un-

terfnchung und Strafbestimmung dienlich feyn können.

tz. 44. Am Ende jeden Jahrs foll UnS ein summa-

«scher Etat aller Vergehen vorgelegt werden.
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L. Entdeckung der Gechäter vsn constatirten

Vergehen.

tz. 45. ES liegt ferners in der Aufgabe des Verhör-

richters, die unbekannten Gethäter der zur richterlichen

Kenntniß gelangten Verbrechen auszuspüren.

tz. 46. Hat das betreffende Oberamt folche Indizien/

welche gegen einen Verdächtigen oder AngeschuK

digte» eine gerichtliche Untersuchung veranlassen könnte»;

so wird der Verhörrichter alles/ was sich in seinen

Criminal-Register» und Notizen-Büchern gegcn de»

Angeschuldigten vorfindet/ alsogleich demselben mittheilen

/ um dadurch die Untersuchung gegen die angeklagte

Person / wo möglich zu erleichtern/ und zu einem

geschwinderen Erfolg zu leiten. Findet sich aber iu dcn

Criminal-Archiven nichts beschwerendes gegen die be-

klagte Person vor / so soll selbiges ebenfalls dem fors gs!!«;
angezeigt werden.

tz. 47. Sind gar keine oder unzureichende Indizien
vorhanden / um einen inquisitorischen Prozeß anzuheben/

so sendet daS Oberamt nach tz. 49. die angenommenen

Verbal-Prozesse und Depositionen an den Verhörrichtcr,
welcher vou alle»/ wie tz. 43. angezeigt/ Notiz nimmt

und sich hierauf die Entdeckung deö Gethäters zum Ge-

genstande feiner allgemeinen Nachfuchungen macht.

tz. 48. Jst daö Vergehen todeswürdig/ oder sonst

mit schweren Umständen begleitet/ fo giebt Uns der

Verhörrichter/ nach tz. 41. davon Kenntniß / und trägt
auf eine ettra Belohnung auf die Emdeckung des Ge-

chäterö an.
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O. Entdeckung und Einbringung bekannter oder

ausgeschriebener Verbrecher.

tz. 49. Dem Verhörrichter werde« sowohl die von

Uns als von den auswärtigen Regierungen und besonderen

Behörden und Dikaftcrien zu Behändigung

ausgeschriebenen Verbrecher bekannt gemacht.

tz. 50. Er empfängt unmittelbar die Signalements,
und beforgt deren gleichförmigen Druck und Mittheilung
an die äusseren Polizey-Bchörden, mit denen er in

Verbindung sieht. Die gewöhnliche Versendung an die Obcr-
ämtcr, so wie in den nöthigen Fällen an die Löbl. Cantons-

Regierung liegt wie bisher der StaatS-Canzley ob.

tz. 51. Die Signalements sollen nebst Angabe des

RamenS, so wie allfällig der Jaunerischen Zunamen, einer

genauen Beschreibung der Person, und ihrer Kleidung,
überhaupt alle äusseren Merkmale, die ste kenntlich machen können

und endlich eine kurze Anzeige des Grunds der

Ausschreibung, und der im entdeckenden Fall zu treffenden

Verfügung enthalten. Sie follen von dem Verhörrichter in ei»

besonderes AuSfchreibungs-Protokoll eingetragen werden.

tz. 52. Sobald die sämtlichen Polizey-Behörden unv
Bedienten auf die Entdeckung eines ausgeschriebenen

Verbrechers aufmerksam .gemacht worden stnd, so wtrd der

Verhörrichter alle seine Wachsamkeit und Thätigkeit auf die Hab-

hasttnachung des Ausgeschriebenen verwenden, und nichts

verabsäumen, was diesen Zweck am geschwindesten erlangen

kann. Er stcht deshalb sowohl mit Unseren AmtSmännern als

mit den auswärtigen Polizey-Behörden in Correspondenz,

empfängt und theilt hinwiederum dasjenige mit, waS aufdie
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ausgeschriebene Person Bezug hat. Auch wird er die Polizei).
Bedienten diesortS behörig instruiren / und jede Unachr.

snmkeit oder Nachlässigkeit derselben strenge ahnden.

tz. SZ. Wird dem Verhörrichter durch seine Corre,

sxondenz mit äusseren Behörden / oder sonst auf eine sichere

Weife bekannt, daß stch Verbrecher in hiestgen Canton

geflüchtet, von denen die betreffende Regierung noch kein

SignÄement odcr Vcrhaftsauffordcrung gesandt hat, so

wird er nichts destoweniger vorläufig MaaSregeln zu der.

selben Festsetzung treffen, und solchen Falls Uns alsogleich

Bericht erstatten.

j. 64. Unter die Classe der Ausgeschriebenen stnd

auch zu zählen:

») Alle diejenigen, welche ediktaMer aufgefordert wer-

den, stch vor irgend einer Behörde — wegen eines

begangenen Verbrechens zu verantworten,

b) Ferners alle xer concumMsm zu einer peinlichen

Strafe verurtheiicen Verbrecher,

tz. 55. Hat die Verhastnehmttng irg !d eines aus.

geschriebenen Verbrechers in hiesigem Canton statt, so soll

der Berhörrichter dessen alfogleich berichtet werden, und

es Uns nachher anzeigen.

tz. 56. Desgleichen wird der Verhörrichter UnS fo.

gleich Kenntniß geben, wenn ein hiesiger Verbrecher auf-

fer dem Canton aufgefangen worden. Er wirb aber in.
dessen nach vorher eingeholter Autorifation deS Herrn

Amtfchultheissen odcr dessen Statthalters zufolge tz. 35.

die Auslieferung in Unferm Namen, nach den dießfällj.

gen Verträgen und Gebräuchen, anbcgehren,, ,«nd seine
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Herfuhrunz oder Abführung an die betreffende sber von

UnS zu bestimmende richterliche Behörde veranstalten/

damit die Auslieferungskosten nicht unnöthiger Weife

vergrößeret werden.

Z. 67. Jil der Wiedereingebrachte ein Flüchtling aus

den htestgen Zuchtanstalten, fo wird er folchen verhöre«/ und

wenn stch auf denfelben neue feit feiner Entweichnng
verübte Vergehen ergeben follten / Unferm Justiz - und Po-

ltzeyrath zur weitern Verfügung deu Bericht erstatten.

O. Erzweckung einer gewissen und strengen

Exekution aller Straf ° Urtheile.

5. 68. Alle und jede in das hiestge Schallenwerk

oder Zuchthaus verurtheitte Personen, follen, ehe ste

dafelbst angenommen, dem Verhörrichter vorgestellt, und

von denjenigen, welche durch korrektionelle Sentenzen,

die nicht an daS Appellations - Gericht rekurriert werden,

ein Auszug der Sentenzen mitgefendei wcrdcn. Der

Verhörrichter wird jedesmal einen AblieferungSfchein dem

betreffenden Oberamt ausstellen.

tz. 59. Der Berhörrichter läßt hierüber eine

Controlle führen / und überdieß noch jeden gefährlichen oder

fönst auf lange Zeit in das Schallenwerk verurtheilten

Verbrecher/ den hiesigen Criminal-Polizey-Bedienlen vorstellen.

tz. 60. Wenn ein Züchtling aus dcm Schallenwerk

oder Zuchthaus / fetz eö aus dcm Haufe felbst/

oder auf entfernter Arbeit/ entweicht; fs fsll der Obcr-

Zuchtmeister solches ohne Verschud dcm Berhörrichter

anzeigen / und eine genaue Beschreibung deS Entwichenen

demselben zustelle«.
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tz. 61. Die Schallen-und Arbeitshaus- Direktion

wird auch sogleich ein Verbal über die EntweichungSart

nach Anleitung des Gesetzes vom i6ten Febr. issi
aufnehmen / und dem Verhörrichter abschriftlich mittheilen.

tz. 62. Der Verhörrichter wird je nach den Uin-

ständen die erforderlichen Anstalten zu der Nacheile uud

Wiedereinbringung treffen : alsobald durch Circular-Schrei-
ben die Grcnz-Oberämter der Entweichung benachrichti-

gen; bey wichtigeren Verbrechern aber fogleich derfelben

Signalements zum Druck befördern, und fämtlichen

Polizey-Behörden und Bedienten mittheilen.

tz. 66. Ein gleiches hat der Verhörrichter auch z«

beobachten, bey Entweichungen von Verbrechern aus den

hiesigen oder Oberamtlichen Gefängnissen.

tz. 64. Wenn die vorläufigen Anstalten zur Aus-

schreibung und Bekanntmachung der entwichenen Verbrecher

getroffen find/ fo wird dcnn daS Signalement der

allgemeine« Sammlung vo» Auöfchreibungen beygefügt

und der Verhörrichter wird stch bey derfelben ferneren

Verfolgung, fo wie bey allfälligen Verhaftnehmungen an

denjenigen Vorschriften halten / welche wegen der aus-

geschriebenen Verbrecher gegeben stnd.

tz. 65. Der Berhörrichter hat dafür zu forgen daß

die im tz. 25. benamferen verwiesenen Verbrecher die ihnen

anfgelegte Bannisation strenge halten, und nicht vor

AuSlauf der Strafzeit das ihnen verbotene Gebieth

betreten. — Er wird demnach die Ausschreibung der Ober-

instanzlichcn Verweisungen besorgen, und der allgemein

»en Sammlung einverleiben lassen; von den Oberami
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lich Verwiesenen dann m den dießortige« Conwollen Notiz

nehmen / und von Zeit zu Zeit Auszüge davon den Ober-

ämtern mittheilen.

tz. 66. ES werden demselben nach tz. 25. und tz. 30.

alle Sentenzen und Signalements gegen eomumacierte Ver-

brecher mitgetheilt; der Verhörrichter wird sich bemühen /
derselben ebenfalls habhaft zu werden/ wenn folche nicht

zur Verweifung verfällt sind; auf alle Fälle aber folche

der Sammlung von Ausgeschriebenen beyfügen.

tz. 67. Derfelbe wird über alle Verurtheilte ein

genaues Register führen, und solches mit den von den

Oberämtern einkommenden GefangenfchaftS - Rapporten

vergleiche«/ um zu sehen, ob nicht bereits beurtheilte

oder verwiesene Verbrecher wiederum gefangen sitzen. —
Alles was sick deshalb fowohl in den Sentenzen-Registern /
alS Ansfchreibungs-Protokollen und Notizen-Büchern

vorfindet/ wird dcr Berhörrichter alsobald dem betreffenden

Oberamt einberichten / und solchem auf Begehren die nöthigen

Auszüge aus den Criminal-Manualen zc. verschaffen.

tz. 68. ES darf fortan kein Schallcnwerk - oder

Zuchthaus-Züchtling mehr entlassen werden, er sey denn

zuvor dem Verhörrichtcr zugeführt worden. Derselbe soll

alsdann folgendes beobachten:

») Ob der Obermst.mzlichcn oder der ObcramMchcn

Sentenz ein völliges Genügen geleistet worden,

b) Falls die Sentenz > dahin gehet, daß der Züchtling

nach ausgestandener Ketten-oder EinfperrnngS-

sirafe verwiesen, odcr noch cinc Zeitlang unter die

besondere Aufsicht der Polizey gesetzt., oder in feine

Gc-
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Gemeinde eingegrenzt werden soll, so hat deö

Werhörrichter dafür zu sorgen, daß der Wille des

Nichters pünktlich vollzogen werde.

e) Bestimmt aber die Sentenz keine weitere Beauf¬

sichtigung, und ist der Entlassene ein Landsfremder

fo wird er durch die Landjäger auf die

Grenzen geführt. Ist er ein Angehöriger èinês

andern Cantons, so wird er auf die demselben

nächstgelegene Grenze gebracht, uNd daselbst dêr

Polizey übergeben und sofort die Cantons - Re-'

gierung dessen avisiert. Jst er aber ein hiesiger

Angehöriger, fo wird er durch einen Landjägeö

demjenigen Oberamt zugeführt, in dessen Bezirke

seine Heimath ist; der Berhörrichter wird daS

Obcramt vön der ausgestandenen Straft
unterrichten den Losgefprochencn zur Aufsicht empfehlen,

und je nach Bewandtniß der Umstände

diejenigen Weisungen und Rathe, welche er — von

der Schallenhaus-DirektioN oder dem Seelsorger—
für das Fortkommen und die Besserung des

Entlassenen empfängt, mittheileck

ch Ehe der Berhörrichter den Züchtling entläßt, wird

er demselben die Strafe auf wiederholte Verbrechen

nachdrücklich zu Gemüthe führen, und ihm

Anleitung geben, wie er sein ehrliches Fsrtkoin-

men finden mögk

e) Auch sollen die Züchtlinge aufgefordert werden,

dasjenige zu entdecken, was ihnen während dem

Aufenthalt in der Strafanstalt von begangenen

Verbrechen, von projektierten Anschlägen zum

Ausbruch - oder künftig zu begehenden Verbre^

Ii!, VV, B
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chen oder sonstigen Verführungen bekannt worden

ist.

5) Der Berhörrichter trift endlich Vorsorge, daß dem

Züchtling bey seiner Entlassung' durch Entblößung

von allen, Gelde und von den nothdürftigen
Kleidungen die Mittel zu seinem Fortkommen nicht

ganz abgeschnitten seyen.

L. Vorschrift über das Verfahren gegen Vagabun¬
den, Settler, Strolchen und Iauner.

tz. 69. Als solche werden angeschen, alle dicicni-

gen wclchc kein Oomicilium besitzen, keinerley

anerkennten Beruf treiben, die stch und ihre Familien nicht

felbst ernähren können, und im Betteln herumziehen;

folche welche keine rechtliche Zeugnisse ihrer guten

Ausführung und ihres Verkehrs aufweifen können. Sowohl
gegen ,diefe als die eigentlichen Bettler wird eine besondere

Bettel-Ordnung das Verfahren bestimmen, und der

Berhörrichter wird auf genaue Befolgung dieser

Verordnung wachen, in fofern ste die Criminal - Polizey

interessiert.

tz. 7o. ES follen fo wie jene auch arretiert werden,

alle herumzichende Sccklierer, Jrrlehrer, Zaubcrer, Tcu-

felSbeschwörer und dergleichen Betrüger.

tz. 71. Sobald Vagabunden, Iuuncr oder andere

Strolchen, wclche in obigen tz. tz. leschricbcn stnd,
aufgefangen werden, wird das Oberamt ein Präliminar-Verhör

abhalten, und folche in dcn oben (tz. 22. bezeichneten

Fälle» entweder dem Berhörrichter dirMe zusenden

oder bey felbigem Bericht einziehen.



§. 72. Kömmt nichts i» dèn Negistertt von de«

angezeigten Namen oder Ueber und Jauner - Namen zum

Vorschein, so wird sich der Verhörrichter oder daö Obcramt

nach der in der angezogenen Bettelordnuttg enthaltene»

Vorschrift benehmen.

tz. 73. Wenn aber der Aufgefangene bereits alS

Jauner ausgefchrieben war, ohne daß jedoch etwas

bestimmtes auf denselben geklagt wäre, oder derfelbe fönst

begangener Vergehen oder einiger Complizität verdächtigt

ist, fo wird der Verhörrichter die dießfälligen Verhöre
dem Justiz - und Polizeyrath einfinden, und dessen

Befehle gewärtigen.

tz. 74. Ist ein folcher eines Vergehens angeklagt

oder wirklich geständig, fo ist es an demjenigen Ober-

amte, Himer welchem das Vergehen begangen worden,
folcheö zu bestrafen. Ist das Vergehen in ausserm

Gerichtszwang begangen, fo wird der Verhörrichter den

Antrag zur Auslieferung bey der betreffenden'Behörde

besorgen. Nicht entsprechenden Falls hat derselbe die

Weisungen Unseres Justiz- und PolizeyrachS zur Sicher-
stellung eines solchen Individuums einzuholen.

tz. 75. Der Verhörrichter wird sein Büreau anweisen,

vermittelst dießörtiger Correspondenz und aller derje-

«igen Mittel, welche ihm zufolge des iten Abschnitts u.
zukommen, die angefangenen Jauner - Register bestmöglichst

zu vervollständigen, und feiner Zeit zum Druck zu

befördern.
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Z W e y t e r T h e i l.

Pflichten und Befugnisse des Verhörrichters
als Unterfuchungs - Behörde.

tz. /6.
?^ach der Verordnung des Grossen Raths vom

löten und 20ten Dezember 1806 hat der Berhörrichter

alle diejenigen Untersuchungen und Criminal - Prozesse

zu führe«/ so ihm durch einen besondern Befehl von

UnS, aufgetragen werden.

tz. 77. Er ist befugt/ in Führung diefer Prozesse

im ganzen Canton/ Citationen/ Steckbriefe/ Vorfüh-

rungs- und Verhaftsbefehle ergehen zu lassen. Er wird
stch anbey nach der hievor tz. ZZ. und Z4. enthaltenen

Vorschrift wegen VerHaftbefehlen richten.

tz. 7s. Er wird stch ferners bey Abhörungen der

Jnquistten/ fo wie in der Prozeßform überhaupt an die-

jenigen Vorfchriften und Instruktionen halten welche

bereits den Oberamtern vorgeschrieben stnd / oder noch

für selbige vorgeschrieben werden könnten.

tz. 79. Er holt die benöchigten Weisungen in Rück-

ficht auf den Unterfuchungs - Prozeß, jeweilen direckte bey

der Criminal-Commißion ein/ falls ihm nicht befonders

Verhaltungs-Befehle ertheilt werden.

tz. so. Als fernere Anleitung für feine Verrichtun-

gen als UnterfuchnngS - Behörde wird dex Berhörrichter



sus Unsern Beschluß vom 2Zsten May 150Z üöer die

Prozeßform gegen Staatsverbrecher, ferners auf die

Instruktion für die Ober- Ammänner und Amts-Gerichte
Or Criminal-Sachen vom 6ten August ISOL und endlich

auf die in letztrer angeführten Gutachten zu

Verbesserung der peinliche» Prozeßform vom Jahr 1791 und

1797 verwiesen.

Dritter Theil.
Pflichten des Verhörrichters als Vollziehungs-

Beamter.

tz. «i.
-i^em Verhörrichter liegt ob, alle diejenigen

Sentenzen zu eröffnen, und in allen Theilen zu vollziehen,

welche Verurtheilte betreffen, deren Prozeß er verführt

hat, und die nicht wegen besonderer Hindernisse zufolge

der bestehenden Verordnungen durch den Ober-Amtsmann

des Amts-Bezirks, in welchem das Vergehen verübt

worden ist, vollzogen werden können.
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Vierter Theil.
Allgemeine Vorschriften.

I. Für den Verhörrichter.

tz. 82.

Aer Verhörrichter wird bey allen feyerlichen

Handlungen als Eides - Abschwörungen, Lebens - Absprüchen

u. dgl. immer in schwarzer Kleidung, Mantel und Degen

erscheinen; bey Abhaltung vön wichtigen Verhören,

besonders in,Capital-Fällen, jeweilen in schwarzer

Kleidung.

tz. 8Z. Er soll feinen Wohnsitz in der Stadt habe«

und sich ohne Einwilligung eines Herrn Amt-Schultheissen

oder dessen Statthalters nicht auf länger als zweymal

24 Stunden davon entfernen. — Ein Urlaub von

mehr als acht Tagen, foll ihm nur von Uns ertheilt
werden können.

tz. 84, Er unterzeichnet alle von ihm abgehaltenen

Verhöre und Akten, welche in feinem Namen ausgefertigt

werden.

Er führt ein besonderes AmtSsiegel, mit welchem er
alle Akten nnd insbesondere diejenigen, welche für
auswärtige Behörden bestimmt sind, verfehen wird.

tz. 85. Er wird über alle feine Verhandlungen als

Polizey - Beamter ein besonderes Protokoll führen lassen,
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und überhaupt das Bureau dermassen instruire», daß ex

jederzeit seine Verhandlungen legitimiren könne.

§. 86. Er stehet unter Unsern direkten Befehlen,

und hat lediglich UnS Rechenschaft über seine Handlungen

zu geben; er wird auch dcn Aufträgen Unsers SmatS-

raths, Unsers Justiz- nnd Polizeyraths und der Criminal,
Commißion nachleben.

§. 87. Er schwört folgenden

E id.

Es schwört der Verhörrichter dem Canton Ber»
Treu und Wahrheit zu leisten, desscn Nutzen zn fördern

und Schaden zu wenden, weder Micth noch Gabe, weder

direkte noch indirekte, weder durch stch noch durch

die Seinigen anzunehmen; allen ihm von der Regierung

zu ertheilenden Befehlen genau nachzukommen, die im
Gefetz vom I8ten und 20sten Dezember 1806 so wie die

in vorstehendem Reglement und den anderen ihm zu

ertheilenden Instruktionen, enthaltene Vorschriften getreulich

und nach bestem Vermögen zu befolgen, zu verschweigen

was stch gebührt oder geboten wird, genaue Aufsicht

über sein Büreau zu halten, und überhaupt zu leisten,

was einem treuen Beamten und gewissenhaften Amtsvor-

K.eher geziemt.

II. Für den Stellvertreter.

s. 88. Der Stellvertreter wohnt den Verhören fs

viel immer möglich, und auf die jeweilige Aufforderung
des VerhörrichtcrS bey.
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tz. «9. Er erscheint m schwarzer Kleidung / so oft

es der Verhörrichter thut.

tz, 90. Derselbe soll in KrankheitS- und Abwefen-

heits. Fällen, oder wenn der Verhörrichter andere trif-
tige Gründe hat / feine Vieeö vertreten.

tz. 91. Alle gerichtlichen Verhandlungen/ denen er

heywohnt/ werden mit seiner Unterschrift versehen / ohne
'

daß jedoch dieselbe zur Gültigkeit eines Actus des Ver.
Hörrichters nothwendig sey,

tz. 92. Er fuhrt die Casse deö VerhsrrichterS / und

hat unter feiner Leitung das Rechnungswesen zu beforgen.

tz. 9Z. Er wird ausserdem in Fällen von viele»

Geschäften durch Aufnahme von Informationen oder

anderen gerichtlichen Verhandlungen / durch Besorgung dex

von der Criminal-Polizey herrührenden Geschäfte und

Scripture« und durch Ausübung der Gefangenschafts-

Polizey uud Verwaltung / dem Verhyrrichter an die

Hand gehen / überhaupt denn alle ftine Aufträge in hier

yttyorgesehenen Fällen befolge«.

tz. 94. Der Stellvertreter leistet den nehmlichen Eid
wje der Berhörrichter.

III. Für den Aktuar.

tz. 95. Derselbe hat einerseits alle Criminal-Prozesse'

VNd dießörtige Scriptnren zu verschreiben / die dem

Berhörrichter zur Jnstruirmtg übergebeu werden; anderseits

die ganze Correspondenz und Führung der sämtlichen

Sekretariatö-Gcfchäfte zu besorge«/ welche auf Criminal-
Polizey Bezug haben.
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tz. S6. Er unterschreibt alle Verhöre, VerHafts«

Befehle und öffentliche Akten, welche einen gerichtlichen

Gegenstand haben, und von dem Verhörrichter signiert

sind.

tz. 97. Er ist verantwortlich für das Personale deS

Büreau / und für alles was in demselben vorgeht, für
daö Archiv und für alles, was ausgefertiget oder ein«

geschrieben wird. Ohne Autorifation des VerMrichterS
wird er an Niemanden Abfchriften oder Auszüge aus de»

Akten deS Büreau ertheilen.

tz. 98. Er empfängt überhaupt feine Befehle von

dem Verhörrichter oder dessen Stellvertreter, und leitet

die ihm nöthigen Gehülfen, er wird stch auch an der

pon dem Verhörrichter dem Büreau zu ertheilenden

Instruktion halten, und auf derfelben Befolgung achten.

tz. 99. Er wird stch nicht länger als einen Tag von

der Stadt entfernen, ohne von dem Verhörrichter die

Bewilligung dazu erhalten zu haben.

tz. 100. Jedesmal wenn der Verhörrichter in der

Amtskleidung erfcheint, wird der Aktuar ebenfalls schwarz

gekleidet seyn.

tz. ioi. Er hat folgenden Eid zu schwören.

E i d.

Es schwört der Attuar des Verhörrichters dcm Canton

Bcrn Trcu und Wahrheit zu leisten, dessen Nutzen

zu fördern und Schaden zu wenden; weder Meth noch
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Gabe weder direkte noch indirekte, weder durch sich noch

durch die Seinigen anzunehmen / den bestehenden Verord«

nungen und seiner Instruktion gewissenhaft nachzuleben;

bey allen Verhören / Informationen und Confrontations»

getreu niederzuschreiben/ was gefragt und geantwortet

wird/ alle ihm auf dem Wege der Criminal - Polizey
bekannt werdende Vergehen dem Berhörrichter anzuzeigen/

über alle feine Handlungen zu verfchweigen was

sich gebührt oder geboten wird, und überhaupt zu thun,

was einem getreuen Beamten und geschwornen Schrei«

ber wohl ansteht.

§. 102. Gegenwärtiger Beschluß soll mit der

Verordnung des Grossen Raths vom isten nnd 20stcn De

zember 1806 in Exekution gesetzt/ den betreffenden Be

Hörden mitgetheilt / und der gedruckten Sammlung der

Gefetze und Dekrete beygefügt werden.

Geben B e rn / den' 24sten April iso7.

Der Amts.Schultheiß /

C. F. Freudenreich.
Namens des Raths,

der Raths-Schreiber,
G r u b e r.
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Er l ä n t er u n g
des Tarifs über die Stipulationen der Käufe

um liegende Guter.

(Bd. II. Seite 39«.)

Circular - Schreiben an alle Ober, Amtmänner.

Ä5ir sinden nöthig Unser Circular-Schreiben vom 10te»

November 1806, durch welches den geschwornen Schrei,

bern, die nicht Amtsnotarien- sind, die Fakultät gegeben

wird, Kauf- und Tauschbriefe über freye Güter in denen

keine Schulden überbunden, und die entweder gleich baar

ausbezahlt werden, oder in denen die Kauf- oder Tausch-

restanz nicht unterpfändlich zu verschreiben begehrt wird,
ausfertigen zu können, dahin einzufchränken: daß zufolge

der Satz. 12. xaZ. 82. der Gerichts - Satzung Käufe und

Täusche um Bodenzins- und Ehrfchatzpftichtige, und nach

der Analogie auch Käufe und Täusche um Zehndpstichtige,

oder anch solche Güter, von welchen die Bodenzins, oder

Zehndpßicht losgekauft, die Loskaufs-Summe aber noch

nicht ganz ausbezahlt ist, mithin auf dem Gute haftet,

von den Amtsschreibern oder Amtsnotarien allein ver«-

schrieben werden sollen. Sie werden beauftragt, solches

dcm Amtsschreibcr, den Amtsnotarien, und übrigen ge«

schwornen Schreibern ihres AmtS zu ihrem Verhalt
bekannt zu machen, und gegenwärtige Erläuterung gleich

dem Schreiben vom loten November 1806 in die Schloß-

mandareN'Büchcr einschreiben zu lassen.

Geben den iste» May 1807.

Canzley Bern.
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Ohmgeld-Ordnung
«ber den Brantwein und gebrannte Wasser.

(Bd. II. Seite 311. 313.)

Wir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
deS Cantons Bern, thu« kund hiemit: Demnach

Wir in Betrachtung gezogen haben, daß der so sehr iüber-

hgndnehmende unmaßige Gebrauch der gebrannte» Wasser,

sowohl dem Weinbau des Cantons, als aber auch Unseren

Angehörige» selbst, in Hinstcht auf die Sittlichkeit und

die Gesundheit, znm größte» Nachtheile gereichen müsse:

Uns dann auch angezeigt worden ist, daß die, in der

wohlmeinenden Abstcht dem übermäßigen Gebrauche diefer

Getränke Schranke» zu fetzen, durch die Verordnung vom

26sten Dezember is«Z den sämtlichen Städten und Ge«

meinden ertheilte Begwältigung, diefelben mit einer

Abgabe zu belegen, in ihrer Ausführung manigfaltige»

Schwierigkeiten unterworfen fey, und daher an den wenigste»

Orten statt habe, mithin Unfer dabey gehabte Zweck

nur äusserst unvollkommen erreicht werde;

AlS haben Wir in der landesväterlichen Absicht die.

fem Uebel auf eine wirksamere Weife zu steuern, anbey

denn auch Unsere Angehörigen vermittelst stärkerer Belegung

diefer so fchädlichen Getränke auf andere Weife in

Bezahlung von Abgabe« zu erleichtern, auf den Vortrag
UnferS Kleinen Rathes erkennt und verordnet, was

hienach folget, wie Wir denn

verordnen:
1) Die Artikel 1 und 2 der Verordnung vom 26ste»

Dezember 150Z sind, für fo viel diefelben den Brantw-m
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und die gebrannten Getränke betreffen/ aufgehoben und

zurückgenommen/ alldieweil sie hingegen in Betref des

Weins / des EßigS / und des BierS noch fernerö in vol.
ler Kraft verbleiben sollen.

2) In Abänderung des Artikels Z der genannten

Verordnung foll keine Abgabe mehr von den Städten und

Gemeinden des Cantons von dem Brantwein und den

gebrannten Wassern bezogen werden; hingegen follen diefe

Getränke ferner noch nur in WirthShäufern / Putten - nnd

Bierfchenken / oder an folchen Oettern ausgefchentt

werden, für welche die Bewilligung dazu von kompetenter

Behörde ertheilt worden ist.

3) Das Ohmgeld für den Brantwein nnd alle

gebrannten Wasser wird auf zwey Batzen siinf Rappen von

einer jeden Bernmaaß bestimmt.

4) Dagegen wird den Gemeinde«/ welchen jetzt die

erhaltene Begwältigung / die gebrannten Wasser mit einer

befondern Abgabe zn belegen / zurückgenommen wird, von

und mit dem Jahr isos an, die Hälfte der durch das

Dekret vom 2Ssten May lso6 zu beziehen erkennten Mui.
tair - Auszügergeldcr nachgelassen / fo daß in Abänderung
des Artikels i diefes Dekrets das Auszügergeld von acht

Franken für jeden Mann auf vier Franken herumergefttzl

wird.

5) Die Bestimmungen diefer gegenwärtigen Verord-

nung werden von nun an ihren Anfang nehmen; da denn

aber auch der Bezug der durch die Verordnung vom 26.

Dezember 1803 den Städten und Gemeinden gestatteten

Abgabe auf die gebrannten Getränke ebenfalls von
Bekanntmachung diefer Verordnung an > aufhören foll.



62 ^

6) Unserm Kleinen Nache wird überlassen, die nun
weiter erforderlichen Vorkehren, in Bestimmung der Exe,
kution und deö kuensle nach der Ohmgeld-Ordnung zu

treffen.

7) Alle vorhandenen Gefetze, Verordnungen und

Beschlusse, in fo weit ste mit diefer neucn Verordnung im
Widerspruche stchen, smd aufgehoben.

8) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt) den Stadt-
und Gemeinde Räthen mitgetheilt, öffentlich angeschlagen,

von Canzeln angezeigt, und in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete eingerückt werden.

Geben in Unserer Grossen Raths - Versammlung in
Bern, den 2Zsten May 1807.

Der Amts-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
RamenS des grossen Raths,

der Staats-Schreiber,

T h o r m a nn,
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Beschluß
zu Verbesserung des Land-Schul-Wesens.

Äer Kleine Rath des Cantons Bern,
In Beherzigung der Wichtigkeit des Erziehungs - Wesens

überhaupt, und der Pflicht der Regierung dafür zu sorgen

daß alle ihre Angehörige von Jugend auf zu wahren

Christen und rechtfchaffenen und verstandigen Gliedern

dcr bürgerlichen Gefellfchaft gebildet werden:

Auf angehörten genauen nnd vollständigen Bericht
des Kirchen » Raths über die, durch die Vermehrung der

Bevölkerung und die veränderten Zeitumstände in dem

^andfchulwefen nothwendiger Weife entstandenen Mängel

und Gebrechen;

Jn dcr Ueberzeugung, einerfcits von der Unzulänglichkeit

der bisherigen Verordnungen über diefen wichtigen

Gegenstand, andererfeitS aber auch von der Nothwendigkeit

bey Verbesserung des Landfchnlwefenö fowohl

auf die Kräfte deS Staates, als auf die Vermögensumstände

der Gemeinden die gehörige Rücksicht zu nehmen :

Nach reifer Untersuchung und forgfältiger Uebe»
legung

befchließt und verordnet
einstweilen und bis eine auf Erfahrung gegründete voll-

ständige neue Schul-Ordnung eingeführt werden kann,

waö httiiach folget?
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1) Dcr Kirchen-Nach wird bevollmächtigt und

zugleich beauftragt, die, nach Maaßgabe der ihm hier

ertheilenden Vorschriften in dem Landschulwesen

anzubringenden Verbesserungen, nicht auf einmal, fondern

nach und nach, aber auch nicht Theilweife, fondern nach

übereinstimmenden Grundsätzen im Ganzen vorzunehmen.

2) Vor allem aus sollen die nöthigen Anstalten zur

Bildung tüchtiger Schul-Lehrer getroffen werden.

3) Der Kirchen-Rath tvird zu dem Ende alle

diejenigen Personen, weltlichen und geistlichen Standes,
die stch Lust und Geschicklichkeit zu diesem Berufe

fühlen, unter Bestimmung angemessener Belohnung, dazu

einladen und aufmuntern.

4) Damit diefes aber auf eine einförmige und

zweckmäßige Weife gefchche, wird der Kirchen-Rath inner

zween Monaten eine Instruction für dicfe Normal-

Lehrer abfassen, in welcher der Ziveck des öffentlichen

Lansschul-Unterrichts angegeben, deutlich auseinander

gesetzt und zum Grunde gelegt, so wie auch die, jedem

Schul - Lehrer unumgänglich nöthige, Fähigkeit und

Wissenschaft genau angegeben werde« muß. Die Pensen

werden einzeln angeführt, die Methode in jedem festgesetzt

und zugleich bemerkt, wie weit es der künftige

Schul-Lehrer in jedem derselben bringen foll. Diefe

Instruction wird in Zukunft dcn Schul-Lehrern fclbst

als Vorschrift ihres Unterrichts dienen.

6) Alle diejenigen, welche stch zu einem Schul-

Dienst wollen gebrauchen lassen, werden uuter Aufsicht
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des Kirchen-RathS geprüft und/ wenn sie tüchtig erfunden

werde«/ mit einem Zeugniß über ihre Fähigkeit

verfehen/ wodurch sie daS Recht erhalten / zu allen verledig-

ten Landfchul-Stellen zu eoncuriren.

6) Um die Verbesserung des Schul-Unterrichts auf
dem Lande auch von Seite des Staats desto nachdrücklicher

zu befördern/ wird der Kleine Rath / fo lange er

es nöthig finden wird/ dem Kirchen-Rath alljährlich die

erfoderliche Summe für diefen befondern Zweck anwei-

fen. Für diefes Jahr ist ihm ein Credit von fünftaufend

Franken eröfnet/ welche Summe fowohl zur allmäligen

Verbesserung deö Schul-Unterrichts überhaupt/ als

insbesondere auf die Belohnung der Normal-Lehrer/ auf

Prämien für ausgezeichnete Schul-Lehrer und Schul-

Kinder/ fo wie auch für Schreib - Vorfchriften und Schul«

Bücher/ verwendet werden foll.

7) Ueberdieß wird dem Kirchen-Rath überlassen/

in allen wichtigen Fälle«/ da er eine ausserordentliche

Beysteuer von Seite der Negierung nöthig finden würde?

sich bey dem Kleinen Nach dafür mit einem Vortrag
anzumelden.

8) Alljährlich foll eine befonders und ausführliche

Rechnung der zu diefem Zweck bewilligten Gelder/ die

von dem Finanz - Rath vorfchriftmäßig xaßirt werden

foll/ dem Kleinen Rath vorgelegt/ und der Vortrag

zu Erötnung des nöthigen Credits für das folgende

Jahr erstattet werden/ mit einem vollständigen Bericht
über alles dasjenige/ was das ganze Jahr hindurch

Ul. L5. E
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im Umfang des Landfchulwefens und in Bezug auf

alle Artikel diefer gegenwärtigen Verordnung geleistet

worden ist, damit der Kleine Rath über den Fortgang

diefer wichtigen Angelegenheit felbst urtheilen und vertu,

gen könne / was er den Umständen angemessen finden wird.

9) Gegenwärtiger Beschluß foll dem Kirchen. Rath

zum Vollzug übersendet/ der Sammlung, der Verord.

nungen beygedruckt/ und den Ober-Amtmännern und Pfar-

rern zur Wissenfchaft und Verhalt mitgetheilt werden.

Geben, den I7ten Brachmonat iso7.

Der AmtS - Schultheiß /

C. F. Freudenreich.

Namens des Raths,
Ser Staats »Schreiber

Tbormann.
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Dekret.
Errichtung eines Sanitäts-Collegii, Anzeige

seiner Geschäfte.

(Siehe Bd. l> Seite 4i3.)

Äer Kleine Rath des Cantons Been,
auf angehörten Vortrag des Sanität. Raths über bie

Nothwendigkeit in SanitätS-polizeylicher Rücksicht eine

neue Behörde festzufetze«

beschließt 'und verordnet:

Titel I.

Einsetzung eines Sanitäts-Collegii.

1) Es soll ein SanitätS-Collegium niedergesetzt werden.

Dasselbe soll bestehen aus einem Präsidenten aus

der Mitte des Sanität-Raths, und aus drey Aerzten,

aus zweyen Wundärzten und aus einem Apotheker, welche

M in oder bey Bern stationiert seyn müssen.

2) Die Erwählung deS Präsidenten geschieht von dem

Kleinen Rathe, auf einen doppelten Vorfchlag deS

Sanität. Raths. Die Beysitzer werden von dem Sanitär-
Rathe ernennt.

Z) Es wird dem Collegium ein Sekretair zugegeben,

welcher auch aus den Mitgliedern desselben genommen

werden kann. Er wird von dem Collegium bestellt. Die
Abwart fetzt das Collegium auch felbst. /

E 2'
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4) Die Mitglieder des Collegii dienen, so weit es die

gewöhnlichen Sitzungen betrift/ unentgeldlich. Sollten
die Geschäfte in schwierigen Zeiten aber «»gewöhnlich ver.

mehrr werden so mag der Sanität. Rath bey dem Kleinen

Rathe mit einem Vortrag zu einer Gratifikation der-

selben einkommen.

5) Jeder Beysitzer/ der einer in den Z. IZ. nnd i4.
vorgeschriebenen Prüfung beygewohnt hat/ erhält als Sitz-

gcld vier Franken, welche der Sekretair vsn dem Candidami

zu erheben/ und den Examinatoren zuzustellen hat.

Nebst dem erhält der Sekretair von einer folchen Prüfung
drey Franken und die Abwart ein Franken. Hievon sind

jedoch ausgenommen/ die Prüfungen derjenigen Afpirau-

ten, welche stch ausschließlich für die medizinischen und

chirurgischen Stellen in den kapitulierten Schweizer.

Regimentern für Frankreich anmelden/ fo wie diejenigen der

Schülerinnen/ welche in der Hebammenfchule des Sant«

tät-Rathes gebildet werden. Diese Prüfungen follen alle

unentgeldlich vor sich gehen.

6) DaS Gehalt des Schreibers ist gefetzt auf L. ISO

und die Bezahluug des AbwärterS auf ein Wartgeld von

L. 26.

7) Mit Ausnahme der den Examinatoren von den

Candidaten dneckte zufliesscnden Sitzgelder follen alle

Unkosten des SanitätS. Collegii aus der SanitätS - Cassa erhoben/

und von dem Sanität-Rathe verrechnet werden.

8) Es foll dem Collegium ein anständiges Lokale zu

feinen Sitzungen verzeigt werden.
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Titel II.

Wichten und Geschäfts «Kreis.

9) DaS SanitätS.Collegium steht ausschließlich mit
dem Sanität-Rathe und zwar in untergeordneter Verbin.

dung, Uttd soll keine Geschäfte in Berathung nehmen als

solche, welche ihm von dieser oberen Behörde jedesmal

besonders aufgetragen worden stnd. Die Glieder desselben

stnd verpflichtet, wo möglich allen gebottenen Sitzungen

beyzuwohnen; die jedem Kommenden Arbeiten, es fey

allein, oder mit einem anderen Mitgliede in eine

Commißion vereinet, zu übernehmen, und in möglichst kurzer

Zeitfrist zur Berathung und Vortrag einzulegen.

10) Sein Geschäfts. KreiS beschränkt stch auf die

Attribute einer eonfultierenden, und ewer examinierende«

Cantonal-Behörde.

11) AlS Collegium-Consultatorium giebt eS dem

Sanität. Rache die abgeforderten Berichte und Gutachte»,
über alles, was in die polizeyliche und gerichtliche Arz-

neykunst einschlagt.

12) Als Collegium-Examinatorium verführt es die

Prüfungen der Candidate» in den mcdizir.ifchen Wissetl-

fchaften, alfobald auf dic erhaltene Aufforderung hin, und

zwar mit Einschluß derjenigen Afpiranten, welche Diplome

von Fakultäten vorweifen, alö welche von nun an keine

Dispensationen geben svllen.

13) Zu Verfuhrung eines gültigen Examens, fol!

allemal wenigstens ein Arzt, ein Wundarzt und der

Apotheker gegenwärtig feyn. Jn besonderen Fällen ist dem
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SanitätS-Collegium gestatte, eine oder mehrere Medizinal-

Personen ausser ihrem Mittel beyzuziehen.

iä) Nach jeder Prüfung soll es fogleich den Bericht
über die Fähigkeiten des Candidaten an den Sanität-

Rath in Berathung nchmen und einen bestimmten

Schluß ziehen, ob derselbe zu patentieren feyn möge oder

nicht? — Sollte aber der Geprüfte in einem der theoretifchen

Zweige ganz unwissend oder aber in einem derjenigen

praktifchen Fächer, welche cr auszuüben wünfchct,

odcr zu deren Ausübung cr nach seiner künftigen Stellung

berufen ist, nicht bestanden feyn, fo soll das Collegium

in Bezug auf dieses besondere Fach, einen negativen

Schluß ziehe« und die Gründe davon angebeli.

Titel III.
Exekution des Befchlusses.

15) Dem Sanität-Rathe ist hiedurch die Jnstruirung
des gefammteu Collegii so wie deS Präsidenten, der besonderen

Mitglieder und des Schreibers aufgetragen.

16) Auch wird Er ein Regulativ über die Examen

überhaupt, und die befonderen PrüfungSartcn der

verschiedenen Medizinal-Personen insbesondere entwerfen,

und dem Collegium als Norm vorschreiben.

17) Sobald möglich dann wird er zu der Er-nennung

der Glieder derselben und dcs SekretairS schreiten, das

Collegium coÄ^lircu und in Aktivität setzen.,

18) Endlich dann wird Er seine Keschaftsleitung

beobachten, und üder den dadurch bezweckten Nutzen,
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»ie auch über die wichtigste» vsn Jhm gelieferten
Arbeiten dem Kleinen Rath einen alljährlichen Bericht eingebe».

Geben den 24. Juny iso7.

Der AmtS-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
Namens des grossen Raths,

der Staatö-Schreiber,

Thormann.

Verordnung
über die

Maaße und Gewichte in dem Canton Bern«

2öirSch«ltheiß undRath des CantonS Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir in Rücksicht der Klagen fo

feit einigen Jahren über die Ungleichheit und Verfälschung

der Maaße und Gewichte geführt werden, zu Beförderung

der Sicherheit im Handel und im täglichen Verkehr,

erkennt und verordnet haben, was hienach folget:

I. Bestimmung der Maaße und Gewichte.

Zufolge der von den Professoren der Physik und Mathematik,
auf der hiesigen Aka «nie gemachten Berechnungen.

§. 1.

Das länge Maaß in dem Canton Bern, für welches

die Regierung ausschließlich und allein Aufsicht halten nnd

Fecker bestellen wird, ist der bisherige Bern-Fuß.
Dieser haltet 2, ^ìtt Decimetres des neuen französifchen
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Decimal - Maaßes, IZtto Theile, dergleichen der bekannte

ehemalige Pariser-Fuß 1440 enthielt/ nämlich 10 Zoll
10 Linien desselben.

Der Bern-Fuß dann theilt fich wie bisher in 12

Zölle / jeder Zoll in 12 Linien und jede Linie in Zehcnt-

theile; fernerS in die daherigen Quadrate «nd Würfel.

Vön diefem Urmaaße hangen ab die hienach folgende»

Länge«/ Flächen und Körper.Maaße / welche in den

obrigkeitlichen und richterlichen Verhandlungen und

Dokumenten in Zukunft mit ihren bekannten Abtheilungen zu

gebrauchen find.

Längen- und Flächen-Maaße.

§. 2.

». Der Steinbrecher-Schuh oder Fuß zu IZ Bern-Zolle».

b. Die gemeine Berner-Elle von 22 Zoll/ 2 Linie«/
dere» Urmaaß allhier am Zcitglockrnthurn jeder»

mann znm Gebrauch frey stcht, und die Tuchmesser

oder sogenannte Lsngenthaler-Elle von 25^ Bern-

Zoll.

c. Das âchtfchuhige Klafter Or alle Längen-Maaße der

Handwerker / ist ebenfalls allhier unter dem Zeit-

glockenthnrn.

6. Die Ruthe von 10 Schuh ins Gevierte für die Feld¬

messer.

e. Die Jucham für N.be»/ Wiefen/ Ackerland und

Wald«««, zu 4«0 Ruthen oder 40000 uz Schuh.
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Kör per - Maaße.
tz. 3.

». Das Landes übliche bisherige Mäs/ haltet 96« Berner.

sche Würfel- oder Kubick-Zolle, und nach dem neuen

französifchen Decimal-System 1/ vecslicre.

b. Das Heu-Klafter/ haltet auf jeder Seite 6 Schuh und

folglich 216 Würfel-Schuh, oder nach dem ftan-
zösifchen Decimal-System 5/ 8cer«.

c. Das Holz-Klafter ist 6 Schuh lang, 6 Schuh hoch

und tief, es haltet alfo 106 Würfel-Schuh,
oder 2, ^ceres.

cl. Der Saum vou 100 Bern-Maaß haltet 11447 Berner,

Würfel-Zolle, die Brente 26 Bern-Maaß, die

Bern-Maaß ii4, z!z Berner Würfel-Zolle oder

i,zU°Z I^itre» des Decimal-Systems.

Gewichte.
tz. 4.

1) DaS Bern^Pfund oder die fogenannte Eifen.Gewicht

von 34 Loth für alle Lebensmittel und übrige Waaren

haltet 17 Unzen der Pariser Mark-Gewicht oder

620 ^ Lrsmmes der Decimal- Gewicht.

2) Die übliche Parifer Mark- Gewicht voy 8 Unzen oder

4608 Gran für Gold, Silber, Seide, Salz und

die Post, wiegt 244 «r^mme« der Decimal-

Gewicht.

3) Das Medizinische.Pfund oder die allenthalben übliche

Apotheker - Gewicht für Medikamente, theilt sich i«
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12 Unzen te. und hattet 11 Unzen 16 Dem«, z Gran,
der Pariser Mark - Gewicht oder Z57 «rsm.
mes der Decimal-Gewicht.

Da aber obige Zahl-Bestimmungen nach dem Deeimal-

System nur annäherend stnd, so ist dasjenige Verhältniß
damit eigentlich angenommen, welches in Frankreich
zwischen den alten und neuen / und laut obrigkeitlichem
Beschluß vom 2ten May 1770 zwischen den hiesigen und

alt-französischen Maaßen und Gewichten gesetzlich bestimmt

worden ist.

II. Maaß - und Gewicht - Feckung.

§. 5.

ES werden für den Canton Bern die oben bestimmten

Mutter-Maaße und Gewichte/ aus dazu dienlichem

Metall verfertiget/ davon ein Doppel in die Sammlung
phystkalifcher Instrumente der hiesigen Akademie/ das

andere zum Gebrauch in die Verwahrung UnferS geordnete»

MäS- und Gewicht-Fcckers gelegt werden foll.

5. 6.

Diefer Mäs- und Gewicht-Fecker verfertiget und

berichtiget die für alle Oberämter nöthigen Modelle. Bey
dcm ersten Zweifel daß an feinem Urmodell eine Veränderung

vorgegangen feyn möchte / foll er mit Zuziehung der

Professoren der Mathematik und der Physik eine

wissenschaftliche Untersuchung und Vergleichung beyder Urmo-

delle veranstalten: eine solche Untersuchung soll vorgenommen

werden jederzeit/ wenn die Urmodelle einem neue»

Fecker anvertraut und übergeben werden.
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tz. 7.

Sämtliche Oberamtmänner sind beauftragt / im erste»

Jahr ihrer Amts^Verwaltung die hinter ihnen liegenden
Modelle beydem MäS.Fecker in Bern untersuchen und berichtigen

zulasse«/ und nachher während der Dauer derselben werden

sie wenigstens einmal die Gewichte und Maaße aller

Wirthe/ Metzger/ Bäcker/ Müller/ Gerber-Meister/

Krämer/ Fabrikanten und Handelsleute / durch einen OrtS-

Vorgesetzten oder mehrere / unversehens abfordern und

untersuchen lassen.

tz. «.

Die Städte und Gemeinde»/ welchen diefe Polizey

aufgetragen ist/ werden diese Vorfchrift gleichfalls befolgen

und dem Oberamtmann über die Exekution Bericht erstatte».

Alle fchon ehemals bezeichneten Maaße und Gewichte/

die zu klein befunden werde«/ als daß ma« ste berichtigen

könnte / sollen vernichtet werden; die Materie aber

dem Eigenthümer verbleiben. Die neuen und unbezeichne-

test aber/ sollen mit dem Bär und der Jahrs-Zahl
bezeichnet werden. Die Orts schaften / w elche FeckungS-

Rcchtc haben / mögen ihre Zeichen ferner beyfügen.

Aüsschenk-Geschirr von Glas odcr Erde werde» auf
Begehren mit zwey Strichen gezeichnet. Die gezeichneten

hingegen/ die zu klein gefunden würde«/ follen ohne

Schonung zerbrochen werden.

tz. i«.

Zu klein und verwerflich sind alle Maaße / Gefchirre

und Gewichte/ welche auch noch fo wenig kürzer/ geringer

im Inhalt/ oder leichter sind als die Modelle.
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Z. it.
Alle Besitzer der unrichtig befundenen Gewichte «nd

Maaße, follen dem Oberamtmann angezeigt werden, der

gegen diefelben, fey eö im Fall einer groben Nachläßig-

keit, oder muthmaslichen Verfälfchung, die nöthigen Unter«

suchungen und Verhöre vornehmen, und sie bestrafen wird,
unter Vorbehalt deö Rekurses vor das Appellations-Gericht,

wen« die Strafe die oberamtliche Competenz übersteigt.

§. 12.

Alle Verkäufe von obrigkeitlichem Eigenthum in flüßi-

gen, trockene», beweglichen oder festen Sachen, follen in
obigen genau bestimmten Maaße» und Gewichte» vor sich

gehen.

§. IZ.

Die Abnahme der Bodenzinfe allein soll, in fofern eS

die Urbanen erfordern, noch ferners in dem jedes Orts
üblichen Maaße oder Gewicht geschehen, das nach den

eingegebenen Urmaße» der betreffenden Gemeinden bestimmt

bleiben foll, bis und fo lange die Schuldigen diefe Lieferung

im Bern-Maaße nach herauskommendem Verhältniß,

zu leisten begehren.

III. Ausführung dieser Verordnung.

§. 45.

Die gegenwärtige Verordnung foll mit dem iste» Jen-
»er isos ihren Anfang nehmen, und durch den Druck

bekannt gemacht, der Sammlung der Gefetze beygefügt und

den Ober-Amtmännern zum Verhalt mitgetheilt werden. Uu-



—- 77

ser Commerzien-Raih wird das Fernere zn ihrer Exekution

veranstalten.

Geben den 13. May und 6. Heumonat 1L07.

Ber AmtS-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
Namens des Raths,

der Staats ° Schreiber,

T h o r m a n n.

Publikation.
Jagdbahn.

?^er Vorschrift der Jagd-Verordnung zufolge, so wie

«Nter den in derfelben enthaltenen Bedingungen, stnd vo»

Mnhghrn. des Kleinen Raths nachstehende Gegenden und

Waldungen für die Jahre iso7 und 1808 in Bann gelegt

worden, «nd zwar

Fur das Amt Bern.
1. Untenaus der Stadt. Vom untern Thor hiesiger

Stadt der Aare nach hinauf, bis Himer Marchligen zum

sogenannten Nimetwald ; von da dem Rintelwald - Saum
nach hinauf biS zu Ende des Waldes, und alsdann der

Schnur nach hinauf bis in den Weg, fo «ach Allmendingen

fuhrt, demfelben nach bis in das Dorf Allmendingen

an der Thunstrasse; von da quer über die Strasse

durch das Worbgäßli bis «» daS Rieder - Eichj und kleine
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Hünlein, desselben Saum nach der Mittags. Seite gegen

das Hölzli. Haust; von da durch das Worbgäßli hinauf
bis nach Rüftnacht in die Worbstrasse; durch diefe Strasse

zurück bis zu dem Gümligen Dorf. Brunnen; von da

durch das Gümligeuthal. Gäßli biö nach Deißwyl zu der

Farbe an der Worblen, dcr Worblen nach hinab bis nach

Worblaufen, wo stch dicfcr Bach mit dcr Aarc vcrcinigt;
von da der Aare nach hinauf bis wicdcr zum untern Thor
der Stadt; mit Einbegriff aller inner diefer Marchlinie

gelegenen Waldungen, Felder und Güter.

Z. Obenaus der Stadt. Der Bezirk von der Stadt

weg, der Aare nach bis zu dcr Neudruck, und von da

der Aarberg. Strasse nach bis wicdcr zur Stadt; alles

mit Einbegriff der inner diefer Marchlinie liegenden Wal.
düngen, Felder nnd Güter.

L. Im Amt Wangen.
Die bereits im Bann gelegenen Waldungen, als ^er

Unterberg, der Gemisberg und das Hartholz.

Im Amt Schwarzenburg.
Der Langeney. Wald.

O. Jm Amt Aarberg.
Der Bezirk hinter dem Schloß Aarberg der Aare

«ach hinauf bis da, wo der Mühlethal. Graden anfängt
«nd das Bächlein, fo die Mühle» treibt, in die Aare fällt;
diefem Graben und Bächlem nach hinauf bis in das Dorf
Lobstgen, von da der Strasse nach, nach Seedorf, unten am

SeedorfStutz über die grosse Landstrasse, dem Weg nach

auf Wyler im Sand, durch diefeS Dorf dem Weg nach bis

auf Kosthofen und an den Lyßbach ; diefen Bach hinunter
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bis ans Wirthshaus zu Lyß / von da dem Bach endslang

bis da wo er in die Aare fällt / der Aare nach bis wieder

nach Aarberg hinauf. Jn diesem Bann sind begriffen:
alle Wälder Felder und Güter / fo in diesem Bezirk

liegen.

Jeder, der in obbefchriebenen Bannbezirken mit einer

Flinte jagend angetroffen wird., wird nach Vorschrift deS

tz. 20. des Gesetzes über die Jagd vom 16., 2Z. und

25. May 1S04 bestraft werden.

Geben den 20. Julius iso7.

Canzley Bern.
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Kreis-Schreiben
an alle Ober-Amtmänner.

Formular der HeimatMeine von Basel.

Äon Seiten Löbl. Standes Basel sind Uns unterm 2ten

dieß, in folgendem die Haupt-Requisite bekannt gemacht

worden, welche die von feinen Gemeinden ausgestellten/

oder von ftemden Cantons-Angehörigen die sich im Canton

Basel niederlassen wolle«/ zu hinterlegenden Heimathscheine

enthalten müssen.

Es soll in diesen Heimathscheinen der Bescheinigung

deS Bürgerrechts / die auf einen Beschluß der Hohen

Tagsatzung gegründete Bemerkung beygefügt werden:

Daß der Innhaber bereits iiber 10 Jahre im Besitz feines

Burgerrechts fty/ ferner follen diefelben alle fechS Jahre
erneuert uud endlich mit der Legalisation der CantonS-

Regierung versehen werden.

Welches Ihnen hiemit zum Behuf Ihrer Anns-
Angehörigen welche im Fall sind / im Canton Bafel sich

niederzulassen/ angezeigt wird.

Bern/ den 21. September iso7.

Canzley Bern.
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Reglement
zu

Verhütung der Feuers - Gefahr in Hinsicht deS

Torfbrennens in dem Oberamt Erlach.

Äöir Schultheiß und Rath des Cantons Bern/
thun kund hiemit: Daß in Beherzigung des Wohls und

der Bedürfnisse UnfereS Cantons, und um dem immer

mehr zunehmenden Mangel an Holz in etwas zu steuern,

Wir für das Oberamt Erlach insbefonders gut befunden/

eine regelmäßige Torf-Ausgrabung unter der Ober-Aufsicht

Unsers Berg-Raths und UnferS Ober-AmtmannS

anzuordnen und zu diefem Ende auf dem Brüttelen-MooS

ein Torf-Magazin anlegen zu lassen, aus welchem stch

die Bewohner jener Gegenden mit diefem nützlichen Brennstoff

von nun an verfehen können; damit aber bey dem

Gebrauch des Torfes durch Leichtsinn und.Verwahrlosung
der lange Zeit glimmend bleibenden Afche kein Unglück

entstehe, fo haben Wir nöthig gefunden zu verordne«/
und verordnen anmit, wie folget:

1) In jeder Gemeinde des AmtS Erlach sollen von

nun an zwey Feuer-Aufseher ernennt werden; die

Gemeinden sollen diefelben bestellen und vorzüglich dazu Mau-
rer oder Zimmerleute wählen ; dieselben werden die Beobach,

tung diefer väterlichen Verordnung in die Hand UnferS

Ober-AmrmannS geloben.

2) Die ernennten Feuer- Aufseher sollen im Wintermonat

und im Hornung jeden Jahres die Küchen, Feuer-

Iii. Vd.
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Heerde, Oefen und Rauchfänge ihrer Gemeinde besichti-

gen, ob diefelben feuerfest, gefegt und gerüstet feyen.

Sollten ste eint oder anderes mangelhaft, oder feuersgefährlich

finden, fo follen ste dem betreffenden Hausbesitzer

anbefehlen, das Mangelhafte in Zeit von acht Tagen,
oder wo diefes nach der Natur der Neparationen nicht

feyn könnte, in einer auf jeden Fall zu bestimmenden

Zeit, in guten, sichern Zustand zu bringen, uud follte dieser

Ermahnung ungeachtet folches in diefer Zeit nicht
geschehen, fo foll der Feuer.Auffehcr diefe Vcrnachläßigung
den Vorgesetzten der Gemeinde anzeigen, welche bey ihrer
Verantwortung daö schadhafte auf Unkosten des leichtsinnigen

Hausbesitzers ohne Widerred werden verbessern laffen

; zu welchem Ende die Vorgesetzten befugt feyn follen,
im Fall von Armuth, sich auf den bürgerlichen Benesicien

ihres GemeindS-Angehörigen zu erholen.

Z) Alle Einwohner des Obcramts Erlach, welche

Torf brennen wollcn? follen ausser ihrem Hans einen

schicklichen Behälter in der Erde machen, allwo ste ihre

Torf-Afche ohne dcn mindesten Verzng, von dem Ofen,
oder Feuer-Heerde weg, hinbringen mögen; diefer Aschen-

Behälter soll dann auch gehörig bedeckt wcrdcn, und zwar

bey Strafe für den Widcrhandelnden von vier Franken zu

Handen des Feuer-Aufsehers, oder von Mündiger
Gefangenschaft im Fall gänzlichen Unvermögens; bey

Wiederholung der Nichtbeachtung diefer wichtigen Vorforge

foll die Strafe verdoppelt und verdreifacht werden.

ä) Die Feuer-Aufseher werden auf die Beobachtung

diefer Verordnung in allen Theilen genaue Aussicht haben,

«nd alle Jahre vor Martini werden ste über ihre Be-
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suchung der Feuerstätten in ihrem Bezirke einen kurzen

schriftlichen Bericht verfassen, und in. demselben anzeigen,
ob ste alles nach dieser Verordnung in gutem Stande

befunden, oder von wem und wodurch diefelbe nicht be,

folgt werde. Diese Rapporte werden ste auf Martini
jeden Jahrs in die Amtschreiberey einsenden.

6) Damit endlich niemand dje Unwissenheit dieser

wohlgemeinten Verordnung vorschützen möge, so soll

dieselbe gedruckt und zum Verhalt jeder Haushaltung des

Oberamts Erlach mitgetheilt, auch alljährlich am ersten

Sonmag im Oktober von Kanzel verlesen, und in die

Sammlung der Gesetze und Verordnungen aufgenommen

werden.

Gegeben in Bern, den 2Z. Sept. 1807.

Der Amts'Schulcheiß,

C. F. Freudenreich.
Namens des Raths,

der Raths-Schreiber,

G r u b e r.
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Verordnung
Hegen die Falsch - Werber.

(Siehe Bd. II. Seite iss.)

Äöir Schultheiß und Rath deö Cantons Bern,
thun kund hiemit: Demnach von Seiner Excellenz dem

Landammann der Schweiz, Uns ein Beschluß der

dießjährigen eidgenößischen Tagsatzung, wodurch alle Werbung

fur den nicht anerkennten Militair - Dienst einer ftemden

Macht, verboten wird, zur Vollziehung in hiesigem Canton

mitgetheilt worden ist, welcher Beschluß wörtlich alfo

lautet:

„ Die Tagfatzung der Schweizerischen Eidgenossen-

i, fchaft, nach Einsicht deS V Uten Artikels des mit der

„ Krone Frankreich abgeschlossenen Allianz-TraktatS, nach

welchem keine Capitnlationcn geschlossen werden follen,

„ die diefem Staats-Vertrag zuwider wären; überzeugt,

ü daß es die Ehre der Schweiz erfordere, durch eine

bestimmte Vorschrift die älteren Gesetze der eidgenößi-

fchen Stände zu erneuern, und fomit jede Anwerbung

^ ftir dcn nicht «ncrkcnntcn Dicnst einer fremden Macht

ü zu verbieten, "

b cfchli eßt:
i) „ Jede Anwerbung für den Dienst einer ftemden

Macht, dic nicht in Folge einer nach dcm Jnnhalt und

Sinn des VIlrcn Artikels des Allianz-TraktatS mit der

Krone Frankreich vom 27sten Herbstmonat i«0Z gefchlos-
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„ ftnen oder künftig zu schliessenden Capitulation unter-

» nommen würde / ist auf daö strengste verboten. "

2) „ Die Löbl, Cantone werden nach ihren befondern

« Verfassungen iu der kürzest möglichen Zcikfrist die Stra-
« fen für die Verbrecher festsetzen. Doch foll diefe Strafe

» nie weniger als den Verlust des CantonS. uud Gemeind,

» rechts betragen. "

3) Seine Excellenz der Landammann der Schweiz

» ist ersucht, gegenwärtigen Beschluß sogleich den Löbl.
Ständen mitzutheilen. '

Geben in Zürich/ den 2ten July 1807.

Daß daraufhin Wir, in Gemäßheit des Aen Arti,
kels des vorstehenden Befchlusses / in Betreff der Strafen
für die Uebertrcter des darinn enthaltenen VcrbotS/
nachfolgendes festgefetzt haben / wie Wir dann

verordnen:
1) Jeder Werber / er sey ein Einheimischer oder

Fremder/ Offizier oder Gemeiner/ der für irgend eine

fremde Macht / deren Dienst von der Schweizcrifchen

Tagsatzung nicht förmlich anerkennt und erlaubt ist, iu hiesigem

Canton Leute auwerben würde / foll als Falschwerber

angefehen / und auf Betreten sogleich verhaftet werden.

Ein solcher Falfchwerber soll nebst Verlust feines

Burger- und Landrechts/ falls er ein hiesiger CantonS-

Angehöriger wäre / von Uns / je nach Beschaffenheit dcS

Verbrechens/ an Ehr / Leib und Leben abgestraft werden/
auch eine Busse von einhundert Franken für jeden fälschlich

angeworbenen Rekruten, vermögenden Falls / zu erlegen

haben.
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2) Was aber diejenigen Cantons - Angehörigen ansie,

het/ so sich zuwider des gegenwärtigen Verbots/ durch

einen solchen FalschwerScr im Canton würden anwerben

lassen ; dieselben sollen nicht nur ihres Burger - und Land-
rechts durch solche Widerhandlung verlustig/ sondern

anbey zu einer Busse von einhundert Franken verfällt
seyn / und überdieß / je nach Beschaffenheit der Umstände/

mit mehrerer und härterer / ja fclbst mit Gefangenschaft /
Leib. und Lcbensstrafe belegt wcrdcn.

Z) Von den verordneten Bussen foll die Hälfte dem

Staate/ die andere Hälfte derjenigen Kirchgemeinde/
wohin dcr Ucbcrtreter kirchfpännig ist, zufallen.

4) Unfere Rekruten-Kammer / Ober.Amtmänner nnd

übrigen Beamten / werden auf die Befolgung des gegen«

wärtigen Verbots genau wachen / jeden Uebertreter fogleich

anhalten lassen und Uns des VerHafts berichten.

6) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt / an den

gewohnten Orten angeschlagen/ auch alljährlich auf den

ersten Sonntag nach Martini von Kanzeln / und jeweilen

an den Ergänzungs.Musterungen in jedem Frühjahr/
öffentlich vorgelesen werde«/ damit Niemand Unwissenheit

vorschützen könne.

Geben m Bern/ den 28. Herbstm. 1807.

Der AWtS.Schnlcheiß,

C. F. F r e u d e n r ei ch.

Namens deö Raths/
der GtaatS-Schreiber/

T h o r m a n n.
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Verordnung
über die

Exekution des Gesetzes über die Fuhrpflicht.

(Siehe Bd. II. Seite Zt.)

Wir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Demnach das Gesetz über die Fuhrun«

gen vom 17. Dezember i»»i vorschreibt / daß zu näherer

Bestimmung der auf den Gemeinden haftenden Staats-
FuhrpAicht ein allgemeiner Cantons'Fuhr-Rodel errichtet

werden folle / als haben Wir / nach Anleitung diefeS

Gesetzes und in weiterer Ausführung desselben/ das

Verhältniß/ in welchem die verschiedenen Amtsbezirke zu den

Camons-Führungen/eS sey daß ste mit wirklicher Stellung

von Pferden und Wagen geleistet/ oder aber in
Geld vergütet werden müsse»/ bestimmt und auf eine

Probezeit von vier Jahren verordnet was hienach folgt,
wie Wir dann

verordnen:
1) DaS Verhältniß / nach welchem die verfchiedenen

Amtsbezirke des Cantons zu den allgemeinen Cantons.

Fuhrungen beyzutragen haben / ist folgendes:

ES giebt zu ----- 100000.

1. Dex Amtsbezirk Bern - 1^620.

2. - - - Seftigen - °. 4910.
3. - - - Schwarzenburg 3350.

4. - - - Laupen - - 2680:

29560;
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TranSpott 29560.

S. Der Amtsbezirk Erlach 242«.

6. - » Nydau 2670.

7. - - Büren 2340.
8. Aarberg « 5010:

9. - Fraubrunnen « 3940.

10. - Burgdorf 6020.

11. - Wange» - 4920.

12. - Aarwangen 5970.

IZ. - Trachfelwald 608«.

14. - Signau - 6260.
45. - - Conolfingen - 6800.

16. Thun - 6510.

17. K Nieder-Simmemhal 276«.

18. - Ober-Simmenthal 169«.
19. - Saanen 1390.
20. Frutigen - - 2310.

21. Jnterlacken 297«.

22. OberhaSle 149«.

100000.

2) Diefes Verhältniß bleibt immer dasselbe/ es fey

daß die Fuhrungen felbst in Pferden und Wagen auf alle

Oberämter vertheilt/ oder daß diefelben nur von einzelnen

Amtsbezirken oder Kirchgemeinden geleistet/ oder auch foust

verdingt werden / als welchen Falls eine von dem ganzen

Canton gleichmäßig zu tragende Vergütung in Geld statt

haben muß.

3) Der Regel nach sollen diefe Fuhrungen verdingt
werden / da dann der Bezug der von daher zu leistende»

Beyträge Ivon Uns wird angeordnet werden.
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4) Wenn eine wirkliche Stellung vsn Pferden und

Wagen erforderlich ist, fo foll die daherige Ausfchreibung

von Niemanden anders als von Uns oder dem verfassungsmäßigen

Staats-Nathe aus geschehen, d« denn auch die

daherige Vergütung für jeden folchen Fall befonders und

mit jeweiliger Rücksicht auf die Umstünde und die

Beschwerlichkeit deö Dienstes bestimmt werden foll.

5) Bey der wirklichen Leistung von Führungen solle»

Pferde «nd Wagen, jeweilen durch Sachverständige ge>

schätzt werden und je auf einen Zug werden immer zwey

Pferden mit einem Karrer oder Svetter gerechnet / den die

requirierte Gemeinde mit dazu zu gebe» hat. Der Wa-
gen wird nur denn verabfolget / wenn er gefordert wird.

6) So wie durch diese Verordnung die Cautons-

Fuhrungen auf die fämtlichen Amtsbezirke vertheilt wer-
den: fo muß den« eine weitere Vertheilnng des jedem

Oberamte beziehenden Antheils aufdie verfchiedenen

Kirchgemeinden desselben statt haben, wodurch zugleich denn

auch ihr Verhältniß zu den befonderen Amts-Fuhrungen
eines jeden Amtsbezirkes bestimmt wird.

7) Diefe Vertheilung foll auf Oberamtliche Einleitung

von den Auögefchossenen der sämtlichen Kirchgemeinden

eines jeden Amtsbezirks gemacht werden, als wozu

Wir denfelben eine Zeitfrist von drey Monaten von dem

Tage diefer Verordnung an, anberaumen.

«) Sollten die Städte und Gemeinden in Freundlichkeit

nicht miteinander übereinkommen können; fo haben sie ihre
Gründe und Gegengründe dem Oberamtmann vorzutra-

gen, welcher dann sub benekcio recursus an Uns darü-
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ber abspreche« und das gegenseittge Verhältniß der

Beyträge oder Fuhrungen bestimmen wird.

9) Nach Verlauf dieser drey Monaten follen alle

Vnfere Oberamtmänner UnS die Fuhr-Rödel oder Fuhr-
Réglemente ihrer Amtsbezirke zur Bestätigung einsenden/

oder wenn ste noch nicht zu Stande gebracht feyn follten.
Uns anzeigen/ wie weit eS damit vorgerückt sey?

1«) Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt/ den

Stadt-Räthen und GemeindS - Vorgesetzten mitgetheilt
und der Sammlung der Gesetze und Dekrete einverleibet

werden.

Geben Bern, de» 7. Oktober 1807.

Der Amts-Schultheiß/

C. F. Freudenrei

Namens des Raths,
der StaM'Schreib«/

Thorman».
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Ohmgeld - Ordnung
für gebrannte Wasser, in Exekution des

Gesetzes vom 2;sten May 1807.

(Siehe hievor Seite 60.)

Äöir Schultheiß und Rath des CantonSBern,
thun kund hiemit: Daß Wir, in Gemäßheit der Verord.

nung des Grossen Rathes vom 23. May 1807. wodurch

das Ohmgeld für den Branntwein und alle gebrannten

Wasser auf zwey Batzen fünf Nappen von einer jede»

Bern-Maaß bestimmt worden ist, zu Vollziehung diefer

gefetzlichen Vorfchrift befchlossen und verordnet haben was

hienach folget, wie Wir denn

verordnen:
I.

Verohmgeldung der fremden gebrannten Getränke.

5. 1. Es soll kein gebranntes Getränk anderswo in
Unsern Canton eingeführt werden, als an einem der

folgenden Grenzorte, nehmlich über Kröschenbrunnen, Huttwyl

Roggwyl, Morgenthal, Aarwangen, Dürrmühle,

AttiSwyl, Wangen, Jnkwyl, Oberönz, Koppigen Bät.
terkinden, Büren, Nydan, Lattrigen, St. Johannfen,
Zihlbrücke, InS, Aarberg, Gümminen, Neuenegg, Thorren,

Saanen, G'steig bey Saanen, Lenk, Kandersteg,

Guttannen und Brünig, bey Strafe der Consiskation

gegen jeden Widerhandelnden.

§. 2. Alle gebrannten Getränke dürfen nicht in

geringerer Quantität eingeführt werden, als in Fässern zu
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fünfzig Bern- Maß / und zwar ebenfalls bey Strafe d»
Confiskation gegen den Widerhandelnden.

Von diefer Bestimmung find jedoch ausgenommen:

». Für alle Grenzorte überhaupt; die fogenannten feinen

I^ueur«, welche in Kisten oder Körben, Flaschen-

weife versendet zu werden pflegen, obschon ste sonst

der gleichen gesetzlichen Auflage unterworfen stnd.

b. Für die Oberländischen Grenzorte/ Saanen/ G'steig/
Lenk/ Kandersteg/ Guttannen und Brünig
insbesondre; die Einfuhr aller gebrannten Getränke/
«eil diefelben an diefen Orten gewöhnlich bloß in
Lszelen von ungefehr dreyßig Maaßen eingebracht
werden.

§. Z. Von allem bey den vorgefchriebenen Grenz-
Biireaux UnferS CantonS ankommenden gebrannten
Getränk/ es mag dasselbe im Lande bleiben oder nur als

Transit durch dasselbe geführt werde«/ bezahlt der

Fuhrmann/ nach der seit dcr Erscheinung des Gesetzes vom
23. May eiustweilen eingeführt gewesenen Vorfchrift /
fernerhin das gefetzliche Ohmgeld alfobald beym Eintritt
mit Btz. 2 Rp. 5 für jede Maaß an den dortigen
Inspektor.

§.4. Der Grenz-Inspektor ist gehalten/ alle

ankommenden gebrannten Getränke mit dem gewöhnliche»

Geistigkeitsmesser oder der fogenannten Lprouveue zn prüfen

und den gefundenen Geistigkeitsgrad / wenn das
Getränk als Transtt-Waare angegeben wird, auf dem Transtt-
Scheine / sonst aber auf dem Fuhrbriefe anzuzeigen und

aufzuzeichnen.
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§. 5. Jft der Grenz-Jnspektor zugleich Faß-Fecker;
so muß er die Ladung vorerst messen, den Hatt jeden

Fasses auf dasselbe brennen, und das Ohmgeld nach die.

ser Messung beziehen.

§. 6. Bey denjenigen Grenz. Bureaux wo kein Faß.
Fecker angestellt ist, und bey Ladungen / wo die Fässer

nicht bereits von Unfern Feckeren gesinnet sind/ foll der

Inspektor das Ohmgeld nach Jnnhalt des Fuhrbriefs be.

ziehen / uud dem Fuhrmann eine Quittung dafür auSstel-

len. Jn diefer Quittung foll er aber den Fuhrmann an.

weifen/ mit feiner Ladung/ unter Strafe der Consiskation/

zum nächsten Faß-Fecker zu fahren/ der sich auf
feiner Route besinden und de» er ihm in eben diefer

Quittung benennen wird / um feine Fässer dort ordentlich

gegen die bestimmte Gebühr messen und zeichnen zu lassen.

§.7. Findet der Faß-Fecker/ bey Messung der

Ladung / ein grösseres Quantum Getränk / als der Fuhr,
mann laut feiner vorgewiesenen Quittung dem Inspektor

verohmgeldet hatte; fo bezieht der Fecker das noch fehlende

jetzt nach. Wenn stch hingegen ergeben würde / daß nach

vorgenommener Messung die Ladung weniger enthielte,
als wofür der Fuhrmann das Ohmgeld bey dem Grenz.
Büreau entrichtet hat; fo giebt ihm der Fecker das zu viel

bezahlte zurück.

Diefe Rückzahlung wird aber nur denn geschehen /

wenn die Fässer voll bey dem Fecker ankommen, massen

die nicht ganz angefüllten bey diefer Vergütung nicht mit
angerechnet werden sollen.

§. 8. Für dasjenige gebrannte Getränk/ welches

auf der Grenze als Transit-Waare angegeben wird, stellt
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der Inspektor dem Fuhrmann einen Transit. Schein aus,
in welchen die Quittung für das entweder nach seiner

Feckung oder nach Fuhrbrief bezahlte Ohmgeld geschrieben

wird.

§. 9. Hat der Fuhrmann das Ohmgeld nach Fuhr,
brief bezahlt, fo meldet er sich nach Vorfchrift des §. 6'
bey dem ihm von dem Grenz. Jnfpcttvr anzuzeigenden

Faß. Fecker, welcher nach dem §. 7. verfahrt und die

Messung der vollen Fässer und das, allenfalls nachbezogene

oder rückbezahlte Ohmgeld auf dem Transtt-Schein bemerkt.

io. Wenn nun der Fuhrmann mit seiner Ladung

bey dem Austritts.Büreau ankommt; so weiset er dem

Inspektor seinen Transit. Schein mit der von dem Ein«

trittS-Jnspektor darein geschriebenen oder nachher von dem

Faß-Fecker abgeänderten Quittung vor; und wenn denn

seine Ladung einerseits mit der angezeigten Messnng der

vollen Fässer nnd anderseits auch mit dem angegebenen

Grade der Geistigkeit, nach der bey dem Austritts-Büreau

zu wiederholenden daherigen Probe in al en Theilen über»

einstimmt, so erhält er gegen Rückgabe der von dem

Eintritts. Inspektor erhaltenen Quittung, von dem AuS.

tritts.Jnspektor daö bezahlte Ohnigeld, nach Ausweis des

Transit-Scheins zurück.

Würdc aber entweder in Rücksicht des HaltS der

Fässer, odcr anch iu Rücksicht des GeistigkcitSgradeS sich

eine folche Verminderung erzeigen, die weder dem ge.

wohnlichen Abgange, noch einer bloß abweichenden An.
zeige beygemcsse» werden kann; fo foll gar keine Nücker.

stattung Platz haben, als worinn stch die Inspektoren

nach der ihnen darüber von Unsrer Ohmgeld-Kammer
zu ertheilcndcn Instruktion richten werden.
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II.

Innere Fabrikatton und Verohmgeldung gebrannter

Getränke.

§. ii. Jedermann ist erlaubt, fiir seinen eigenen

Hausgebrauch oder auch überhaupt aus eigenen Produk»

ten gebrannte Getränke zu verfertigen. Wer aber daraus

ein eigenes Gewerbe treibt und dazu die rohen Produkte

(Uscière première) aufkauft, der muß dazu eine Dewil.

ligung erhalten und zwar unterlassenden Falls bey einer

Busse von L. so.

§. 12. Wer mit Wasserbrennen anders als für
feinen Hausgebrauch, oder weiter als aus eigenen Produk.

ten stch abgeben will, foll stch dafür bey dem Justiz-Rach

um die erforderliche Bewilligung melden.

§. 13. Mit einer folchen Bewilligung verfehen, hat

stch der Petent bey der Ohmgeld-Kammer um Erhaltung
eines Schatzungs-Scheins zu melden, nach welchem er

für ein bestimmtes Quantum gebrannter Getränke das

Ohmgeld zu Btz. 2 Rx. 6 von der Maaß quartaliter bezahlt.

Diese Schatzungs, Scheine werden aber erst mit dem

Jahr isos ihren Anfang nehmen, weil die für das lau-

fende Jahr bereits ertheilten in Kraft verbleiben follen.

§. iä. Hingegen ist es jedem Landeigenthümer

gestattet, feine eigenen Produkte zu brennen, und Ohmgetd-

ft'ey zu feinem Hausgebrauch zu benutzen, odcr nach

Vorfchrift deö H. is. an andere zu verkaufen.
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III.
Jnnländischer Handel mit gebrannten Getränken.

15. Der enZro«. Handel mit gebrannten Getränken

/ ist fernerhin jedermann gestartet.

Unter LnZros. Handel wird verstanden; für die

gebrannten Getränke überhaupt.' jeder Verkauf in Geschirren

von 10« Maassen und darüber auf einmal und an

nehmliche Person; sur daS Kirfchenwasser inSbefondre

aber/ jeder folcher Verkauf von io Maaßen und darüber.

§. 16. Der Oêrsil. Handel / oder der Verkauf und

das Ausschenken unter io« Maaßen Branntwein und io
Maaß Kirschenwasser / ist allein den patentierten Wirthe»
und Pintenschenken bey ihren Wirthshäusern und

Pintenfchenken erlaubt.

Indessen wird doch allen denjenigen, welche nach

§. 12. die erforderliche Bewilligung und einen Schatzungs-

Schein erhalten haben, gestattet, ihre fclbst gebrannten

Getränke Flafchenweife über die Gasse i« Merkausen.

§. 17. Jeder andre Haudel hingegen, das Hausieren,

Herumtragen, und heimliche Ausschenken von
gebrannten Wassern, foll jedermann gänzlich verboten feyn,
bey einer Straft von L. 5« nebst Confiskation deS Ge«

tränkeö.

Den Landjägern wird insbesondre aufgetragen, ob

der Haltung diefes Befehls zu achten, da denn die ganze

Busse ihnen, oder dem jeweiligen Verleide? zukommen foll.
«. is.
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§. IS. Bey allen Fällen von Widerhandlung haben

Unsere Ober-Amtmänner als Richter erster Instanz zu u»
theile«/ unter Vorbehalt des Rekurses an UnS/ nach Vor-
schxift der vorhandenen Gesetze.

Gegenwartige Verordnung soll gedruckt / von Kanzeln

««gezeigt/ an gewohnten Orten angeschlagen und in die

Sammlung der Gesetze und Dekrete eingerückt werden.

Geben B e rn / den 7. Okt. und 2. Nov. iso7.

Der Amts-Schultheiß/

C. F. Freudenreich.

Ramens des grossen Raths /
der StnatS-Schreibex/

T b 0 r M a n n.

Hl, sd G
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G e s e tz

über
die Form der freywèlligen Entlassungs-Begehren

aus dem Grossen Rath.

Wir Schultheiß Klein und Greffe Räthe
de>6 Cantons Bern, thun kund hicmit: Daß Wir
in Betrachtung der Nothwendigkeit, daß in Betreff der

fteywilligen Aufgaben von den Stellen tm Grossen Rathe,
eine gefetzliche Bestimmung getroffen werde / auf dcn Vortrag

UnferS Kleinen Rathes verordnet haben, was folget,
wie Wir dann

Verordnen:
1) Die fi enwilligen Aufgaben oder Entlassungen von

deu Stellen im Grossen Rathe, dürfen bey keiner andern

Behörde gefacht, noch von einer andern ertheilt werdcn,
alö von UnS dcm Grossen Rathe felbst.

2) Wenn demnach ein Mitglied deS Grossen Raths,
diefe feine Rathsstelle aufzugeben wünscht und feine Em«

lassung davon anbcgehren will; fo muß er stch schriftlich

dafür anmelden und feine daherige, mit feiner Namens.

Untcrfchrift versehene Bittschrift Unserm Fürgeliebten Ehren-

Haupte eingeben oder eingeben lassen.

Z) Diese Begehren müsscn aber gleich allen andern

Geschäften vorerst dem Kleinen Nathe vorgetragen wcr^

dcn / da stc dcnn erst von da vor UnS gelangen sollen.
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Gegenwärtiges Dekret soll der Sammlung der Gesetze

und Dekrete beygerückt werden.

Geben in Unserer Grossen Raths'Versammlung/
de» 15ten Deeember iö07.

Der AmtS-Schultheiß,

C. F. Freudenreich.

Namens des Grossen RathS/

der StaatS-Schreiber, '

L h o r m a n n.

G e s e tz.

Candidaten-Wahl für den Grossen Rath.

(SieheBandI. S. 11. ö.i4.16.undS.^Z.)

Ä5ir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
des CantonS Bern, thun kund hiemit: Demnach,

der Verfassungs. Urkunde Unsere CantonS zufolge, der

Zeitpunkt eingetroffen ist wo das Verzeichniß der Vorge.

fchlagenen oder Candidaten für den Grossen Rath wieder

erneuert werden soll; so haben Wir auf den Vorschlag

UnferS Kleinen Raths, z» dem Ende befchlossen und ver.

ordnet was hienach folget, wie Wir dann

verordnen:
ü) Zu der verfassungsmÄßigen Erneuerung des Can.

didaten-Verzeichmsses für den Grossen Rath im Jahr isos.
hat jede Zunft Einen Candidaten vorzufchlagen.

G 2
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2) Duse. Vorgeschlagenen dürfen aber weder Mitglie-

der dieser Zunft, noch einer andern Zunft des gleichen

Wahlbezirks seyn / sondern müssen aus einem andern Wahlbezirk

genommen werden.

Z) Unser Kleine Rath ist mit der Vollziehung dieses

Dekrets beauftragt und wird zu dem Ende die weiter
erforderlichen Verordnungen bekannt machen.

Gegenwärtiges Dekret soll der Sammlung der
Gesetze und Dekrete beygedruckt werden.

Geben in Unserer Grossen Raths-Versammlung/
den eisten Deeember .L807.

Der'Amts - Schultheiß /

C. F. Freudenreich.

Namens des Grossen Raths /
der Stoats-Schreiver/

T h or m a n n.
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Verordnung
über die Besorgung der Armen.

Wir^Schultheiß Klein und Grosse Räthe
deö CantonS Bern, Urkunden hiemit: Daß Wir
durch häufige Klagen über die Zunahme der Armen,
und über die Vermehrung selbst verschuldeter Armuth
durch Liederlichkeit und Müßiggang, bewogen morden stnd,

die alten niemals aufgehobenen, aber durch die Länge der

Zeit in Vergessenheit gerathenen Ordnungen üöer die

Beforgung der Armen vor die Hand zu nehmen/ und

denfelben zu gerechtem Schuy des Eigenthums guter uud
arbeitsamer Menfchen fowohl als zu Erleichterung «nd

besserer Versorgung der gebrechlichen und wahrhaft Dürf-
tigen, auf daö neue mit den zweckmäßigen Abänderungen

und Modifikationen das Leben zu geben, demnach Wir

verordn e n :

tz. 1. Die Gemeinden und Bürgerschaften in den
Städten und auf dem Lande find und bleiben, wie bisher

zu wechfelfeitigem Schutz und nothdürftiger Unter,
stützung ihrer Mitglieder vervfiichtet.

tz. 2. Niemand kann auf Unterstützung feiner
Gemeinde Anspruch machen, es sey dann, daß er neben

dem Mangel an eigenem Gut, stch wegen körperlicher
Beschaffenheit ausser Stand befinde seinen Unterhalt zu

erwerben, oder auf unverschuldete Weife Mangel an
Verdienst leide.

§. 3. Jede Gemeinde wird, nach einem ihr
mitzutheilenden Formular, einen Armen-Rodel führen, darin»



den Namen, die Vermögens- und Gefundl^itS-Umstände

jedes Dürftigen, so wie die Art uud den Betrag der ihm
gereichten Unterstützung fleißig eintrage», und über seine

Aufführung und jede Veränderung seiner Lage, den

wahrhaften Bericht dazu schreiben lasse».

§. 4. Zu diesem Ende soll jede Gemeinde einen

ehrbaren und vertrauten Man« zu einem AllmoSner wählen,

um sowohl dss Armengut zu verwalten, als die

fteuwilligen Steuern und die Armentellen zu beziehen. —
Grössere Gemeinden können mehrere Armenpfleger auf-
stellen, oder dem Allmosner die nöthige« Gehülfen zuordnen

wie auch die Bedinge und Dauer der Allmosner-

Stellen und ihrer Gehülfen bestimmen. Wer ohne, rechtliche

Entschuldigung sich weigert, eine ihm richterlich au>

gètragere Allmosner-Stelle ««zunehmen, der soll auf des

Richters Befehl fo lang leisten, bis er sich zu Annahme

solcher Stelle bequemen wird.

§. 5. So wie den GemeindS - Vorgefetzten überhaupt,

so liegt insbefonders dem Allmosner ob, genaue Kennt-

uiß der Umstände aller Dürftigen zu nehmen, jeden Be-

steuerten fleißig zu beobachten, und ihn zur Arbeit anzuhalten.
Alljährlich dann wird er Rechnung ablegen, und über das

Verhalten aller Dürftigen Bericht erstatten. Hingegen foll
kein Allmosner zu Annahme irgend einer Vorgesetzten-Stelle
oder Vogtey, oder zu persönlichem Militair- Dienst wider
seine Einwilligung gchaltm werden kömen, so lange er
seine WmoSner Stelle bekleidet.

6. Die Quellen, aus denen die Kirch- und Dorf-
Gemeinden die Ausgaben ihrer Armen-Verpftegung bestreiten

können, sind folgende:

1) Der Abnuy der bereits vorhandenen Armeugüter und

der darein fallenden Vergabungen.



io;
3) Die frepwillêgen Gaben und Allmosen/ die zu ver,

theilen gegeben werden.

Z.) Die Verzeigung von Plätzen auf den Allmenten.

4) Wo obige Mittel nicht hinreiche«/ oder fehle« / die

Beziehung einer Armen-Tell in Geld oder Natu,
xalien von allen liegenden Gütern und Hanfern
inner dcn Marchen der Kirch oder Dorf.Gemein,
den, und wenn die Liegenschaften zu fehr beschwert

würden, auch von dcm beweglichen Vermögen aller

GcmeiudS » Burzcr.

Es follen aber die daherigen Tell. Réglemente jewei-
len der Sanktion UnferS Kleinen Raths vorgelegt werden.

tz. 7. Wie die Gemeinden bisher ihre Armen. Rech,

nungen abgenommen und paßiert haben, so mag es noch

fernerhin fein Bewenden haben^

tz. «. Desgleichen foll eö ihrem Ermessen überlassen

bleiben / die Erhaltung ihrer Armen durch Besteuerung,

Vertischgcldung, Zutheilung der Kinder, oder Vereinigung

in einer Haushaltung / odcr in Armen. Anstalten zu

bewerkstelligen. Es soll aber niemand mehr in den Umgang

kommen; es sey dann,'daß ganz besondere Umstände es

erheischen und die oberamtliche Bewilligung dazu erhalten

werdc.

tz. 9. Gemeinds-Angehörige / die im Bcttel ergriffen

«nd ihrcr Gemeinde zugeführt wcrdcn / können von

dcn Gcmeindö, Vorgesetzten / mit Vorwissen dcs GcrichtS-

StatthalterS/ mit Einschließung für « Tagc odcr weniger/

an Wasser und Brod, wie such mit häuslicher Arbeit
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aller Art/ und Anschliessen an das Block/ oder mit
Feldarbeit/ an Wegen/ Schwelle« / Brünnen/ für lä Tage

bestraft werde«. Das nehmliche Verfahren findet in allen

Fällen gegen folche Besteuerte statt/ die ungehorfam sind/

odcr fmrst Jemanden gegründeten Anlaß zu Klagen
geben ; auch können ihnen die Wirths - und Schenkhäuser

verboten / Widerhandelude dann nach obiger Competenz

bestraft werden.

tz. 10. Den Gemeinden gebührt ebenfalls das Recht/

durch thre Vorgefetzten auf alle/ die durch Böllerey/ Schwel-

gerey / Prozeßfucht und unsittlichen Lebenswandel sich in

Gefahr der Verarmung fetzen / zu achten / und ihrc Be-

vogtung richterlich zu begehren; das Verbot der Wirths»
Häuser wird der Oberamtmann gegen jeden in diefem

Fall befindliche«/ auf Begehren der Gemeinde»/ für
kürzere oder längere Zeit verhängen.

tz. 11. Sollte ein Besteuerter durch Erbschaft oder

andere Zufälle zu Vermögen gelange«/ fo kann die

Gemeinde die ihm gereichten Steuer«/ jedoch ohne

Zinsberechnung/ zurückfordern. Wenn diefelbe fchon von diefem

ihrem Rccht bey Lebzeiten dcs Besteuerten keinen Gebrauch

gemacht hätte, so sollcn die Erbe» dennoch zu

Wiedererstattung diefer Steuern gehalten sey»/ es sey den»/
daß die Gemeinde zu Gunsten der Erben einen andere»

Beschluß nähme.

tz. 12. Ohne die Einwilligung der Gemeinde soll

kein Besteuerte sich verehelichen dürfen / eS sey dann/

daß er ihr dasjenige erstattet habe / was er an Steuern
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zuwenden, die für ssch oder ihre minderjährigen Kinder

erster Ehe wären besteuert worden. Ferners foli Perso,

nen, die wegen Gebrechen oder Krankheiten besteuert

werden, das Heirathen, ohne ganz besondere Gründe

nicht gestattet werden. Zu diesem Ende soll auch kein

Pfarrer die Ehe eines Besteuerten, dessen Besteuerung

ihm bekannt ist, ohne die Einwilligung der Gemeinde

desselben, von der Kanzel verkünden.

§.13. Wenn durch Müßiggang, durch Spiel oder

liederliches Lebwefen eines Vaters, feine Kinder ganz

oder zum Theil der Gemeinde zur Beforgung auffallen

würden, welche er bey fleißiger Arbeit und häuslichem.

Betragen felbst zu versorgen im Stande seyn würde,

so foll er, nach vorhergegangener Warnung von Seiten

der Vorgefetzten, für die feinen Kindern geleistete Unter«

stützung von dem Allmosner betrieben, und im Fall der

Nichtbezahlung durch obcramtliches Urtheil .ub beneKcio

recursus vor den Kleinen Rath, nach den Umständen ent

weder zum AuSfchwören mit Einstellung des Bürgerrechts,^
odcr zu einer Zuchthausstrafe von höchstens zwey Jahren
verfällt, im Wiederholungsfalle aber des Land-und
Burgerrechts verlürstig erklärt werden.

§. 14. Nach obiger Vorfchrift foll desgleichen gegen

alle Väter verfahren werden, welche der Gemeinde mit
dem Unterhalt unehelicher Kinder beschwerlich fallen.

Ferners soll die Strafe der Einstellung, oder deS Ver-

lursts deö Bürgerrechts, gegen folche verhängt werdcn,
die mit Hinterlassung von Kindern, welche der Gemeinde.
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zur Verpflegung auffallen, sich aus dem Land begeben

und aufdie an sie gerichteten Edittale Citationen nicht

erscheinen würden ; auch foll der Verlurst deö Land- und

Burgerrechts durch die öffentlichen Blätter bekannt

gemacht werden.

jj. 15. Eine Mutter, die sich den Wichten gegen

ihre Kinder durch bösliche Verlassung entziehen würde,

foll iu ihre Gemeinde zurückgeführt, dafelbst zur Arbeit

angehalten, und im Fall der Enrweichung oder deS

Ungehorsams auf Begehren der Gemeinde durch oberamtliches

Urtheil, sut, benesci« recursll« vor den Klemen

Rath, auf eine Zeit von höchstens drey Jahren in das

Zuchthaus verfällt werden.

Gleiche Zuchthausstrafe soll auf Begehren der

Gemeinden auch gegen alle liederlichen Dirnen verhängt

werden, welche ihren Gemeinden wiederholt mit unehelichen

Kindern beschwerlich fallen.

tz. 16. Kein Mann, der felbst odcr durch feine

minderjährige Kindcr einige Steuer von der Gemeinde

bezogen hat, oder noch bezieht, kann den Gemeinds-

Versammlungen mit Sitz und Stimme beywohnen, es

fcy dann, daß er zuvor seine daherige Schuld richtig

abtrage, oder daß er von der Gemeinde durch eine

ausdrückliche Erkanntniß zu Bcywohnung ihrer Vcrfamm-

lungen berechtiget werde.

tz. 17. Wenn einer, der infolg gegenwärtiger Ordnung

besteuert werden foll, von feiner Gemeinde keine

oder nicht hinlängliche Hülfe und Unterstützung erhielte,
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so mag er bey dem Oberamtmann Klage führen, welcher

alSdann die Gemeinde darüber vernehmen, die nöthigen

Berichte über seine Umstünde einziehen/ im Fall er über

vorgebliche Gebrechen einigen Zweisel hegte / dieselben

dur^h einen patentierten Arzt untersuchen lassen, und daraufhin

^>aS nöthige, aber immer unentgeldlich, verfügen wird.

tz. is. Unfere Ober-Amtmänner werden fich

überhaupt angelegen feyn lassen, diefem fo wichtigen Zweig

ihrer Geschäfte mit Aufmerksamkeit obzuliegen, die Armen-

Rödel und Armen-Rechnungen in Richtigkeit zu erhMen,

sodann fich auch befleißen, allmählig die Kirchspiele, die

viel Arme haben, mit den Vottheilen bekannt zu machen,

welche stch bey Errichtung von Muß- und ArbeitS-Anstal-

ten für alle Dürftigen, und besonders für die Jugend

zeigen; zumal wenn mehrexe Kirchspiele stch zu diesem

Ende vereinigen würden, ste dazu aufmuntern und zu

Einholung nöthiger Berichte an Unsere Armen-Eommißion

weisen. Endlich werden die Ober-Amtmänner jeweilen

im Monat May Unserm Kleinen Rath jährliche Amts-

berichte über den Zustand des Armenwefens, und über

die im verflossenen Jahre ertheilten Steuern, nach einem

festzusetzenden Formular, einsenden.

tz. 19. Die Seelsorger und Pfarrer der Gemeinden

werden mit Aufsicht diefer hievor empfohlenen

Anstalten, und mit ihrem Rath zn allmähliger Verbesse,

rung derselben beflissen und dienlich seyn. Sie sollen über

den Fortgang und Zustand derselben den Ober-Amtmän-

nern so oft diese es begehren und wenigstens alle sechs

Monate, eineni gewissenhaften Bericht abstatten. Es liegt
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ihnen Mch ob/ auf die Befuchung des Gottesdienstes

durch die Armen / fo wie auf die Besuchung der Schule»

durch ihre Kinder/ und ob ste wohl genährt/ hinlänglich

gekleidet/ und zu Fleiß und Arbeit gewöhnt werden/

steißig zu achten. ^

5. 2(1. Die Vorgesetzten dcr Gemeinden follen die

ihnen durch den tz. 9. und folg. zugetheilte Compete»;

gegen die unfleißigen und der Besteuerung unwürdigen

Armen streng gebrauchen / die arbeitsamen und

unverschuldeten Armen aber desto besser halten. Die Gemeinden

insbefonders follen mehr durch Kleidung/ Werkzeuge/

Lebensmittel/ Verfchaffung von Arbeit/ als dnrch Geld /
das so leicht mißbraucht wird / helfen; auch denen / die

ganz erhalten werden müssen / follen ste irgend eine mögliche

Arbeit ansstudig machen.

tz. 21. Endlich wird jeder christliche HauSvater

und Begüterte anmit aufgefordert/ den Ueberfluß oder

den Segen Gottes/ mit dem er Gutes thun will/ nicht

an müßige Bettler wegzuwerfen/ nicht an Unverdiente/

nicht ohne Untersuchung zu verwenden/ sondern lieber

zusammcnzulcgcn/ um cs theils durch die Behörde/ theils
durch Vermehrung dcS Armenguts/ oder sonst bey wahrhaft

Dürftigen anzubringen. Diefe Vermahnung foll
von Zeit zu Zeit von de» Seelsorgern auf der Kanzel

wiederholt werden.

tz. 22. Gegenwärtige Verordnung soll gedruckt/

dcr Sammlung der Gesetze beygerückl / in hinlänglicher

Anzahl an die Pfarrer und Gemeinden ausgetheilt/



und alljährlich an dem ersten Sonntag nach Ostern von

der Canzel verlesen werden.

Geben in Unserer Grossen Raths-Versammlung in
Bern/ den 15/ iy, 19, und 22. Christmonat iso7.

Der Amts-Schultheiß/

C. F. Freudenreich.
Namens des RathS/

der Staats-Schreiber

Tbormann.

Dekret.
Wiederve re in ig ung

der Dorfschaften Münchenwyler und (Asvs.

Ie5re8 tn.it dem Canton Bern.

3öir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
des CantonS Bern/ thun kund hiemit: Demenach

die in dem Bezirk Murten gelegenen Ortschaften Münchenwyler

und cZsvsieyres 5 kraft des am loten Julius 1807.

von dem eidgenößischen Syndikate ausgefällten Spruches /
dem Canton Bern rechtlich zugesprochen/ uud infolge
dessen am i8ten dieß Monats von den dazu ernannten
eidsgenößifchen Herren Commissarien den hierfeitigen
Abgeordneten zu Unferen Handen / als einen von der EidSge-

nossenfchaft gewährleisteten Theil UnferS CamonS sind
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übergeben worden; als haben Wir anf den Vortrag UnferS

Kleinen Rathes festgesetzt und verordnet / wie Wir anmit

verordnen:
1) Die Ortschaften Münchenwyler und Olsvaleyr«

werden als ein wirklicher Bestandtheil Unsers CantonS

aufgenommen und anerkennt/ und es follen diefe Ortschaf,

ten mit den GemeindS-Angehörigen und Einwohnern
derselben den gleichen Schutz und die gleichen Rechte zu

geniessen habe« / wie die Unsrer übrigen Lande / so wie sie

hinwieder zu den gleichen Leistungen und Pflichten
verbunden sind.

2) Diefe beyden Ortfchaften werden zu dem Amtsbezirk

Laupen/ von welchem sie fchon vormals einen Theil
ausmachten / gelegt.

3) Dem Kleinen Rathe wird überlassen die von diefer

Besitznahme wegen wsiter erforderlichen Verfügungen

zu treffen.

Geben B cc » / den 2». Dez. t«o7.

Der Amts-Schultheiß/
C. F. Freudenreich.

Namens deS Grossen RathS/
d?r <Kr««S - Schreiber,

T h o r m a n n.
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G e s e tz.

Väterliche Vogteyen über minderjährige Kinder.

Äöir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
des Cantons Bern/ thun kund hiemit: Demnach

Wir in Erfahrung gebracht haberk/ daß die in Unserer

Gerichtssatzung enthaltenen Vorfchriften in Betreff der Be-

forgung und Verwaltung desjenigen GutS, welches

minderjährigen Kindern ben Lebzeiten ihres Vaters
eigenthümlich zufällt, verschieden ausgelegt und angewendet

werden; als haben Wir in näherer Festsetzung der daherigen

Verhältnisse zu Hebung alles Mißverstands fowohl
als der Ungleichheit in der Exekution, auf den Vortrag
Unseres Kleinen Raths befchlossen und erkennt / was von
einem zum anderen hienach folgt, demnach Wir

verordnen:
Ein Vater der feines eigenen Rechtens und

nicht im Fall ist/ daß er zu Versicherung deö Weibev,

oder MuttergutS angehalten wcrdcn könnte / ist der natürliche

Vogt über diejenigen Mittel, welche feinen minder,

jährigen Kindern durch Erb, Testament, Schenkung oder

fönst eigenthümlich zugefallen stnd, eS wäre denn Sach
daß in Betreff der Verwaltung folcher Mittel durch Testament

oder Vertrag etwas anders verfügt feyn follte.

§. 2. Der Vater, dessen minderjährigem Kinde Mittel

eigenthümlich angefallen sind, foll gehalten feyn, längstens

in Zeit eines MonatS nach dem Unfall, der Wayftn-
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behörde seines HeimachortS davon Kenntniß zu geben.

Darunter si; d jedoch nicht begriffen der Kinder Tauspfen«

ninge, Nemahrs. und andere Gaben, die den Kindern
selbst zugestellt werden.

tz. Z. Würde derselbe diese Anzeige in obbestiminter

Zeit unterlassen, und stch deshalb nicht dnrch ehehafte Ur.
sachen entschuldigen können, so soll die Waysenbehörde,

wenn ste sonst die Sache in Erfahrung bringt, berechtiget

und verpflichtet feyn, den Vater zur Anzeige und Her-
ausgäbe dergleichen Mittel anhalten zu lassen, und über

folche einen befondern Verwalter zu fetzen.

tz. Von demjenigen Vermögen, welches dcn Kin»

dern nach dem Vorabsterben ihrer Muttcr, von derfelben

Eltern oder Großeltern eigenthümlich zufällt, gebührt
dem Vater, wenn nicht durch Testament oder Vertrag
etwas anders verfügt wird, fo lange diefe feine Kinder

nicht Mit der Ehe oder nach erlangter MehrMrigkeit fönst

von ihm geschieden stnd, der ganze Abnuy. Diefer Ab.

nutz kann aber dem Vater vorenthalten werden, wenn die

Kosten der Verpflegung und Erziehung feiner Kinder bis

Hiehin von jemand anders bestritten wurden, oder wenn

er nicht ferner für diefe Verpflegung und standesmäßige

Erziehung forgen würde.

5 6. Was hingegen folche Mittel anbetrift, welche

den Kindern aus anderen Quellen, sey eö erbsweise oder

sonst eigenthümlich zugefallen stnd; fo foll der Abnutz der.

selben nur allein mtt Bewilligung der Waysenbehörde dem

Vater überlassen, und diese Bcwillignng nur insofern er.

theilt werden, alö entweder dieser Adnutz ganz odcr zum

Theil zu besserer ErMung des oder derjenigen seine? Kin.
der,
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ber, denen diese Mittel zustehe«/ verwendet wird, oder

wenn der Vater dieses WnutzeS zu seiner Leibesnothdurft

nicht entbehren könnte.

tz. 6. Jn Betreff der Uebernahme und Verwahrung
aller sowohl im tz. 4. als im §. 6. bemeldten Mittel ist der

Vater / so wie die Waysenbehörde/ den nehmlichen

Obliegenheiten unterworfen / welche die Satzung l / 2 / 3 nnd

4 deö ölen Titels im ersten Theil der Bernischen Ge-

richtssatzung/ rücksichtlich auf die ordentlichen Vögtt/
vorschreiben.

tz. 7. Gleicher Gestalt ist ein Vater/ in Betreff der

Verwaltung dergleichen Mittel/ an alle diejenigen Vor-
schritten gebunden / welche die Satzung 3 / 5, 6 und 7
des 9ten Titels im ersten Theil der gedachten Gerichts-

fatzung den ordentlichen Vögten auferlegen.

Z. s. WaS denn die Rechnungsablage anbetrift fo

ist ein Vater über die Verwendung des Abnutzes derjenigen

Mittel / von denen ihm nach dem Z. 4 der Abnutz

gebührt/ keine Rechnung fchuldig. Ueber die Verwendung
des Abnutzes der Mittel hingegen' über die der tz. 6

verordnet/ foll der Vater alle zwey Jahre Rechnung ablegen;

fo wie er auch in Betreff des Hauptguts sowohl der einen

als der andern diefer Mittel gehalten ist / jeweilen in der

nehmlichen Zeitftist einen Bericht über den Zustand desselben

zn erstatten.

§. 9. Wenn die Kinder durch die Ehe oder nach der

bey Antritt des 2-tsten Lebensjahres erlangten Mehrjährigkeit

fönst aus deö VaterS Gewalt und Verwahrung treten,,

so foll denselben/ nach abgelegter Rechnung und Bs-
III. Bd. S
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richt, ihr verfallenes Gut durch die betreffende Waysenbehörde

heraus gegeben werden.

§. to. Men Untergerichten insbesondere wird zur

Wicht gemacht, wenn Testamente von ihnen homologiert

werden, in welchen Cantons - Angehörige, die ihnen als

minderjährig und noch unter der väterlichen Gewalt
stehend bekannt stnd, zu Erben eingesetzt, oder mit Vermächtnissen

bedacht stnd, dem Oberamtmann zu Handen der

Waysenbehörde des BurgerortS diefer Kinder davon die

Anzeige zu thun.

§. lt. Gegenwärtiges Gefetz foll durch den Drnck
bekannt gemacht, von Kanzeln angezeigt, und an gewohnten

Orten angcfchlagen, auch der Sammlung der Gesetze

beygefügt werden.

Geben in Unserer Grossen NathS-Versammlung, den

löten, 28sten und 29sten Dezember isu7.

Der AmtS.Schnltheiß,

C. F. Fr e udenre ich.

Ramens deö Grossen Raths,
d«r Skaats-Schreibcr,'

T h « r m a » n.



Abtretungen
von Gütern von Eltern an ihre Kinder bezahle»

keine Abgaben.

(Siehe Bd. I, Seite S88,292. u.

Kreisfchreiben
an alle Ober-Aemter.

Äuf angehörten Vortrag UnferS Finanz-RachS über

die Unbestimmtheit des Tarifs in Fällen, da von Seiten
der Eltern oder Groß-Eltern Abtretungen an ihre Kinder
oder Groß-Kinder auf Rechnung ihres zukünftigen Erbguts

geschehe«, haben Wir, Kraft der durch die Verordnung

vom 28sten Dezember von dem Grossen Rathe UnS

übertragenen Vollmacht, fowohl in Bestätigung des obste-

henden Tarifs vom i6ten Jenner 1804 und namentlich

des einschlagenden tz. 6 und 16 des XII. und deö tz. 10

des Xlll. Titels in näherer Bestimmung derselben erkennt

und verordnet:
ES solle von notarialifch ausgefertigten Abtretungs-

Briefen a«f Rechnung zukünftiger Erbschaft von Seiten
der Eltern oder Groß-Eltern gegen ihre Kinder oder Groß-

Kinder, gleichwie bey Theilungen und Erbausraufen, von

der durch den Brief bestimmten AbtretungS-Summe Nue

1/2 vom Hundert als Schreibgebühr und Mtchin keine Suats-
Abgabe bezogen werden.
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Dieses werden Sie Ihrer Amtsschreiberey uud Amts-

Notarien zur Vorschrift mittheilen, und solches zu künftiger

Nachricht und Verhalt in die Schloßbücher einfchrei-

lassen, obgleich solches uoch der Sammlung der Gesetze

«nd Verordnungen wird beygcdructt werden. -

Bern, den 6. Jenner isos.

Canzley Bern.

Verordnung
in Betreff der Collatur - Pfarren.

Äöir Schultheiß nnd Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir infolge der, der Negierung
zukommenden Oberaufstcht aufdie Collatur-Wirren und

zu Sicherstcllung ihrer urbarmäßigen Einkünfte befchlossen

und verordnet haben, waö hienach folget, wie Wir denn

verordnen:
t) Alle Collatoren von Pfarren, welche in Unserm

Canton gelegen sind und ihre Besoldung nicht gaZlz aus
der CantouS-Cassa beziehen, eS seyen Städte, Gemeinden,

Stifter oder Partikularen, sind gehalten, inner drey
Monaten Zeit, von Bekanntmachung dieser Verordnung
än zu rechnen, Unserm Finanz Rath ein notarialisch.vidj.
miertis nnd auch von den, wirklichen Pfarrer als richtig
und-vollständig bescheinigtes Doppel des vorhandenen

Pfrund-UrbarS zur Aufbewahrmls einzufcnden.
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2) Socken dergleichen Collatur. Pfarren seyn, zu
welchen dermal keine llrbai ien vorhanden wären fo wird
der Collator andurch angewiesen, in Zeil von fechs Mo.
»aten emen Urbar verfertigen zu lassen, und Unferm Fi-
»anz. Rache ebenfalls eiu Doppel davon zur Anfbewah.

rung zu übermachen.

3) Die Pfarrer diefer Collature» follen ebenfalls ein
Doppel des Urbars in Händen haben, Md wenn ein

folcher Urbar auf irgend einer Collatur. Pfarre fehlte

so wird der betreffende Pfarrer andurch angewiesen, sich

für die Erhaltung eines Doppels bey feinem Collatoren

zu melden.

4) Sollten die einten oder andern diefer Urbarien
einer Renovation bedürfen, fo wird Unfer Finanz-Ratt>
eine folche durch den betreffenden Collatoren jedoch iw
feines des Collators, Koste», veranstalten lassen.

6) Die urbarmäßigen Einkünfte follen de» betreffen,

den Pfarrern ganz und ungeschmälert und ohne einige»

Rückhalt zukommen.

6) Von den zu einer Eollatur-Pfarre gehörigen

Liegenschaften, Rechtfamen, Gefallen oder Gerechtigkeiten

kann nichts, weder verkauft, noch vertaufcht noch auf
jrgend eine Weife veräussert, mithin auch nicht losgekauft

werden, als mit Vorwissen uud Genehmigung der

Regierung, oder des mit diefen Gefchäften beaufttagten

Departements, als zu welchem Ende stch der Collator in
jedem vorkommenden Fall an Unfern Finanz. Rath zu
wenden hat.

7) An eben diefe Behörde follen von denfelben alle

Capital-Ablösungen einberichm, und die Vorfchläge zu
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dm neuen Anwendungen von eingehenden Capital-Vermögen,

zur Genehmigung eingesendet werden.

8) Für alle Anwendungen, die ohne diese

Genehmigung gemacht werden, ist der Collator oder der Pfarrer,
je nach dem der einte oder andere folche gemacht haben

wird, verantwortlich, fo wie für alle allfällig ohne

Bewilligung gemachten Veräußerungen oder Veränderungen

an dem zu einer solchen Pfarre gehörigen urbaristerten

Eigenthum.

S) Insoweit einem Collator die Erbauung und Er-
Haltung des Kirchen-ChyrS und der Pfarrgebäude obliegt,
wird er diefelben in baulichem Stande erhalten.

10) Wird ein Collatur-Pfarrer bemerke», daß in
Betreff feiner urbarmäßigen Einkünfte etwas unregelmäßiges

statt gehabt hat, oder daß fein Urbar weder ganz richtig
noch vollständig ist, fo ist er gehalten, solches seinem Collatoren

zur Verfügung oder weitern Einberichtung anzuzeigen.

11) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, Unferm

Finanz-Rathe und Unferm Schul- und Kirchen-Rathe

mitgetheilt, und allen betreffenden Oberamtmännern zur
Bekanntmachung an die Collatoren fowohl, als an die

Collatur-Pfarrer ihres Amts-Bezirks zugefendt, von den

Amtfchreibern in das Pfrund - Doppel des UrbarS

eingeschrieben, und nebstdem noch in die Sammlung her

Gesetze und Dekrete eingerückt wcrde»,

Geben Bern, den 6. Jenner 1808.

Der AmtS-Schultheiß,

Von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Gtaats-Schreiber,

Thormann.



Gerichtliche Organisation
für

Münch eMvyler und OKvaleyre,.

(Siehe hievor Seite 109.)

Äöir Schultheiß und Rath des CantonS Bern,
thun kund hiemit: Demnach die wieder mit dem Camo«

Bern vereinigten Ortfchaften Münchenwyler und Lisvs.

le^re«, laut Dekret des Grossen Raths vom 28. Dezember

1807 zu dem Amtsbezirke von Laupen gelegt worden

smd, und UnS dabey überlassen ward, die von diefer

Besitznahme wegen weiter erforderlichen Verfügungen zu treffen

; als haben Wir, in Betreff der gerichtlichen

Organisation diefer beyden Ortfchaften festgefetzt und verordnet

was hienach folget, wie Wir denn

verordnen:
1) Die Ortschaften Münchenwyler und Msvslevre»

mache« zusammen einen eigenen und befondern Gerichtsbezirk

aus.

2) Ihr Gericht besteht auS einem Genchtsstatthalter

und fechS Beysitzern.

Z) Für die erste Bildung des Gerichts treten die

noch lebenden Gerichtsaßen des vormaligen dortigen

herrschaftlichen Gerichtes zusammen, und machen für jede,

Beysitzer » Stelle einen doppelten Vorschlag, da denn Unser

Oberamtmann zu Laupen aus den zwölf Vorgeschlagenen

die sechs Gerichtsbeysitzer ernennen umd.



4) Zu der Stelle eines Gerichtsstatthalters wird
gedachter Oberamtmann UnS einen doppelten Vorschlag/
aus der Zahl der von ihm ernennten Beysitzer/ einsenden;

tndem Wir UnS für daS erste Mal die Wahl dieses

Beamten selbst vorbehalten.,

5) Die beyden Ortfchaften Münchemvyler und Ola.

Vüleyres sollen / für fo lange als diefe Ortfchaften nach

Mutten kirchftänig seyn werden, ein eigenes Chorgericht

haben / daS auS dcm Oberamtmann »on Laupen, seinem

Gerichtsstatthalter als Viee - Präsidcnt, dem Pfarrer deS

Kirchspiels wohin diefe Ortfchaften kirchspänig sind, und

vier Beysitzern bestehen wird.

6) Für die vier Beysitzer - Stellen werden für das

erste Mal, die wirklichen GemeindS-Vorgesetzten jener

beyden Ortschaften, einen doppelten Vorschlag machen,

da denn Unser Oberamtmann von Laupen aus demselben

dic vier Beysitzer ernennen wird.

7) Sollten Münchenwyler und Olsvsleyr« späterhin

m eine Bernische Kirchgemeinde «ingepfarret werden,
so wird dann ihr besonderes Chorgericht eingehen: da sie

dann aber ihre verhältnißmäßige Anzahl Beysitzer a« das

Chorgexicht ihrer neuen Kirchgemeinde abgeben würden.

s) Der Gerichtsweibel wird auf einen doppelten

Vorschlag des Gerichts vyn dem Oberamtmann ernennt.

9) Die ehemals üblich gewesenen GemeindS - Behör-
den werden so vicl möglich wieder eingeführt, und Unser

Oberamtmann wird aus der Zahl der Vorgesetzten,

den ersten Vorsteher der Gemeinde ernennen.
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Anweisung
der obersten Instanz bey Fällen die in beson¬

dere Palizey-Verordnungen einschlagen.

K r e i s s ch r e i b e n
an alle O>ber, Aemter.

In den meisten Unserer Verordnungen ist es bestimm

angezeigt, an wen bey stch erhebenden Streitigkeiten der

Rekurs der oberamtlichen Urtheile gehen soll. Jn eini-

gen Verordnungen aber ist entweder dieser Weiterözie-

hung vor «tte obere Instanz gar nicht gedacht, oder

doch dabey nicht vorgeschrieben an wen der Rekurs ge.

hen solle: ob nehmlich an Uns den Kleinen Rath, oder

aber «n das Appellations. Gericht?

Damit nun hierüber weiter kein Zweifel obwalte,
fo haben Wir befchlossen und verordnet, daß bey Anstän-

den und Streitigkeiten, welche nach einer der nachfolgenden

Verordnungen zu entscheiden stnd, der allfällige

Rekurs an Uns den Kleinen Rath gehen, und daß

folches bey der Rekurs - Gestattung angezeigt und die rekur,

rierende Parthey an Uns alö leztinstanzlicher Richter

gewiesen werden folle.

Diefe Verordnungen stnd:

1) Verbott aus Kartoffeln Brantwein zu brennen,

V0M 1. JUNiUS 180Z.

2) Polizey-Verordnung über die Herausgabe von

Zeitungen und Flugschriften, vom 26. July isoz.
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io) Die Vorschriften der Verordnung zu Einfuhrung
der untergeordneten Behörden vom 2«. Junius iso3
finden übrigens, in fo fern nicht gegenwärtige Verord.

nung etwas anders bestimmt, in Betreff diefer beyde»

Ortschaften ihre volle Anwendung.

Gegenwärtige Verordnung soll Unserm Oberamtmann

von Laupen zur Execution zugesandt, anbey dann auch

i» die Sammlung der Gesetze und Dekrete eingeruckt

werden.

Geben den 20. Jan. isos.

Der Amts-Schultheiß,

v 0 n W a t t e n w tz l.

Namens des Raths,
der Raths-Schreiber,

G r u b e r.
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Z) Verbytt btschMener mü>'«WleichM Gold'-unö
Gilber-Sorten und ftemder Münze, vom 5. August isoF.

4) Verordnung gegen Steuer- und Bettelbriefe, vom
29. August 180Z.

5) Verbott des Schleichhandels mit Salz, vom 6.

Jenner 1804.

6) Käfer. Mandat, vom 19. Merz 1801.

7) Verordnung wegen Benutzung der Eichen - und

Rothtannen-Rinde zur Gerber.Lohe, vom 20. April iss,4.

8) Hausier-Ordnung, vom 27. April 18«4.

S) Bestimmung des Stempel. Ertrags von Aieyfchei-

nen zu einer Entfchädigungs-Cassa bey Viehseuchen, vom

9. May 1804. -
10) Strassen. Reglement, vom 26. Sept. isM.

11) Münz. Ordnung, vom 6. Merz 1805.

12) Verordnung gegen den Handel mit Gewehr und

Waffen, vom 26. April 1805.

13) Verordnung über Lotterien und Glückshäfen, vom

6. November 1805.

iä) Verordnung wegen Wieder - Einführung des

Trätteugelds, vom 21. April 1806.

15) Verordnung gegen die Einfuhr englischer

Manufaktur. Waaren, vom 11. August 1806.

(Für Er lach allem.)

16) Reglement zu Verhütung der Fenersgefahr in

Hinstcht des TorfbrennenS im Amt Erlach, v. 23. Sept. 1807.



Dessen Sie anmit berichtet werde»/ um sich in Vor«
fallenheiten demenach zu verhalte« / fo wie mit dem Befehl
diefe Weisung in Ihr Amts. Mandaten. Buch einfchrei.
be« zu lasse«.

Uebrigens finden Wir bey diefem Anlasse nöthig / die

sämtlichen Herren Oberamtmänner dahin zu instruire»/,
daß ste künftighin alle ihre Bvsse». oder Confiskations.

Urtheile/ welche fie fowohl Kraft vorstehender oder anse,

rer Verordnungen aussprechen/ und die ihre Competenz

übersteige» / stets in Schrift verfassen und gehörig aus.

gefertigt den Partheyen zustellen lassen/ damit der Fall
nicht mehr eintreffe daß wenn dergleichen Geschäfte ver-

mittM Bittschriften worinn um Nachlaß gebetten wird/
vor Uns gelange«/ den» keine erstinstanzliche Erkanntniß,
woraus die Motive zu erfehen wären, vorhanden se»^

Bern, den 20. Jenner isos.

Tanzley Bem.
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Verordnung
wegen Ausschreibung und AnHaltung der

Ausreisser aus den Schweizer-Regimentern.

(Siehe Bd. ll, S. Z63. und oben S. 57.)

Wir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir auf den Vortrag des Staats,
Raths veranlasset worden sind, wegen Ausschreibung und

AnHaltung der Ausreisser aus den in K. K. Französi-

schen Diensten Menden Schweizer. Regimentern, zu

verordne«:
1) ES sollen in Zukunft nur diejenigen Deserteurs

ausgeschrieben werden, welche infolg dießörtiger Regle,

mente einer dazu bestellten Rekruten « Kammer bereits

vorgestellt und dafelbst gehörig eontrollirt worden stnd.

Sollte ein Angeworbener vor feiner Vorstellung bey der

Rekrmen- Kammer der Desertion beklagt werden, so foll
er vsn derfelben ediktaliter eitirt, und, im Fall Ausbleibens

als Ausreisser angcfthe«, und von ihr dem Berhörrichter

zur Ausschreibung angezeigt werden.

2) Es soll kein Deserteur anders ausgeschrieben wer-

den, als auf ein schriftliches Begehren der Rekruten-Kammer,

welcher der Rekrut vorgestellt worden, an welche

sich alfo das betreffende Werb. Commando mit der ge-

yauen Angabe des Namens, Heymaths und Beschreibung

des Deserteurs, nebst allfälligen Indizien über dessen

Aufenthalt, zu wenden hat.
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Z) Jst der Deserteur ei» Cantons-Angehöriger/ ft

soll sei» Signalement alletl Cantone» zum Anschlagen mit-

getheilt/ und in hiesigem Canton überall/ besonders aber

in seiner Gemeinde / öffentlich angeschlagen werden.

4) Von denjenigen Deserteurs aber/ welche zwar

für den hiestgen Canton angeworben/ nicht aber CantonS»

Angehörige sind/ soll das Signalement in alle Cantone,
besonders in denjenigen seiner Heymath, zur Behändi»

gung versandt werden.

6) Jst der Deserteur weder ein CamonS-Angehöriger

noch für den hiestgen Canto» angeworben worden,
so foll das von der betreffenden Behörde eingekommene

Signalement, in hiesigem Canton öffentlich angeschlagen,

der allgemeinen Verzeichniß der Ausreisser einverleibt, und

somit sämtlichen Polizey-Dienern zur Kenntniß und zum

Verhalt mitgetheilt werden.

Sollte jedoch, ehe das Signalement von dem

betreffenden Canton einkommt, ei» hiesiges Werb - Commando

dem Verhörrichter anzeigen, daß ein Deserteur, von einem

andern Canton angeworben, i» dem hiesigen sich aufhalte,

diefer Anzeige dann diejenige des Aufenthalts beyfügen

können, fo wird der Verhörrichter fogleich die AnHaltung
des AusreisserS veranstalten.

6) Allen Unter-Beamteten wird hiemit, unter
persönlicher Verantwortung, die Pflicht auferlegt, alle

Ausreisser, sobald ihnen bekannt seyn wird, daß deren in
ihrem vorherigen Wohnort oder in ihrer Gemeinde ang>»

kommeu stnd, alsobald anhalten, und dem betreffenden

Oberamtmann zuführen zu lassen. -
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7) Sobald in hiesigem Canton ein Deserteur

aufgefangen wird/ foll das betreffende Oberamt mit felbigem

ein kurzes Präliminar - Verhör abhalten / um zu wissen,

vo» welchem Regiment er defertirt / für welchen Camon

er angeworben worden/ wo und wann er defertirt feye?

ES wird auch daö Oberamt / falls es in feinem Wirkungskreis

liegt, die dem Regiment gehörenden Effekten fogleich

wieder zur Hand bringen lassen / und alSdann / falls keine

Indizien wegen anderer Vergehen/ welche der Deferteur

verübt haben möchte, obwalte«/ folchen ohne weiterS dem

Verhörrichter zuführen lasse« / welcher alSdann die Ueber-

lieferung au das Regiment beforgt.

s) Hat sich aber der Deferteur noch anderer Vergeben

fchuldig gemacht / so wird das Oberamt lediglich die

Einbringung der Rekruten-Kammer und dem Verhörrich,

ter anzeigen/ indessen aber mit dem Gefangenen auf ge-

wohnte Weife verfahren.

9) Damit keine unnöthigen Kosten entstehen / ft wird
ein hergelieferter Deferteur unmittelbar dem «Wer stch

befindenden Werb - Commando / gegen Erlag der Kosten,

überliefe«/ und nachher diejenige RegierungS.Behörde /
auf deren Begehren die Ausschreibung statt gehabt/ davon

officiel benachrichtiget werden.

10) Ein eingebrachter Deferteur hat zu bezahlen:

Für das nicht auf Stempelpapier zu schreibende

Präliminar - Verhör / dem Richterund Aktuar

nichts. Fr. btz.

Unterhatt im Verhaft/ täglich: — Z.

Bey der ersten Ein-und AuSthiixmung

zusamen dem Weibel —
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Transport von dem Ort der Arrestation, Fr. btz.

bis nach Ler»/ per Stund — 2.

Für den Unterhalt auf der Strasse/

falls er stch nicht felbst verköstigt — 7.
,,und wenn er übernacht bleibt i.

Ein ferneres foll ausser der auf die Eindringung von

dem Regiment felbst oder der Regierung gefetzten Rekom-

penz nicht bezahlt werden.

äi) Sobald der Deferteur nicht felbst zu bezahlen

im Stande ist, fo follen diefe Kosten auf Rechnung fei,
neS Handgelds von dem Werb- Commando bezahlt werden.

12) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt / an

gewohnten Orten angeschlagen/ der Rekruten-Kammer und

dem Verhörrichter so wie dett vier Werb-Commando's

zu Bern mitgetheilt/ und in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete eingetragen werden.

Geben B e rn / den i. Febr. isos.

Der Amts-Schultheiß /

von Wattenwyl.
Namens des Raths/

der Raths-Schreiber/

T r u d e r.

Ver>
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V e r b o t t
der Ausfuhr dcs Salpeters.

Wir Schultheiß und Rath dès Cantons Vir»,
thun kund hiemit: Nachdem Uns von Unserm Finanzrath
der Rapport erstattet worden, wie aller ergangenen

Verordnungen zuwider, jährlich ein nahmhaftes Quantum von

dem in Unserm Canton fabricierten Salpeter Unserer Pul-
ver-Verwaltung entzogen, und ausser Sands verkauft wird;
fo haben Wir nöthig befunden, zu Wiederherstellung der

guten Ordnung, die bereits am Sten Februar 1804 von

Unferm Bergrath deshalb gemachte Publikation von UnS

aus zu erneuern und zu verstärken, demnach haben Wie
befchlossen und

veeordnitî
1) Die Ausfuhr alles im Canton gegrabenen und

gesottenen Salpeters bleibt zu Begünstigung der Obrigkeitlichen

Pulver-Fabrikationen noch ferner verboten.

2) Jedermann der in Unferm Canton Salpeter aus,

lauget, wird dagegen angewiesen, feinen Salpeter an Un«

sep bestelltes Pulveramt in Ber» abzuliefern/ von welchem

er die Bezahlung dafür nach den fowohl fiir die

patentierte» Salpetergräber als andere Salpetersteder besonders

festgefetzten Preifen erhalten wird.

Z) Es darf daher Niemand innländischen Salpeter
anderwärts verkaufen, »nd wenn eine solche Veräußerung

Hl. Sd. I
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entdeckt wird/ soll nicht nu? der Salpeter konfisciert, son.

dern es sollcn sowohl Verkäufer als Käufer und auch dcr

aUfällige Fuhrmann, jeder mit einer Busse von dcm Werth
des verhandelten Salpeters belegt werden, als worüber

Unfcre Oberamtmänner, mit Vorbehalt der Weiterzichung

an UnS den Kleinen Nach, zu sprechen haben.

4) Fällt einer zum zweytenmal in den gleichen Feh.

ler, fo soll die Busse dem doppelten Werth und beym drit.
tenmal dem vierfachen Werth des vcränsscrten Salpeters

gleich feyn.

5) Patentierte Salpetergräber, welche Salpeter an

Jemanden anders, alö an Unfer verordnetes Putveramt

verkaufen, fallen nicht nur in die gleiche Strafe, fondern

es foll ihnen noch ihr Patent gezuckt, und fie, je nach

Bewandtniß der Sachen, noch mit härterer Strafe be.

legt werden.

6) Hingegen haben diefelben vorzüglich die Pflicht

auf fich, dergleichen strafbare Handlungen anzuzeigen,

wenn ste ihnen bekannt werden.

7) Von allen gefallenen Bussen, foll der dritte Theil
dem Verleider zukommen, und auf Verlange« fein Name

geheim gehalten werden.

s) Wenn Apotheker oder Materialisten, oder auch

andere Partikularen UnferS Cantons, zu erlaubten Fa.
brikaten Salpeter bedürfen, fo foll ihnen zu allen Zeiten

von Unserer Pulver, Verwaltung der Salpeter in billigem

Preise verkauft werden.

9) Desgleichen ist Jedermann erlaubt, ftemden Sal.
peter anzukaufen; wer'aber denfelben wieder ausser dem



Canwn verkaufen will/ muß bey dem Oberammann fei.
nes Amtsbezirks eine Bewilligung begehren / und zu dem

Ende befcheinigen, daß er de» Salpeter aus der Fremde

angekauft habe.

10) Unsere Oberamtma'nner follen in keinem andern

Falle eine Veräusserungs-Bewilligung ertheile«/ und ohne

eine solche / oder ohne einen Fuhrbrief von dem Pulver-
Verwalter foll kein Salpeter aus dem Canton hinauSge-

lassen / fondern fogleich verarrestiert und die Anzeige

davon behörigen Orts gemacht werden.

Diefe Verordnung foll gedruckt/ zu Jedermanns Wissen

und Verhalt an den gewohnten Orten angeschlagen,

und der Sammlung der Gesetze »nd Dekrete beygeruckt

werde».

Geben in Bern, den 3. Februar I8«s.

Der AmtS-Schultheiß,

von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Staats'Schreiber,

Thormann.
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Beschluß.
Avancement der Subaltern-Offiziers.

(Siehe Bd. II. Seite 98.)

Äer Kleine Rath deö Cantons Bern,
auf angehörten Vortrag deö Staats-Raths und in Bc-

trachtuug der Nachtheile des Avancements durch die

Compagnien, indem die einten Subaltern-Offiziers durch

den Austritt ihrer Vorgänger fchnell zur Ober-Liemenant-
Stelle avancieren/ während in andcrn Compagnien, weil
keine Veränderung gefchieht, verdiente Offiziers zurück-

bleiben,

beschließt und verordnet:
1) Die tztz. 154. und 155. der Verordnung über die

Militair - Verfassung des Cantons Bern vom 18. Christ,

monat 1804, sind aufgehoben und an deren Stelle festgefetzt.

tz. 154. Das Avancement der Infanterie, des Dr«,
goner, und des Scharffchützen. Corpö foll, wie dasjenige
des Artillerie-RegimentS von nun an per Colonne vor
sich gehen, und zwar dasjenige der vier ersten Infanterie-
Bataillone BamillonSweife, dasjenige der Cavallerie und

deö Scharffchützen-Corps hingegen im ganzen Corps.

Demzufolge foll eine Rangliste der Jnfanterie.Ober-
Lieutenamen, eine der ersten Unter-Lieutenanten, und

eine der zweyten Unter, Lieutenanten von jedem Bataillon

gemacht werden.
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Ferners wird eine Rangliste der Ober.Liemenamen,
ersten und zweyten Umer. Lieutenanten des Scharfschützen.

CorpS und eine gleiche für das Dragoner. Corps gemacht.

§. 155. Bey erledigten Hauptmanns. Ober. Lieme,

nams- oder ersten Umer. Lieutenants. Stellen, foll dafür

«ux der älteste Subaltern. Offizier im Rang mit einem

anderen Subjekt «ach freyer Wahl vorgeschlagen werden.

Die Ober-Offiziers deS 5ten, 6ten, 7ten und Sten

Infanterie. Bataillons, können mit den Ober. Offiziers
der vier ersten Infanterie-Bataillone konkurieren und in
diefelben versetzt werden.

Die Herren Oberst-Lieutenanten, Chefs der Batail-
lone, follen alle daherigen Vorfchläge der Militair-Com.
mißion eingeben, vvn da ste weiters gelangen.

2) Gegenwärtiger Beschluß soll dem Staats-Rath
zur Exekution mitgetheilt und der Sammlung der Gefetze

beygedruckt werden.

Gebe» den s. Februar isos.

Der Amts-Schultheiß,

von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Staat«»Schreiber

Thormann.



rZ4

Polizey - Verordnung
gegen den Bettel.

k° »—.^. >

(Siehe Bd. I, S. ^6, 379/ §. 2 und hievor S.

Ä5irSchnltheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir zu Behinderung deS täglich
überhand nehmenden BettelnS, so wie zu Entfernung des

das Land durchstreifenden beruf- und heimathlosen Gesindels

und zu Einführung einer daherigen strengen Polizey-
Aufstcht nothig befunden haben, zu verordnen, was
Hievach von einem zum andern folgt:

tz. t. Das Betteln und Herumziehen im Bettel,
unter welchem Vorwand es auch geschehe, zu Stadt und

Land, auf der Strasse und bey den Häufern, ist, fo wie

such das fogenannte Fechten, Jedermann, den Einheimischen

und den Fremden verboten.

§. 2. Alle Bettler, welcherley Gefchlechts «nd
Alters ste feyn mögen, mit Pässen verfehen oder nicht, sollen

von den Landjägern und jeden Polizey-Beamten
ergriffen, und den betreffenden Gemeinden zugeführt
werden, wenn es Amtsangehörige stnd; und dem Amtmann

zu fernerer Verfügung, wenn ste Angehörige eines

andern Amts, oder eines andern CantonS oder Landsfremde

ßnd.

tz. Z. Sind die Betretenen gebrechlich, daß ste ihr
Leben nicht verdienen können, fo wird die Gemeinde wo

ste hauöhäblich sind, die Kosten der Zuführung, billig,
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wegen nachläßiger Besorgung ihrer Arme», «ach dem

tz. iz. bezahlen.

j. 4. Wenn eS sich aber findet, daß die ob dcm

Betteln ergriffenen, CantonS-Angehörige find, und nur
aus Hang zum Müßiggang andern zur Last fallen, so

sollen dieselben mit einer körperlichen Züchtigung auf Be-
fehl des Oberamts belegt werden, und die Gemeinde»

begwältigt feyn, folche Bettler zu harter Arbeit anzuhalten,

bis ste die für ste erlegten Kosten abverdient haben

werden.

tz. 5. Jn WiedecholungSfä'llen mag jede Art vo»

Bettler zu einer Gefangenschaft von höchstens acht Ta.

gen an Wasser und Brod; und wmn auch diese nicht

hilft, als unverbesserlich zu einer angemessenen Zuchthausstrafe

auf Begehren und Kosten ihrer Gemeinde, verfällt
werde».

tz. 6. Die Kinder, welche stch dem Bettel ergeben,

söllen das erstemal, mit kräftigem Zufpruch und Bedrohung

dcr Gemeinde ihres Wohnorts zugeführt, die fol-
gendenmale annebenS mit der Ruthe gezüchtiget, oder

ihre Eltern oder Weg. Eltern, wenn ste um das Bettel«

gewußt, dafür zur Verantwortung und Strafe gezogen

werden, in welch beyden Fällen die Ekern oder Pfleg-El,
tern auch die Kosten deö TrauSportS zu bezahlen haben follen.

tz. 7. Sind die Betretenen Angehörige anderer Cantone

fo follen ste je nach den Umständen körperlich gezüch-

kiget, und mit einem Lauspaß mit Bestimmung der Marschroute

für Ort und Zeit verfehen, auf die Grenze des Ca«,
tonö nach ihrer Heimath geführt, und die daherigen Kosten,

wenn sie bezahlen können, von ihnen erhoben werden.
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tz. s. Gehören aber dieselben in eine der folgenden

Classen, alö:

s) Fortgejagte Soldaten, die keine oder schlechte

Abscheide haben, Deserteurs von ausländischen Truppen;

b) Heimathlose, sie mögen mit Pässen verfehen feyn

oder nicht;

o) HandwerOpursche, deren Pässe oder Kundschaften

nicht in guter Ordnung sind;

fo sollen sie ohne Verzug durch die Landjäger über die

Grenzen, wo möglich gegen ihre Heimath, Geburts-oder

letzten Aufenthaltsort geführt, und wieder betretenden

Falls, weswegen ihre Name» und Merkzeichen aufzuschreiben

sind, mit einer körperlichen Züchtigung, und zum

drittenmal, jc nach den Umständen, mit einem Merkzeichen

(Atzung der Haut) oder härterer Strafe belegt werden.

tz. 9. Unbefugte Steuerfammler, unpatentierte
Hauslerer, oder solche, die mit ihreu Patenten Mißbrauch

treiben und unerlaubt Handeln, sollen hingegen den

Obergmtmännern zugeführt, und nach den Verordnungen vom

W. August 180Z und 27. April 1804 angefehen werdcn.

tz. 10. Vagabunden endlich, die Truppenweise,

das ist mit Weib und Kindern und mehrere« Begleit,
im Lande herumziehen, in Wäldern stch aufhalten, die

Jaunersprache reden oder mit Waffen versehen sind, sol--

len mit Sorgfalt und scharf verhört, nach Maaßgabe

Wer Aufführung gezüchtigct, und auf die Grenze ihres

Wohnorts geführt werden. Sollten aber verdächtige

Umstände bey diesen oder auch bey denen in dcn tz. 8. und 9.



!Z7

vorkommenden herumziehenden Bettlern z«m Vorschein

kommen, so sollen dieselben unverweilt/ und/ wenn sie

etwas zu bezahlen im Stande smd/ auf eigene Kosten

nach Bern dem Verhörrichter zugeführt werden.

tz. Ii. Allen Einwohnern des Cantons ist eS bey

Strafe eigener Verantwortlichkeit/ im Fall eines Un-

glucks / verboten / herumziehendes Gesindel zu beherber,

gen; in Dörfern ift Jedermann gehalten/ dasselbe/ wenn

es Nachtquartier begehre»/ oder Unterfchlauf fuchen

würde / dem zu diefem Ende von der Gemeinde zu

bezeichnende» Vorgefetzten zuzuführen / welcher die zur

Beherbergung dienliche Vorkehr anordne»/ und fogleich

Anstalt treffen soll/ daß folches Gesindel dem betreffende»

Oberamtmann zu weiterer Verfügung durch die Polizey-

Diener zugeführt werde.

tz. 12. Alle Fremde oder verdächtige Einheimifche/

welche Unfern Oberamtmännern kraft gegenwärtiger Ver-
ordnung zugeführt werden / follen nach einem vorzuschreibenden

Formular in ein Register verzeichnet/ und dessen

Auszug alle fechs Monate Unferm Justitz - Rath zu Handen

deS Vcrhörrichterö und Chef der Landjäger,
zugesandt werden.

tz. IZ. Jeder von der Polizey nach gegenwärtiger

Vorschrift aufgefaßte und feiner Gemeinde/ dem Oberamt/

dem Verhörrichter oder den Grenzen zugeführte

Bettler/ Vagabund/ zc. der nicht gänzlich mittellos ist,
bezahlt dcm Landjäger der ihn aufgebracht hat, füuf
Batzen, und überdieß für den Transport von weniger
als fechS Stunden Hin - «nd Herreife zufammen gerechnet

zwey Kreutzer für jede Stunde; vsn sechs und mehr
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Stunden einen Batzen per Stunde. Dcnne für die Ver.
köftigung, welche täglich in dreymal Suppen und Brod
bestehen foll für jedesmal zwey Batzen, und wenn ste

unterwegs übernachten müssen, einen Batzen Schlafgeld.

Die nehmlichen Emolumente und Kosten haben die

nachläßigen Gemeinden für ihre unvermögenden Ange,

hörigen zu vergüten, welche ihnen nach diefer Verord.

nung zugeführt werden.

Es haben jedoch von den Emolumenten für Aufbrin.

gung und Transport einer ganzen Familie die Landjäger,

«icht mehr als für eine einzelne Perfon zu bezichen.

Für Ein. und Austhürmung es fey im Fall der

Bestrafung wie infolg des tz. 8. oder zum Transport wird

«ur denn etwas bezahlt, wenn der Verhaftete die Bezcch-

lung zu leisten im Stande ist.

tz. 14. Die genaue Vollziehung gegenwärtiger

Verordnung ist Unfer» fämmtlichen Polizey - Beamten,
insbesondere aber Unferen Amtmännern und den Gemeinds-

Behörden unter Aufsicht UnferS Justitz- nnd Polizey-

Raths aufgetragen.

tz. 15. Diefe Verordnung foll gedruckt, zu

Jedermanns Verhalt an den gewohnten Orrcn angeschlagen,

in hinlänglicher Zahl den Vorgesetzten der Gemeinde»

ausgetheilt, und vo» Kanzeln angezeigt werden.

Geben in Bern, den 19. Februar 1808.

Der AmtS-Schultheiß,

von Wattenwyl
Namens des Raths,

her Raths-Schreiber,
G r u b e r.



Bevogtung
hiesiger Angehörigen die sich in andern

Cantonen aufhalten.

Kreisfchreiben
a» M Ober. Aemter.

ÄuS gehabtem Anlaß haben Wir zu verordnen gut
befunden : Daß in Zukunft alle Bevsgtungen mehrjähriger
hiesiger Angehöriger/ die sich in einem anderen Canton
der Schweiz aufhalten, der Regierung des betreffende»

CamonS zu fernerer Verfügung angezeigt werden follen.

Sie werden demnach in vorkommenden Fällen UnS

davon zu dem Ende die gehörige Anzeige machen/ «nd

diefes Schreiben zur künftigen Nachricht einschreibe»

lassen.

Ber«/ den 22. Hornung i8«8.

Canzley Bern.
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Vorschrift
und allgemeine Instruktion für die Fehren

im Canton Bern;
als auf weiche diefelben von den betreffenden

Herren Oberamtmännern, gemäs der am Ende

derfelben beygefügten Eydes-Formel jeweilen
in Gelübd und Eydes-Pflicht aufgeuommen
werden follen.

1) Sollen die Fehren ihre Weidlinge oder Schiffe

samt zudienenden Geräthschaften, jeweilen in gutem und

währschaftem Stande hatten, damit, aus Maugel an

gutem Fahrzeug, kein Unglück entstehe, als welches zu

verhüten, ste auch die Weidlinge niemals überladen sollen.

2) Werden ste die nöthigen Stege über dte bey

ihren Fahren stch allfällig befindlichen Nebend-Giessen so

fest, als möglich mache«, und mit guten haltbaren Lehnen

verfehen.

Z) Die Weidlinge oder Schiffe des Nachts ange-

schlössen halten, auch in Zeiten wo eS nöthig befunden

werden follte, zu obrigkeitlichen Handen einliefern.

4) Des NachtS und zwar im Sommer um io Uhr,
u«d des Winters nach 9 Uhr ohne besondere Nothwendigkeit,

Niemand über das Wasser setzen.
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5) Zu keinen Zeiten unbekannte Landstreicher/ Bettler/

verdächtige oder "des Landes verwiesene Personen

über das Fahr führen / die Stgnalistrten oder Verdächtigen

aber uneingestellt bey der Behörde anzeigen.

6) Ihnen ist ferners verboten/ es sey Tags oder

NachtS, Zoll, oder Abgabpstichtige Waaren hinüber zu

führe»/ Sach feye dann, daß an dem Orte, wo stch

das Fahr findet, auch eine Zollstatt vorhanden wäre.

7) Hingegen wird eö stch der Fehr angelegen feyn

lasse»/ die obrigkeitlichen Bötte, Briefträger/ daS

bewaffnete Militair des Cantons / wie nicht minder die Landjäger

zu allen Zeiten/ in Feuers- und andern Nothfällen

aber die Leute überhaupt ungesäumt und unentgeldlich

überzuführen.

») Bey Unglücksfällen «nd Wassergrössen haben die

Fehren die Pflicht auf stch / mit ihren Fahrzeugen fogleich

und nach bestem Vermögen Hülfe zu leisten; stch die

Rettung der Verunglückten befonders angelegen seyn zu laffen

/ die Todtenkörper fogleich aus dem Wasser zu ziehen/

und davon behörigen Orts die Anzeige zu machen.

S) Bleibt unter obiger Ausnahme und wo fönst

keine besondere Verträge zwischen den Fehren und

benachbarten Ortschaften exMiren/ als bey welchen eS auch

noch fernerhin fein Verbleiben haben foll, der geordnete

Fahrlohn nach der hochobrigkeirlichen Verordnung vom

is. May 1792 auf Kreutzer 2 für die Perfon von jeder

Ueberfahrt bestimmt.
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10) Sollten Fischer oder andere Personen ohne

obrigkeitliche Bewilligung Weidlinge haben, und unbe.

fugterweise Leute über das Wasscr führen, so soll ein

Fehr folche ohne Verschonen dem betreffenden Herrn Ober-

amtsmann zur gebührenden Strafe anzeigen und verleiden.

11) Endlich werden sich die Fehren überhaupt so.

wohl den bestehenden als noch künftig zu erlassenden Ver.

ordnungen besonders über das Zoll- und Fahrwcsen un.

terwerfcn, insbesondere aber sich bestreben, gegenwärti.

ger Verordnung nachzuleben und keine gegründeten Kla.
gen über stch zu veranlassen ; ansonsten dieselben vsn den

Herren Oberamtmännern zu gebührender Verantwortung
und Strafe gezogen werden follen.

Geben den 22. Februar 1808.

Namens deS Raths,
der Staatsschreiber,

T h 0 r m a n n.

E Y d.
Es schwört der Fehr zu dem Canton

Bern Treu und Wahrheit zu leisten, dessen Nutzen zu

fördern und Schaden zu wenden, feinem Dienst gestissen

abznwarten, den obrigkeitlichen und oberamtlichen Ver,
boren und Geboten gehorsam und gewärtig zu seyn, und

befonders alles dasjenige getreulich zu beobachten, was

ihm in feiner Instruktion vorgeschrieben, und mit gegen,

wärtigem Eyd mitgetheilt wird.
Alle Gefahr verminen.
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Güter-Verkehr
mit der Republik Wallis.

Kreisschreiben
an alle Ober-Aemter.

Ü)a auf die hierfeits geschehene Anfrage die Regierung
der Republik Wallis fich erklärt hat, daß fie den hiesigen

Cantons. Angehörigen nicht gestatten könne, im Wallis
weder liegende Gründe anzukaufen noch auf Unterpfänder

Geld anzuleihen, es fey dann, daß ste dorr angefef-

sen feycn, fo haben Wir zu Beobachtung des Gegen-

rechtö befchlossen, daß ein Angehöriger dcr Republik

Wallis nur in dein Fall da er in dem hiestgen Canton

angefessen feyn wird, befügt und berechtigt feyn folle,
liegende Gründe in dem hiestgen Canton anzukaufen,

oder anf Unterpfänder Geld anzuleihen.

Sie werden diefeS dem Amtschreiber und AmtS-No-

tarie» zu ihrem Verhalt eröfnen und solches in die

Mandate», Bücher einschreiben.

(An die Oberamtmänner des Oberlands) auch dieses

Schreiben zu jedermanns Wissenschaft von der Kanzel

verlefen lassen.

Bern, den 22. Hoxnyng isos.

Canzley Berm
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Besonderer
Schutz der Güter derPsarrer und Chorrichter

vor muthwiiliger Beschädigung.

Kreisschreiben
an alle Ober-Aemter.

Äns gehabtem Anlaß sind Wir bewogen worden/ die

bereits in vormaligen Mandaten/ so wie in der

Predigkannren - Ordnung und in der Gerichtssatzung enthaltene

Polizey. Ordnung zu erneuern und aufö frische bekannt

zu machen/ daß für alle an dem Eigenthum der Pfarrer
und Chorrichter verübte Frevel/ wcnn der Richter nicht

zur Kenntniß der Gethäter derfelben gelangen kann/ oder

sie nicht vermögend wären den Schaden abzutragen / die

Gemeinden nach Anleitung gedachter Verordnungen schuldig

feyn follen den verursachten Schaden gut zu machen

und zu ersetzen.

Dessen Wir sie gleich allen übrigen Unsern Oberamtmännern

hiemit berichten/ mit Befehl folches zu

jedermanns Nachricht von Kanzeln verlefen / und diefeS

Schreiben in das oberamtliche Mandaten - Buch einschreiben

zu lassen.

Bern/ den 7. Merz isos.

Canzley Bern.
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Uebereinkunft
mit Luzern, wegen Anslieferung von Criminal-

Verbrechern.

Ä5ir Schultheiß und Räthe der Cantone
Luzern und Bern in der Schweizerischen EidSgenos,

senschaft, thun kund hiemit: Daß Wir, zu Befestigung

Unserer bundseidsgenößifchen und freundnachbarliche»

Verhältnisse, zu Erlangung neuer Vortheile und endlich

zu Beförderung der guten Ordnung, damit der Strafbare
der gerechten Strafe nicht entzogen werde, nachstehende,

gegenfeitige Uebereinkunft, in Rücksicht der Auslieferung

von Verbrechern, abgeschlossen haben, alS:

1) Die Auslieferung von Criminal, Verbrechern von
einem Canton an den andern, wird von einer Regierung

zur andern angesucht.

2) Jm Falle diefe bewilliget wird, so läßt die Re,

gierung deS ausliefernden Cantons den Delinquenten durch

einen oder auch mehrere Landjäger, je nach Wichtigkeit
des Falles und der Umstände bis auf die Grenze führen,

wo ihn die Regierung des Cantons, von welcher die

Auslieferung anbegehrt worden, in Empfang nehmen wird^

Z) Dem oder den begleitenden Landjägern wird fiir
den Transport folgender Tarif bestimmt.

Von einer bis drey Stunden nichts.

Von drey bis fechs Stunden von jeder Stunde
fiinf Nappen.

Von sechs bis mehrere Stunden ei» Batzen auf
die Stunde,

ttl. Vd. K
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Wobey jedesmal die Hiu. und Herreise zusamenge.

rechnet, so daß zum Beyspiel für eine Stunde Hinreise

und eben fo viel Herreife zwey Stunden angefetzt werden.

Ferner für die Verköstigung des Gefangenen, wel.

chcm täglich dreymal auf der Reife Suppe gereicht wer.
den foll, für jedesmal zwey Batzen, und, wenn ste uum.
wegs übernachten müssen, einen Batzen Schlafgeld.

Ausserordentliche Fälle jedoch vorbehalten, welche

zwischen beyden hohen Regierungen, besonders bestimmt

werden mögen.

4) Ausser diesen Transportkosten sollen bey Auslieferungen

keine andern angerechnet werden, als die etmani-

gen Gefangenfchaftskosten, die zu fünf Batzen auf jeden

Tag anzusetzen stnd.

6) Die nach den vorigen Artikeln einzurichtenden

Kostensnoten werden jedesmal, nach vor stch gegangener

Auslieferung, von einer Regierung zur andern berichtiget.

Jn Kraft dessen ist gegenwärtige Uebereinkunft, mit
den beydfeitigen CantonSsiegeln und den Unterfchriften

Ihrer fürgeliebten Ehrenhäupter und der Staatsfchreiber

versehen worden.

Geschehen Luzern, den 17. Hornung isos, in

Bern, den 11. Merz isos.

NamenS des Raths Namens des Kleinen Raths
des Cantons Bern. des Cantons Luz ern.

Der Aimöschultheiß, Der Amksschulthciß,

(8.) von Wattenwyl. (8,) Vincenz Rüttimann.
Für denselben, Mir denfelben,

der Staatsfchreiber, der StaatSschreiber,
(8.) Thormann. (8,) Amrhyn.
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Verträge
mit Waadt, wegen Auslieferung von Criminal,

Verbrechern und Ausreißern.

Eine der obftehenden Verkommniß mit dem Löbl.

Canton Luzern in den Hauptstücken ganz gleiche Ueber,

einkunft über die Auslieferung der Verbrecher/ wurde

«uch unterm 27. Julius 1807 mit der Regierung des

Löbl. CamonS Waadt abgeschlossen.

Desgleichen eine andere wegen Auslieferung dcr AuS.

rcisscr aus den stehenden Truppen / vollkommen gleich wie

hievor Seite 23 mit Freybuxg zc. Art. i> bis 5. mit fol.
gendem Zusatz:

6) Gegenwärtiger Vertrag ist fo lange verbindlich als

nicht einer der beyden Löbl. Stände darauf Verzicht
leiste» und dessen den andern drey Nona» vorher benach.

richtig! haben wird.

Geben in Bern, den 27. July 1807.

Der Amts.Schultheiß/
C. F. Freudenreich.

Namens des Grossen RathS/
derSta«S» Schnider,

T h s r m an «
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Reglement
über die Candidaten - Wahlen.

(Siehe das Gesetz hievor Seite 9S,)

Wir Schultheiß uud Rath deS Cantons Bern,
thun kund hiemit: Daß Wir infolge Dekrets deS Grossen

Rathes vom 21 fren Dezember 1807/ nach welchem zu dcr

bevorstehenden Ergänzung des C a n d i d a t en - V e r z eich»

n i ffe S fur dcn Grossen Rath / eine jede Zunft einen Ca«,

didaten vorzuschlagen hat, fur die jetzt vorzunehmenden

Wahlen beschlossen und erkennt, was hienach folget, wie

Wir denn

verordnen:
1) Die laut Verordnung vom 19. Merz 180Z

gemachte Emtheilung des Cantons in Bezirke und Zünfte

ist beybehalten, und die darin« angezeigten Hauptorte der

Zünfte werden als folche bestätiget.

2) Alle in den wirklich bestehenden Zunft-Registern
aufgezeichneten noch lebenden Mitglieder einer Zunft blei-

ben Mitglieder derselben, wenn ste nicht nach der Be-

stimmung deS tz. 7 Rro. Z der Verordnung vom 14. Mcrz
1803 durch seither veränderte Umstände davon ausgeschlossen

stnd.

Jedoch soll jedem der fett feiner ersten Eintheilung in
eine Zunft, feinen Wohnsitz verändert hätte, freygestellt

seyn, gegen einen von dem betreffenden Oberamtmann le-

gaiisterttn Schein des Zunftmeisters und ZunftschreiberS



— 149

seiner bisherigen Zunft / daß er sich auf dieser Zunft habe

durchstreichen lassen,> sich in feinem gegenwärtigen Wohnort

zur Aufnahme in dicfe Zunft anzumelden/ die denn

auch gehalten feyn foli/ denselben anzunehmen/ woftrne
er die gefetzlichen Erfordernisse erfüllen kann.

Z) Alle im Jahr von der damaligen RegierungS.

Commißion oder fender von Uns ernannten Zunftmeister

werden neuerdings bestätigt / und sie habe«/ fo wie die von

den Zünften ernannten zwey ZuuftaufseKer, der Zunft,
schreibe? und der Zunftweibel die ihnen obliegenden Ver.
richmngen/ ohne fernere Wahl. Ergänzung und Vestati,

gung vorzunehmen.

4) Jm Fall der eine oder andere diefer Zunftbeam.

ten abgegangen wäre/ fo foll deren Ergänzung statt ha.

ben/ Nie folget:

». Dic Zunftmeister werden von der Regierung befetzt /
als zu welchem Ende die Oberamtmänner die fehlen,

den Stellen unverzüglich einznberichtcn haben.

d. Die Zunftauffeher werdcn von den Zünften felbst be.

fetzt/ wie unten vorkommen wird.

c. Der Zunftfchreiber und Zunftweibel wird von den

sämtlichen Zunft. Vorgesetzten / als nehmlich den drey

Zunftmeistern und den zwey Zunftauffchern ernannt.

I. Ergänzung der Zunft-Register.
6) Die Ergänzung der Zunft-Register wird in Ge.

genwart dcr Zunft Vorgesetzten vorgenommen und gefchieht

an folgenden zwey Tagen, als: am Montag den -tun und

Mitwoch deu 6ten April nächstkünftig / an dem Hauptort«
«der dem Einschreibungsortc der Zunft/ wie folches von
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den Zunft. Vorgesetzten auf den dazu erhaltenen oberami,

lichen Befehl von Kanzel wird bekannt gemacht werden.

6) Mit dem letzten diefer Tage werden die Zunft.
Register geWoffen/ und wer sich erst später anmeldet/
kann / der Versäumniß-Grund mag se«n welcher er will/
uicht mehr als Zunftgenosse angenommen und aufgeschrie.

ben wet den.

7) Die berichtigten Zunft-Register werden in zwey

gleichlautenden/ von den sämtlichen Zunft.Vorgefetzten
und dem Zunftfchreiber unterschriebenen Dcppeln ausge-

fertigt.

i. Berichtigung der alten Register.

8) So viel sie dcn Zunft-Vorgesetzten bekannt seyn

mögen / werden sie die verstorbenen Zunstglicder / so wie

diejenige«/ die nach der Zten Abtheilung des z. 7. der

Verordnung vom 14. Merz 180Z oder ander» seitherigen

Verfügungen der Regierung ihre Zunft-Fähigkeit verlo.

re» haben / auf den Zunft. Registern ausstreichen.

2. Neue Einschreibungen.

9) Wer noch nicht ein Mitglied derjenigen Zunft ist/

inner welcher er stch ansäßig bestndct / und nach dcr

Verordnung vom t i. Merz 18QZ im Fall ist/ zu einem Zunft.
Mitgliede angenommen zu werde«/ wird aufgefordert / stch

um die Aufzeichnung in die Zunft-Register zu melden.

». Jm Bezirk Bern.
10) Zu Aufschreibung der stch für den Bezirk Ber»

anmeldende» Personen, so wie zu Vertheilnng derselben

auf die 13 Zünfte diefes Bezirks/ wird der Stadt-Rath
yon, Bern eine Commißion ernennen/ welche stch ebenfalls



an den angezeigten Tagen versammeln, den Ort und die

Zeit ihrer Sitzungen aber durch den Druck bekannt ma,

chen wird.

It) Diese Commißion wird aber schon vor diesem

Zeitpunkt zusammentreten/ und sich vor allem aus das

Verzeichniß aller noch lebenden, und ihres Zunftrechts

nicht gesetzlich odcr durch seitherige Vcrfügungcn verlür-

siig gewerdeucn Zunftgenossen vorlegen lassen, um daraus

die Stärke aller Zünfte abzunehmen und zwar sowohl in
Beziehung aus diejenigen ihrcr Mitglieder, welche zugleich

Burger der Stadt sind, als auch auf diejenigen, welche

es nicht sind.

12) Nach diefen Verzeichnissen wird sie bestimmen,

wie viel ncue Zunftgenossen von diefer und jener Classe

für jede Zunft erforderlich ftyen, um alle Zünfte auf
die gleiche Anzahl von Zunftgenossen zu bringen alö dic,

jenige hat/ welche deren am meisten zählt.

IZ) So viel Plätze nun auf jeder Zunft von dieser

s^er jener Classe fehlen; fo viel befondre Zedel mit dem

Namen diefer Zunft / werden / waö die Burger der Stadt
bettlft / in einen besondern, nnd was die Nichtburger
betrift/ wieder in einen besondern Sack gerhan/ und fo wie

nun Burger oder Nichtburger sich um die Verzcigung
einer Zunft melden/ werdcn dieselben, wcnn stc stch übrigens

gehörig legitimirt und die nach Inhalt der Verordnung

vom 14. Merz 1«0Z erforderlichen Requisite geleistet

haben / angewiesen / aus dcm Sackc ihrcr Classe einen Zedel

herauszuziehen/ da denn dcr darauf stehende Name,

anzeigt/ auf welche Zunft sie gehöre».
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14) Wenn in einem dieser Säcke alle zuerst

hineingelegten Zedel herausgezogen worden stnd, und noch einer

oder mehreren Personen derselben Classe eine Zunft anzu.
weisen ist/ so werden jeweilen 13 mit den Ramen der

13 Zünfte bezeichnete Zedel in den Sack gelegt, um mit
der Ziehuug dieser Zedel fortfahre» zu können: und diefe

neue Speisung der Säcke ist so oft zu wiederhole»/ als

dieselben werden ausgezogen worden seyn.

15) Diese Commißion hat jedem neu angenommene»

Zunftgenossen einen mit der Unterschrift des Präsidenten

«nd Sekretairs versehenen Zedel auszufertigen / der nebst

dem Namen der betreffenden Perfon und der Zuuft auf
die ste durch daS Loos gefallen ist/ die Aufforderung an

diefe Zunft enthalten foll / den Vorweiser des ZedelS als

ihren Zunftgenossen anzunehmen.

16) Mit diefem Zuuft-Zedel hat stch jeder neue Zunft-
genosse an einem der bestimmten Tag«/ bey den auf feiner

Zunft versammelte» Zunft.Vorgesetzten/ wegen seiner

Einschreibung auf das Zunft. Register zu melden allwo
denn weiter keine Untersuchung mehr Platz hat/ indem

dieselbe nach tz. 13. vor der Zunftergänzungs. Commißion

des Stadt. Rathes vor stch gehe« foll.

d. In den Landbezirken.

17) Für alle Zünfte in den vier Bezirken Oberland,

Landgericht/ Emmenthal und Seeland/ wird die

Aufnahme in die Zünfte / fo wie die Einschreibung auf die

Zunft-Register, einzig und allein von den Zunft.Borge,
ftmen Vorgenommen, so daß sich diejenigen Personen,

Welche eine Zunft anzunehmen im Fall stnd, an einem

der obgemeldten Tage an diese zu wenden haben.
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18) Bey der Aufnahme und Einschreibung neuer

Zunftgenossen haben die Zunft-Vorgefetzten alle diejenigen

Vorfchriften zu beobachten / welche durch die Verordnung
vom 14. Merz 1803 festgefetzt stnd.

II Zunft-Versammlungen.
19) Der Tag zu der Candidaten-Wahl wird

andurch bestimmt und angefetzt anf Freytag den 8ten April
nächstkünftig, als auf welchen Tag stch sämtliche Zünfte
des Vormittags um 10 Uhr an ihrem vorgefchriebenen

Sitzungsort versammeln werden.

20) Der erste Zunftmeister prästdim die Versamm,

lung und ordnet alles fo an - wie es in der Verordnung
vom 14. Merz 1803 vorgeschrieben ist. Er läßt vor allem

aus die Artikel 25. bis 38. dieser gegenwärtigen Verordnung

und denn das Verzeichniß der stimmfähigen

Zunftgenossen ablesen. Die nicht anwesenden Mitglieder werden

aufgezeichnet.

21) Hierauf foll der Zunft- und Wahl-Eid vorgelesen

werden, welcher alfo lautet: „Wir die sämtlichen

Zunft¬genossen fchwören einen theuern und feyerlichen Eid zu

«Gott dem Allmächtigen, in die Regierung deS Cantons

„Bern, nach der unS vorgefchriebenen Wahlart und nach

„bestem Gewissen einzig folche Männer zu wählen, welche

„durch ihre Rechtfchaffenheit und uneigennützige

Vaterlandsliebe unser Zutrauen genießen, und die wir durch

„ihre Kenntnisse und Erfahrung vorzüglich geschickt zu

„ seyn glauben, die Angelegenheiten des Vaterlandes zum

«Beften zu leiten."
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Nach der Ablesung des Eides soll der Präsident die

EideS. Formel vorsprechen und die Zunft beeidigen, da

dann die Eides. Formel von allen Zunftgenossen mit ver.

nehmlicher Stimme soll nachgesprochen werden. Sie lau.
tet wörtlich also: »Wie die Schrift weist, die mir tst

»vorgelesen worden, deren will ich nachgehen und felbige

„vollbringen, in guten Treuen, fo wahr mir Gott helf!
»Ohne alle Gefährde!"

22) Nach der Beeidigung wird Niemanden mehr der

Zutritt zu der Verfammlung gestattet.

i. Ergänzung der Zunft - Aussetzer.

2Z) Den Zünften kommt die Ergänzung ihrer abge.

gangenen Zunftaufseher felbst zu. Sie können auch bey

erheblich erachtenden Gründen einem oder mehrern Zunft,
ausschern ihre Entlassung ertheilen.

24) Für jede »erledigte Stelle wird eine abfonder.

liche Wahl vorgenommen, und um erwählt zu werden,

wird das absolute Stimmenmehr der anwesenden Zunft,
glieder erfordert. Bey gleich getheilten Stimmen entfchei.

det das LooS, wobey fo zu verfahren ist wie unten tz. ZZ.

vorgeschrieben wird.

2. Erwählung der Candidateli.

25) Der Präsident wird der Versammlung eröfnen,
daß sie zu der Wahl eines Candidate» für den Grossen

Rath schreiten solle.

26) Zu d:n Candidate». Stellen darf Niemand aus

demjenigen Bezirk vorgefchtagen werden, zu welchem die
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didaten auö einem der vier andern Bezirke genommen

werden.

27) Zu Candidaten können überdieß nur solche Per«

sonen erncnnt werden:

1. Welche das Burgerrecht einer Gemeinde deö CantonS

Bern haben.

2. Welche das dreyßigste Jahr Alters angetreten.

Z. Und / welche endlich Eigenthümer von Liegenschaften

oder Unterxiandsrecht tragenden Schuldschriften stnd /
deren Werth zufammen wenigstens zwanzigtausend

Schweizer-Franken beträgt. Belangend die Berechnung

des Werths der Liegenschaften, und die Art
der Schuldschriften, welche angerechnet werden können

fo soll es auch hiefür bey der Vorschrift deS

tz. 7. der Verordnung über die Zunft-Register vom

14. Merz 180Z verbleiben, und wenn Jemand
gewählt werden follte, dcm die eime oder andere diefer

Eigenschaften mangelte; so würde eine solche Wahl
als ungültig angesehen werden.

28) Die Wahlen geschehen durch geheimes Stimmenmehr

und die absolute Mehrheit der Stimmen.

Es soll, zur Ertheilung seiner Stimme, ein Zimft-
genösse nach dem andern, in der Ordnung wie er im

Zunft - Register eingefchrieben stehet hervorgerufen werden.

Dcr Abgerufene geht zu einem abgesonderten im

Chor stehenden Tische, auf welchem eigene zu Stimmen,

zedeln bestimmte Zedel liegen, die jeder Zunft zu dem

Ende eingesendet werden. Wer stimmen will, muß den
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betreffenden Namen auf einen diefer Zedel fchreibe». Wer
nicht felbst schreiben kann, muß eö dem Prastdenten anzei.

gen und mit feinem Vorwissen einen andern Vorgefetzten

ansprechen, den Namen auf einen Zedel zu fchxeiben, den

er ihm angeben wird. Keine anderen Zedel stnd erlaubt,
als die auf folches Papier geschriebenen. Sodann gehet

der Stimmende zu dem Tisiche der Vorgesetzten, und über-

giebt einem derselben feinen zusammengelegten Stimmze-
del, auf welchem der Name derjenigen Perfon leserlich

geschrieben seyn soll, dem er seine Stimme geben will.
Der Vorgesetzte foll ihn abnehmen, und in Gegenwart
des Stimmenden darauf fehen, daß nur ein Stimmzedel

von jedem Stimmenden eingereicht werde, ohne jedoch

den Namen auf dem Stimmzedel lesen zu dürfen. Hier«

auf foll der Vorgefetzte den empfangenen Stimmzedel alfo.

bald felbst in das Gefäß legen in welchem die Stimmze.
del gesammelt werden.

29) Der Zunftfchreiber soll während dem Stimmen,

sammeln die Zahl der Stimmenden steißig aufzeichnen.

Nach geendigtem Abstimmen foll er laut erklären, wie

viele Zunftgenossen gestimmt haben. Die Vorgefetzten fol.
len fodann die Stimmzedel ebenfalls zählen. Wenn die

Zahl derfelben mit der Zahl derjenigen die gestimmt ha.
be« nicht übereintrift, fo ist die Wahl ungültig, und

muß wieder neuerdings angefangen werden. Trift aber

die Zahl überein, fo foll der Präsident zum voraus laut
erklären, wie viel Stimmen eS zur absoluten Mehrheit

erfordere.

ZO) Die Stimmenzedel follen hierauf, nach der bis.

her üblichen Weife, einer nach dem andern untersucht,
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abgelesen / und die Stimmen einer jeden in der Wahl
befindlichen Person sorgfältig aufgefchrieben werden. Der
Zunftfchreiber foll auch fogleich ins Protokoll nehmen/

welche Perfonen Stimmen gehabt habe«/ und wie viel

jeder derfelben. Der Zufamemug aller Stimme«/ die

die sämtlichen in der Wahl befindlichen Perfonen gehabt

haben / soll die Summe der sämtlichen Stimmenden aus-

machen.

Zi) Wenn Jemand so viele Stimmen hat/ als zu
der absoluten Mehrheit erforderlich find / fo foll der

Präsident denfelben / als von der Zunft gewählt, ausrufen.

Jn allen Fällen dann foll der Präsident mit lauter ver.
nehmlicher Stimme ablesen/ welche Perfonen Stimme»

gehabt haben / und wie viele jeder derfelben erhalten.

Z2) Wenn bey dem ersten Abstimmen keine absolute

Mehrheit erhalten wird/ so muß zum zweytenmale abge.

stimmt werden; welches auf die nehmliche Weife gefchie.

het/ wie im §. 28. und folgenden vorgeschrieben worden.

Bey diefer zweyten Wahl kommen aber nur diejenigen

zwey wieder in Vorschlag/ welche in der ersten Wahl
die meisten Stimmen gehabt haben, und es ist derjenige

zum Candidate» erwählt, welcher in diefer zweyten Wahl
die meisten Stimmen auf stch vereinigen wird.

ZZ) Wenn in der letzten Wahl die beyden Borge,
fchlagenen gleich viel Stimmen gehabt haben, fo follen

ihre Namen auf zwey gleiche Zedel geschrieben, von einem

der Aufseher in einen Sack gethan und durch den

Präsidenten aus diesem Sack herausgezogen werden. Derje.

«ige, dessen Name auf dem zuerst herausgezogenen Zedel

steht, ist durchs LooS erwählt / und er foll vom Präsiden»

ten ausgerufen werden.
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34) Wenn in der ersten Wahl mehr als zwey

derjenigen/ welche am meisten Stimmen habe»/ gleich viele

Stimmen auf stch vereinigen / fo follen ste alle / fo man-

cher derfelben es feyn mögen / mit einander ins Loos kom,

me» / und dasselbe zwifchen ihnen entscheide«/ welche zwey

in die letzte Wahl kommen sollen; da dcnn ebenfalls

diejenigen in dcr WM verbleibe«/ deren Zedel zuerst

herausgezogen werden.

35) Wenn ferner in der ersten Wahl zwar einer die

größte Stimmenzahl hat/ aber nach demselben mehrere

gleich viel Stimmen; so muß vorerst das LooS zwifchen

den Letztern entscheiden/ welcher von ihnen mit dem erste«/

der die größte Stimmenzahl gehabt/ in die zweyte Wahl
kommen solle; und eS soll denn derjenige in der Wahl
verbleibe»/ dessen Zedel zuerst herausgezogen wird.

36) Bey jedem LooS müssen auch die Zedel

herausgezogen und abgelesen werden / welche im Sack gebliebe»

sind/ damit man sehe/ ob die Namen auf allen richtig
stehen?

37) Alles diefes foll der Zunftschreiber genau in das

Protokoll eintragen.

38) Während dem Wahlgeschäfte soll sich keiner der

Vorgesetzten / noch sonst Jemand erlauben / der Zunft
Jemand zur Wahl vorzuschlagen / oder anzurathen / indem

jeder frey und ungestört feine Stimme foll geben können.

Die Widerhandelnden würden stch je nach den Umstanden/

einer angemessenen Strafe in Geld/ oder Gefangenschaft/

schuldig machen.
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III. Allgemeine Vorschriften.

Z9) Alles was in den durch diese Verordnungen
anbefohlenen Zunft-Verfammlungen verhandelt wird, foll
genau zu Protokoll gebracht werden, und eö wird den

Zunft-Vorgefetzten anmit aufgetragen, ein Doppel aller

diefer Protokolle, nebst einem Doppel der erneuerten Zunft-
Register fogleich nach geflossenen Verhandlungen offen

dem Oberamtmann des Bezirks, da stch die Zunft
versammelt hat, zu Handen Unfers fürgeliebten EhrenhauptS,

des Herrn Amts - Schultheissen einzugeben, alldieweil ste

hingegen dafür forgen werden, daß das zweyte Doppel

bey den übrigen Zunft-Akten verwahrlich aufbehalten

werde.

40) Jn keiner diefer Versammlungen darf und soll

etwas anders verhandelt, ermetzrt und befchlossen werden,

als was durch diefe Verordnung bestimmt vorgeschrieben

und anbefohlen wird, wofür Uns die Zunft-Vorgesetzten
insbesondere verantwortlich fen« follen, alles bey Strafe
der Ungültigkeit des Verhandelte« und einer dem Grade

der Strafbarkeit angemessenen Ahndung.

41) Bey dcn vorzunehmenden Zunftausseher-Wahle»
muß jeder Vorgeschlagene so anwesend ist, den Austritt
nehmen, und eben so sein Vater, seine Söhne und Brü-
der, so wie sein Schwicger-Vater, seine Tochtermanne?

und Schwägcr. Jn den genannten VerwandtschaftSgra-

den hat der Austritt auch für diejenigen Platz, welche

zu Candidate» für den Grossen Rath vorgefchlagen werde».

42) Alle durch gegenwärtige Verordnung den Zünften

veranlaßten Schreib, und andere Kosten, follen für
den Bezirk Bern von diefem Bezirke, für die andern Bc«
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zirke aber, von der respektiven Zunft bestritten werden.

Die Zunfr-Vorgesetzten dürfen aber keine Taggelder

ansetzen.

43) In Fällen wo die jetzige Verordnung nicht
hinreichend Auskunft geben sollte, sind die Verordnungen

vom 14, 1? 19, und 24sten Merz 18U3 nachzusehen,

und eS sollen deren Vorfchriften in fofern sie mit diefer

heutigen Verordnung oder andern Verfügungen der

Regierung nicht im Widerspruche stehen, befolget werden.

44) Unfere Oberamtmänner und Unterbeamte, fo

wie die Gemeindsräthe, werden andurch aufgefordert,
den Zunft-Vorgefetzten in vorkommenden Fällen alle zu

Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderliche Handbietung

zir leisten.

45) Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt, öffentlich

angeschlagen, an alle Zunft - Vorgefetzte und

Zunftschreiber ausgetheilt, und in soweit ste die Aufforderung

zu Ergänzung der Zunft-Register betrift, von Kanzeln

verlefen werden.

Geben Bern, den ii. Merz isos.

Der Amts-Schnltheiß,

von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Staats-Schreiber,

Thsrmann.

Erlas-
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E r l ä u t e r u n g

der Verordnung über die Pässe.

(Siehe Bd. I. Seite 3^8.)

K r e i s s ch r e i b e n
an alle Ober-Aemter.

Äie UnS vorgelegten Beweise, daß in verschiedenen Aem«

tern nicht sorgfältig genug bey Ertheilung und Visterung
der Pässe verfahren wird, haben Uns bewogen sämtlichen

Unsern Oberamtmännern die daherige Verordnung vom

Ii. July 1804 in Erinnerung zu bringen, und verschiedene

Artikel derselben näher zu bestimmen.

tz. 5. Die Vorschrift wem und wie Pässe ausgetheilt
werde« sollen, ist auf das genaueste und mit folgender nc-
Hern Bestimmung zu befolgen: Daß ein jeder Oberamts-

mann nur seinen ihm bekannten oder sich alö solche legi»

timierenden AmtSangehörigcn ncue Pässe zu ertheilen hat,
den Nicht-Amtsangehörigen sollen erforderlichen Falls ledi»

ger Dingen die Passe visiert, Fremde dann an die Behörde

der Hauptstadt gewiesen werden um stch Pässe zu verschaffen.

tz. 6. Bey der ersten neucn Auflage vsn Päß - Formn-
larien wird Fu'rsehung gethan werden, daß das Signale-
ment der Person rechts iri msr^ins gesetzt, auch eine

besondere Rubrick für befondere Merkmale beygedruckt werde.

tz. io. Um überflüssige mit Beschwerden und Kosten

begleitete Visa zu verhüten, foll das Visa in dcm innern

m. Bd. L
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des Landes / mithin in denjenigen Aemtern die nicht Grenz-

Aemter sind / nnterbleibcn / diejenigen Fälle ausgenommen/

wo eS tz. 12. und 14. vorgeschrieben ist.

tz. 11. Die Vorschrift bey UmwechSlung von Pässen

den alten Paß anzuzeigen ist besonders wichtig/ wird dem un-
geachtet häufig nicht befolgt/ und daher aufs neue zur

pünktlichen Befolgung empfohlen.

tz. 15. Da die Controlle dcr Staats Canzley über alle

auögefcrtigtcn Pässc st^r wcscntlich ist/ fo wird Jhncn hie.

«iit die vorgeschriebene monatliche Einsendung eines Vcr.
zeichnisscS dcr erchcilten Pässc aufö neuc aufgetragen.

Ucberhaupt erfordert die öffentliche Sicherheit/ daß

die hiesige Polizey mit der Polizey benachbarter Staaten

Schritt halte/ wenn daö Land nicht mit fremden Gesin.

del und felbst mit flüchtigen Verbrechern angefüllt werden

foll. Wir tragen Ihnen demnach auf/ alle hicher gehöri.

gen Verordnungen, wozu vorzüglich jene wegen der Pässe

mit denen in gegenwärtigem Schreiben enthaltenen nähe,

ren Bestimmungen gehört/ aufs geflisscnste zu beobachten.

Ber»/ den i». Merz isos.

Canzley Bern.
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Politische
Eintheilung dcr Ortschaften Münchenwyler

Uttd (Iäväle/res.

(Siehe hievor Seite 109, 11«/ «nd ii9- 121.)

Äer Kleine Rath deö Cantons Bern, auf
den Vortrag des Staats-Raths:

verordnet:
1) Die Dorffchaften Münchenwyler und Olsvslevre«

Amts Lanven / sind zu der politischen Wahlzunft Laupen

eingetheilt, und sollen ihr verfassungsmäßiges Stimmrecht

für die Erwählung von direkten und indirekten Mitglieder»
des Grossen Raths in bemeldter Zunft auszuüben haben.

2) Zu dem Ende foll ihnen die Verordnung vom lt.
dieß über die Erneuerung des Candidaten - Verzeichnisses

für den Grossen Rath / zum Verhalt mitgetheilt werden.

3> Dem Oberamtsmann von Laupen ist die Bekannt,

machung und Vollziehung diefeS Befchlusses aufgetragen.

Geben Bern, den 21. Merz isos.

Der AmtS-Schulcheiß,

von Wattenwyl.
Namens des Raths,

der Raths°Schreidei>

G r u b e x.
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B e st i m m ung
über Erscheinung vor den Obcrmntmännem

als Friedensrichter.

(Siehe Bd. I, Seite 99, S, 25. — 28.)
und hievor E. t.

K r e i s s ch r e i b e n
an alle Ober-Acmm.

Äie Absicht der Negierung bey dem Gesetz über die

Friedensrichter war, denen in der GcrichtZsatzung/ übcr die

Versuche fteundlicher Bctragung entstehender Civil-Srrci-
tigkeitcn, enthaltenen Vorschriften / mittelst eiuer genauen

Entwicklung mchr Anwendbarkeit zu geben, und also dem

Zweck der Vernnnderung der Prozesse naher zu kommen.

Da aber bis dahin / der Erfolg Unserer Erwartung nicht

entsprochen/ fo haben Wir den daherigen Ursachen

nachforschen und Unö darüber den Rapport erstatten lasse»/

demnach dann

verordnet:
1) Die Oberanttmänner haben in ihrer Eigenschaft

als Friedensrichter keine bcsondcrc Compttcnz/ sondcrn

werden in Befolgung der Verordnung vom 20. Juny
id0Z wenn dcr Vcr such dcr Freundlichkcit fruchtlos ab-

gelaufen / den Partheyen daS Rechi ofnen.

2) Bey dc« fricdcnSrichrcrlichen Erscheinungen können

zwar die Partheyen wie bisher durch Prokurierte er-

fcheinen, jedoch dörfcn keine patentierte Anwälde zu Pro-
kurierten genommen werden/ auch sind für Prokurierte

kcinc Kosten zu admittieren.
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Z) Bey den friedensrichterlichen Erscheinungen sollen

die Partheyen allein erscheine«/ und keine Seyständer ad-

mittiert werde«.

4) Unsere Obcramtmänncr sollen keine Citationen

zn friedensrichterlichen Erscheinungen bewillige«/ denen

weitläuftige Notifikationen voran gehen / fondern die Ci-

tationen follen in wenigen Zeilen den Gegenstand des

angehenden Streits/ und weiter nichts als die Bestimmung
dcö TagS zur Erfcheinung enthalten.

6) Die Kosten betreffend / fo werden sie sich genau

an den Vorfchriften des Tarifs halten.

Gegenwärtige Weifung / welche als eine nähere

Bestimmung des Gesetzes über die Friedensrichter der Sammlung

der Gesetze beygcdruckt werden wird/ werden Sie
genau befolgen / auch allcn patentierten Amvälden Ihres
AmtS zur Wissenschaft und Verhalt bekannt machen.

Bern,>den 28. Merz 1808.

Canzley Bem.
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Pässe
für Landsvcrwicsene.

(Siehe Bd. I. Seite M.)

Kreisschreiben
an alle Ober-Aemter.

Äa sich oft der Fall ereignet hat / daß Leute die aus der

Eidgenossenschaft verwiesen, oder auf Bettelfuhren aus

derselben verführt werden, von den benachbarten französischen

und deutschen Gemeinden zurückgewiesen worden,
weit sie mit keinem gehörig ausgestellten und legalisierten

Paß inS Ausland verschen waren, so ist von dcn Grenz-
Camonen Basel, Solothurn und Aargau die Verfügung
getroffen worden, daß Landsverwicsene und auch Personen

die auf den Bettelfuhren ankommen, ohne mit einem lega-

len, auf das Ausland gestellten uud von der betreffenden

Behörde legalisierten Paß verfehen zu feyn, von den Grenz.
Gemeinden ihres CamonS nicht angenommen, fondern

zurückgewiesen werden sollen.

So wie Wir nun dieser allerdings zweckmäßigen

Verfügung, fo viel Unsern Canton betrlft, auch beygetttten

sind, und gegen die Cantone Luzern, Freyburg und

Waadt das neinliche zu obfervieren Uns erklärt haben,
geben Wir Ihnen davon Kenntniß, mit dem Auftrag, ciner-
feitS genau darauf achten zu lassen, daß Leute die aus

anderen Cantonen durch die Bettelfubr in oder durch Unfern
Canton auö der Eidgenossenschaft verführt werden sollen, mit
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«nem legalen auf das Ausland gestellten und von der

betreffenden Behörde legalisierten Paß verfehen seyen, ansonsten

diefelben zurückgewiefen, und folches an ihren Pässen

anzumerken; anderseits dann wenn hiesige Verwiesene odcr

andere durch die Bcttclfuhr ins Ausland versendende Per-
sonen weggeschickt werden, dieselben jeweilen mit einem

Paß jedoch ohne Recommandation ins Ausland zu verschen

und denselben vorerst von der hiesigen Canzley

legalisieren zu lassen.

Sie werdcn auch diefeS zur künstigen Nachricht und

Verhalt gehörig einfchreibc» lassen.

Mit nächstem werden Sie für diese Art Pässe Formn-
lar erhalten.

Bern, den 9. May 1808.

Canzley Bern.

G e Dr a u ch

des Stempelpapicrs bey ehegerichtliche!! Akten.

Kreisfchreiben
an alle Ober-Aemter.

^tt näherer Bestimmung und einiger Modifikation dcs

KrciSschreibens dcS Finanz-Raths an sämtliche Oberamtmänner

vom 29. Hornung dieß Jahrs, über dcn Gcbrauch

des StemxelvapierS, anf° die von dem Obern-Ehcgericht gc»

machte Anzeige der Schwierigkeit scincr Er,clution,m fo
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fern dasselbe dieCorrefpondenz der Untern-Chorgerichte

mit dem Obern-Ehegericht betrift und auf den darüber von

dem Finanz-Rath angehörten Rapport/ haben Wir in

Aufhebung des Difpofttifs jenes Schreibens über diefen

Gegenstand erkennt: Es follen folgende chorgerichtliche

Akten auf jeden Fall auf Stcmpelpapier geschrieben werden :

1) Alle Ansprüche und Erkanntnisse ste feyen in Form

Schreiben odcr eines Spruchs.

2) Die Rekursen/ Nufbrieft/ Ediktal-Citationen und

Scheidbriefe.

Z) Alle Extrakten aus den Protokollen.

4) Alle Prozedur-Schriften; und

6) Endlich alle rechtlichen Attestate.

Wobey zu bemerken ist / daß die Schreiben des Obern-

Ehegerichts den Partheyen nicht im Original herauszuge»

ben stnd / fondern bey den Akten aufbewahrt werden sollen.

Hingegen bleiben die Schreiben der Untern-Chorgerichte
an das Obcr-Ehegencht von der Stempelabgabe frey; deffen

Sie berichtet werde«/ um den Umer-Chorgerichten

Ihres Amts davon Kenntniß zu geben, und mit dem Auftrag

diefeS Schreiben als eine Modifikation Mes bereits

einzuschreiben anbefohlnen Cirkular-Schreibens vom Asten

Februar in das Schloß-Mandaten-Buch einschreiben zu
lassen.

Ber»/ den 11. May is«8.

Canzley Bern.
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Erläuterung
des Gesetzes über die Abzugs-Gerechtigkeit.

(S, Bd. I. Seite M.)

Wir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
des CantonS Bern, thun kund hiemit: Demnach über

das von Uns den täten May iso<t erlassene Gesetz über

die Abzugs.Gerechtigkeit/ ein Zweifel entstanden/ als

wenn der Abzug nur allein von folchem Vermögen das

Unfern Cantons-Angehörigen zustand und ausser Lands ge.

zogen werden will/ nicht aber von Fremde«/ deren in
hiestgem Land erworbene Mittel aus dcm Canton gezogen

werden wollen/ gefordert werden folle / fo haben Wir auf
den Vortrag des Kleinen Raths in Ausdehnung und Er.
lämernng des i tz. gedacht Unfern Gesetzes

verordnet:
Daß unter dcr im 4ten tz. desselben enthaltenen Be.

fchränkung/ der Abzug auch von demjenigen Vermögen

bezogen werden folle/ welches Fremde in Unferm Land er/
worben haben/ und welches/ fey es von ihnen felbst/ odcr

von ihrcn landSftemden Erben / aus dem Canton gezsgcn

werden will. r
Gegenwärtige Erläuterung foll gedruckt und an

gewohnten Orten angeschlagen werden.

Cebcn den 2Z. May isos.
Der AmtS-Schultheiß /

von Wattenwyl.
RameuS des grossen Raths/

der Gtaats-Schreiber,

Thsrmann.
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Versammlungen
der Unter-Gerichte.

(Siche Bd. I, S. 2«/ 212 und 297.)

Wir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
des CantonS Bern, thun kund hiemit: Daß Wir
auf den Vortrag des Kleinen Raths über die Bestimmung

der Zahl der ordentlichen Sitzungen der Unter- oder

Fertiggerichte gutgefuuden habcn zu

verordnen:
1) Die Vorfchrift des tz. Zi. Unferer Verordnung

vom 24sten Dezember 1S03 daß die Gerichte sich ordent.

licherweife alle Monate versammeln sollen, ist anmit

zurückgenommen.

2) Dem Kleinen Rath wird überlassen, die Zahl

dcr ordentlichen Gerichtssitzungen iu den verschiedenen

Amtsbezirken je nach den verschiedenen Lokalitäten und

Bedürfnissen bis auf wenigstens 4 im Jahr zu bestimmen.

3) Gegenwärtiges Dekret foll dem Kleinen Rath zur

Vollziehung mitgetheilt werden.

Geben den 23. May isos.

Der AmtS-Schultheiß,

von Wattenwyl.
Namens des grossen Raths,

der Staats-Schrciber,

Thormann.



Gesetz.
Bestimmung des Verfahrens gegen faumfelige

Vögte.

Wir Schultheiß Klein und Grosse Räthe
deö Cantons Bern, thun kund hiemit: Demnach Wir
in Betrachtung gezogen, was maßen die am 9. Jenner
1789 erlassene Verordnung, das Verfahren gegen die

saumseligen Vögte betreffend, nur allein auf die Vögte der

Hauptstadt und auf die damaligen Einrichtungen des Tu-
tclarwefenö Bezug hatte, das Bedürfniß hingegen, daß

üöer diefen Gegenstand eine bestimmte, Unferer Verfassung

angepaßte Vorfchrift vorhanden fen, allgemein ift, als
haben Wir auf dcn Antrag des Kleinen Raths gutbefunden,

in Aufhebung der vorangezeigten Verordnung hierüber

fcstzufctzen, und zu verordnen was folgt:

Von dem Verfahren gegen faumfelige Vögte.

Erste Satzung.
Wie ein saumseliger Vogt zu Erstattung seiner Vogts-

pflichten gewarnt werden solle.

Wenn ein von Unferen verordneten WaysenSehördcn

bestellter Vogt, feine Rechnung nicht in dcm gesctzlich

bestimmten Zeitraum ablegt, oder auch andere VogtSpflich-

ten in dcr ihm dazu vorgefchriebenen Zeit nicht erfüllt,
fo foll diejenige Behörde, welcher der Vogt Rechnung
abzulegen hat, verbunden feyn, einen folchen Vogt zu
Erstattung seiner Pflichten aufzufordern, und ihm zu dem
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Ende, es betreffe die Ablegung der Rechnung, oder die

Bezahlung einer schuldigen Restanz, oder die Herausgab

einiger Zinsschriften, Gewahrsamen, oder anderes in Han.
den habenden Vermögens, eine Zeit von fechS Wochen

von ergangener Warnung an, festzusetzen.

Zweyte Satzung.
Wie ein von der Wayfenbehörde gewarnter Vogt dem

Oberamtsmann verleidet werden folle.

Wenn dann aber ein, nach Vorfchrift obiger Satzung,

gewarmer Vogt diefer Aufforderung nicht entsprechen würde,

so soll dann die Behörde, deren derselbe Rechnung abzu.

legen bat, denselben ohne anders, dem Oberamtsmann

des Orts verleiden, von welchem dann ohne Zeitverlust
einem dergleichen saumseligen Vogt ein zweyter Termin,
von längstens sechs Wochen Zeit zu Erfüllung der ihm
obliegenden Pflichten foll gestattet werden.

Dritte Satzung.
Wie gegen den von dem Oberamtsmann gewarnte»

Vogt des fernern verfahren werden folle.

Sollte dann auch die durch obige zweyte Satzung

vorgefchriebene Warnung fruchtlos bleiben, fo foll der

Oberamtsmann alfogleich nach Verlauf diefer Frist den

Fall dem Kleinen Rath anzeigen, damit derfelbe, nach

der ihm andurch auferlegten Verpflichtung, fofort einen

folchen saumseligen Vogt ohne anders aller seiner Aemter,
wenn er deren bekleidet, einstelle; sein eigenes Vermögen

mit Arrest belegen, und über dem aus noch ihm für feine

Perfon, je nach den Umständen den Haus, oder Gemeind.

Arrest geben laste.
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Vierte Satzung.
Wie dem Vögtling zu Besorgung seiner Rechte

gegen dm saumseligen Vogt ein Rechtsvogt verordnet

werden solle.

Alsogleich nach den vermög voriger Satzung von dem

Kleinen Rath getroffenen Verfügungen / hat dann der

Oberamtömann, auf den Vorfchlag der Waysenbehörde,

dem betreffenden Vögtling fürderfamst einen RechtSvogt

zu verordnen/ und demselben aufzutragen/ daß er den

nachläßigen Vogt z« Erstattung feiner Pflichten rechtlich

betreibe / als wozu der Kleine Rath erforderlichen Falls
den Befehl zu Vorfchiessung des dazn nöthigen Gelds an

das betreffende Oberamt ertheilen / nachher aber stch alle

Auslagen von dem saumseligen Vogt wieder erstatten laffen

wird.

Fünfte Satzung.
Wie in allfälligen aus der Betreibung eines saumseligen

Vogts entstehenden Streitigkeiten verfahren

werden solle.

Alle Streitigkeiten / die aus der infolg obiger Satzung

gegen einen faumfeligen Vogt angehobenen Betreibung
entstehen möchten / sollen ganz summarisch, und ohne

Zulassung von Beyhändeln, es wäre denn Sach/ daß solche

unmittelbaren Einfluß auf den Entscheid der Hauptfache

haben follten/ behandelt und ^hne Schlußschriften darüber

abgesprochen werden.
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Sechste Satzung.
Von der Wirkung des gegen den saumseligen Vogt

verhängten Arrests.

Von dem Augenblick an, wo dcm saumseligen Vogt
Kraft der Satz. Z. der Arrest auf scin Vermögen ist

angelegt worden / und fo lange derfelbe haftet, stnd alle und

jede freywillige Vera'usserungen feines Vermögens/ es

sey durch Kauf/ Taufch/ Schenkung/ Verpfändung oder

sonst/ rechtlich ungültig / und wenn cin solcher Vogt mit
einem ander«/ der von dem angclcgtcn Arrest nichts wüßte/

Handlungen über fein Vermögen schliessen / und solcher

dadurch zu Schaden gebracht wcrdcn follte/ fo foll der

saumselige Vogt/ seines Betrugs wcgcn, von dem compe-

ticrlichen Richter/ je nach den Umständen an Ehr/ Leib

oder Gut bestraft werdcn.

Siebe nteSatzung.
Wie ein Vogt anzusehen sey/ der ausser Stand ist/

die von ihm bezogenen Gelder zu ersetzen.

Glcichergestalc wcnn cin Vogt eigenmächtig von dem

Vermögen seines Vögttings in seinen Nutzen verwendet

haben und ausser Stand feyn sollte/ dasselbe zu ersetzen,

so foll ein folcher Vogt für feine Veruntreuung von

Pupillen-Geldern von dcm competierlichen Richter/ jc nach

dcn Umstände«/ an Ehr oder Leib oder an beyden zugleich

bestraft werden.

Gegenwärtiges Gesetz soll durch den Druck bekannt

gemacht/ der Sammlung dcr Gefetze beygedruckt/ an den
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gewohnten Orten angeschlagen, und den GerichtS.Stellen

von nun an zur Vorschrift mitgetheilt werden.

Geben in Unserer Grossen Raths, Versammlung in

Bern, den Zi. May iso».

Der AmtS-Schultheiß,

von Mattel, wyl.
Namens des Grossen Raths,

dn Staats » Schreib«

Thormann.
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P o l i z e y - V e r f u g u tt g

wegen Einscharrcns abgestandenen Viehes durch

die Wasenmeister.

K r e i s s ch r e i b e n
an alle Ober - Aemter.

Es ift UnS angezeigt worden / daß zuwider dcn dießörti-

gen Vorschriften/ verschiedene Partikularen sich bcygehen

lassen, ihr abgestandenes Vich statt durch den Wasenmeister

wegschaffen zu lassen / selbsten oder durch andere heimlich

auszuziehen und zu verscharren.

Zu Handhabung dcr dießörtigen Vorschriften und zu

Verminderung dcr Übeln Folgen dic durch cin solches Po-

lizeywidrigeS Verfahren entstehen könnten, wollcn Wir
anmit jedermann ernstlich verboten haben, das abgehende

Vieh, sey es grosses odcr kleincö, durch jemand anders

als den bestellten Wascnmeistcr ausziehen oder verscharren

zu lassen; bey einer Strafe von fünfzehen Frankcn für
dic Wiederhandelnden, wovon ein Drittel dem Verleider

zukommen foll. Cie werdcn dicseS Verbott in Ihrem
Amtsbezirk von allen Kanzeln betannt machen, dasselbe

in Ihre Mandaten - Bücher einschreiben und auf dic Exe>

kution genau wachen lassen.

Bern, den iZ. Junius isos.

Canzley Bern.
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Vorschrift
beym Verkauf liegender Güter an Fremde.

Kreisfchreiben
an alle Ober-Aemter.

ÄuS gehabtem Anlaß haben Wir zu verordnen gnt
befunden / daß teine Käufe um Liegenschaften in dem Canton,

ohne eine dafür von Uns erhaltende Bewilligung
verschrieben und gefertiget werden follen, es fty dann,
daß der Käufer ein Schweizer oder Franzosifcher Bürger
sey, denen nach der Verfassung das Recht liegende Gründe

in der Schweiz ankaufen zu können zukommt.

Diefes werden Sie der AmtSfchreiberey und den Amts-

Notarien fo wie den Unter-Gerichten zu ihrem Verhalt
bekannt machen, und zu künftiger Nachricht und Verhalt

in die Mandaten-Bücher einschreiben lassen.

Bern, den 4. Inly isos.

Canzley Bern.

Hl. Vd° M
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Canton Waadt
wegen Heimttthscheinen von Ehefrauen.

Kreisfchreiben
an alle Ober-Aemter.

Aa die Regierung des Cantons Waadt ihren verheira.

thcten Angehörigen, die sich in anderen Schweizer-Can-
tonen niederlassen, Heimathscheine zu geben pflegt in

welchen von ihren Ehefrauen keine Erwähnung geschieht;

dieselbe aber sich gegen Uns förmlichst erklärt hat, baß

die Ehefrau jedesmal, allfällig auch wider den Willen
der Gemeinde, das Burgerrecht ihres Ehemanns theile

und in dem Burgerort desselben Burgerin fey, fo werden

Sie die in ihrem Amtsbezirk sitzenden verheirathete»
Angehörige des CanronS Waadt künftighin anhalten, für ihrc
Ehefrauen authentifche von der Negierung legalisierte Co.

pulationS-Scheine emzugeben, durch welche fowohl die

Identität der Perfon als die Rechtmäßigkeit der Ehe be.

fchciniget sey.

Sie werden zu dcm Ende den sämtlichen Gcmein.
den ihres Amtsbezirks hievon die erforderliche Bekannt,

fchaft geben und ihnen darüber das angemesscne anbe.

fehlen; fo wie auch Liefe Vorfchrift zu künftiger Nach,

richt und Verhalt iu die Mandaten-Bücher einschreiben

lassen.

Bern. dm it. July isos.

Canzley Bern.



179

Erläuterung
des Kreisschreibens über die Erscheinung bey

friedensrichterlichen Verhandlungen.

(Siehe hievor Seite 1^6.)

Kreisschreiben
an alle Ober. Aemter.

Auf eingekommene Berichte über Unfer Kreisfchreiben

vom 22ften Merz lezchin, betreffend die friedensrichterlichen

Verhandlungen / finden Wir nöthig fclbige dahin zu erläZ.

tern, daß von dem allgemeinen Verbott der Erfcheinung

der patentierte» Anwälde vor dcm Friedensrichter weder

zur Aßistenz noch als Prokuxicrtt/ ausgenommen feyn follen:

1) Alle SchuldbttrcibungS. Fälle / und

2) Alle Streitigkeiten, in denen Publik« / fey eö der

Staat/ eine RegierungS. oder Gemünds.Behörde auf.

treten. Mit dem Anhang jedoch/ daß auch in diefen Fällen

für Anwälde und Prokurierte keine Kosten admittirt wer.
den follen. Diefe Erläuterung/ welche gleich dem obigen

Schreiben in die Sammlung der Gefetze aufgenommen

werden wird/ wcrdcn Sie allen patentierten Anwälden be.

kannt machen / und dem Inhalt des obigen Schreibens

mit diefen einzigen Ausnahmen in allen Theilen nach,

kommen.

Bern, den 18. July 180Z.

Canzley Bern.
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Versammlungen
der Unter-Gerichte.

(Siehe oben Seite 170.)

Wir Schultheiß und Rath des Cantons Bern,
thun kund hiemit: Demnach Uns vermög Beschlusses des

Grosse« Raths vom 23. May die Vollmacht ertheilt wor-
den, die Anzahl dcr durch das Gesetz vom 24. Dez. 1803,

31. vorgeschriebenen ordentlichen Sitzungen der Unter-

gerichte zu Verminderung der Amtsverrichtungen derselben

und zu Bewürkung einer etwas mehreren Entschädigung

ihrer Beysitzer, nach Maasgab der in jedem Gerichtsbezirk

sich zeigenden Geschäfte zu beschränken, als habe»

Wir gut gefunden festzusetzen was amnit. folgt, dcm-

sach Wir

verordnen:
t) In Abänderung dcS §. 31. der Verordnung »om

24. Dez. 1803 ist die Anzahl der ordentlichen Sitzungen
sämtlicher Mttergerichte, das von Bern ausgenommen,
auf wenigstens vier im Jahr festgefctzt; den Oberamtmän-

ncru bleibt jedoch unbenommen je nach der Menge der

Geschäfte für einzelne Gerichtöbezirke ihres Amts die

Zahl der ordentlichen Sitzungen höher zu bestimmen.

2) In Betreff des Umcrgerichts von Bern foll eS

bey der bisherigen Uebung fein Verbleiben haben.
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Z) Die ordentlichen Gerichtstage für jedes Gericht

werden die Oberamtmänner für das Jahr und zwar fo

bestimmen, daß diefelben in schicklicher Entfernung von

einander angefetzt werden sollen^

Gegenwärtige Verordnung foll gedruckt/ öffentlich
bekannt gemacht und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

Geben den 25. July iso8.

Der Amts-Schultheiß/

in deffen Abwesenheit,

I S N N S r / Seckelmeister.

Namens des Raths,
der Rathsschreiber,

Grub er.
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Erläuterung
über den Tarif der Unter-Gerichte.

(S. Bd. I. Seite 297.)

Kreisfchreiben
an alle Ober-Aemter.

Aa Wir wiederholt Gelegenheit gehabt haben zu
bemerken wie ungleich und oft mißbräuchlich der Tarif in
Betreff der von den Untergerichten und ihren Schreibern

zu beziehenden Emoluments/ ausgelegt uud angewandt

wird/ als haben Wir nöthig befunden/ zu Hebung die-

fer Ungleichheit und der davon abhängigen Misbräuche/

in Erläuterung der daherigen Vorfchriften folgendes

festzufetze» :

1) Das im tz. 9. Tit. Xlll. des Emolumenten-TarifS

vom 16. Jenner 1804 bestimmte Fertigungs-Emolument
foll nur von derjenigen Parthey gefordert werden / zu

deren Gunsten der Besttz befcheiniget wird / alfo z. B. im

Fall der Fertigung eiueS Kaufs nur allein von dem Käufer.

2) Nur diejenige Parthey / die zu der Bescheinigung

ihres Besitzes einer Fertigung bedarf/ ist zu Bezahlung

eines Fertigungs-UrkundS gehalten/ die andere Parthey

hingegen foll nur infofern die Kosten der Ausfertigung
eines UrkundS zu bezahlen haben / als ste ein folches wirklich

verlangen wird.

Z) Dem Schreiber foll neben dem / im §. 2. des Ta»

rift ihm bestimmten Emolument/ für das Concept/ die AuS-
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fertigung und die Einschreibung eines FertigungS-Urkunds,
das nicht mehr als zwey tarifmäßige Seiten haltet/ nicht
ein mehreres bezahlt werden als L. i btz. 5.

Jst aber folches weitläuftiger / fo gebührt ihm annoch für
jede folgende Seite lediglich für die Ausfertigung btz. 2.

4) Von den bey einer Sitzung fallenden Emolumen.

ten foll der Gerichtsstatthalter oder Präsident für das Sie.
gel der gefällten Urkunde btz. 1. zum voraus beziehen ;
alles übrige denn foll unter dem Präsident / den Beysitzern

und dem Weibel zu gleichen Theilen vertheilt werden.

Diese Unfere erläuternde Vorfchrift werden Sie den

sämtlichen Gerichten ihres AmtS und ihren Schreibern

zur Kenntniß und Befolgung mittheilen/ in das Manda,

kenbuch einschreiben lassen/ und mit Sorgfalt darauf

achten/ daß derfelben nicht entgegen gehandelt werde/
indem eS Unfern landesväterlichen Gesinnungen durchaus

entgegen ist/ daß die vorhin unbekannte/ aber in ihren
Würkungcn fo heilfam sich erzeigende Einrichtung der

Fertigungen der Contrakten/ zu einer neuen drückenden

Last für Unfere Angehörige misbraucht werde.

Geben den 26. July isos.

Canzley Bem.



L r r a t a.
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